
Stenographischer Gericht
der

fünftes) n ten Sifjimg Des fuaiiüfdjcn CmiDtagcs
zu Laibach am 2 8 . December 1 8 6 6 .

A nw esende : V o r s i tz e n d e r :  C nrl v. W u rz b a c h , Landeshauptmann in S r n in .—  V e r t r e t e r  der R e g ie r u n g :  K. k. 
S ta tth a lte r  F reiherr v. B a c h ; Landcsrath R o th .  —  Säm m tliche M itglieder, m it Ausnahme S r .  fürstbischöflichcn 
G naden D r .  W id m e r  und der Herren Abgeordneten: K a p e l le  und Josef R udcsch . — S c h r i f t f ü h r e r :  Abge
ordneter F ranz  R u d esch .

Tagesordnung: 1. Bericht des Finanzausschusses, betreffend die Regelung der Spitalskosten für die nach Laibach zuständigen mittellosen 
Individuen. — 2. Bericht des Finanzausschusses über den Rechnungsabschluß des krainischen Landcsfondes pro I860. — 3. Bericht 
des zur Begutachtung des Rechenschaftsberichtes bestellten Ausschusses, betreffend die Grundsteuerfrage. — 4. Bericht des Petitions
ausschusses. — 5. Begründung des vom Herrn Abgeordneten D r. Toman gestellten Antrages auf Bestellung von Förstern. — 6. Bericht 
des Finanzausschusses über die Subvention der Obergurk-Großlupper Straße.

üxginn lu'f Atzung 10 Uhr 30 Minute».
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P rä sid en t:
Ic h  constatire die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses 

und eröffne die S itzung. D e r H err Schriftführer wollen 
das Protokoll der letzten Sitzung vortragen. (Schriftführer 
Horak licSt dasselbe. —  Nach der V erlesung:) W ird etwas 
gegen die Fassung des Protokolls e rin n ert?  (Nach einer 
P a u se :)  W enn nicht, so ist dasselbe vom hohen Hanse gc- 
nehmigt.

Ic h  habe dem Hoheit Hause folgende M itte ilu n g e n  zu 
machen: E s  ist nachstehende Zuschrift der k. k. privilegirten 
Südbahngescllschaft dclo. 15. December 1866 au die hiesige 
hohe Landesregierung gelangt. S ic  lautet ( l ie s t ) :

„Hochlöbliche k. k. Landesregierung!
D ie  ergebenst gefertigte Gesellschaft hat in Gem äß

heit der ih r vom hohen k. k. H andelsm inisterium  ertheilten 
Weisung au die A usführung der Bahnstrecke S t .  Pctcr- 
Finm c zuschreiten, zu w elchem  Behufe vorerst dieT racirungS- 
arbeiteu durchzuführen sind.

A uf dieser Bahnstrecke, welche, von S t .  Peter a u s
gehend, in  K ra iu  Grundflächen bei den O rtschaften P rem , 
D irnbach und Feistriz trifft und sodann die Richtung gegen 
S app iailc  im  Küstenlande verfolgen soll, haben w ir die 
Leitung der T racirungsarbeiten

5V. Sitzung.

1. auf der Strecke S t .  P e ter-P rem  dem In g en ieu r 
V ictor von Wertheimstein m it dem Amtssitze in S t .  P e te r ;

2. auf der Strecke P rem -B o sg u t dem Jn g en ie r Eugen 
S e in e r m it dem Amtssitze in  Feistriz —  übertragen.

Diese Anordnungen erlauben w ir uns, der hochlöblichen 
k. k. Landesregierung m it der ergebensten B itte  zur Kenntniß 
zu bringen, die betreffenden Localbehörden hievon verständigen 
und beauftragen zu wollen, den genannten zwei Ingen ieuren  
und ihrem Hilfspersonale bei der Lösung ihrer Ausgabe die 
thunlichste Unterstützung angedeihen zu lassen."

Diese Note wurde dem LandeSauSschusse von der k. k. 
Landesregierung m it dem Beifügen mitgetheilt, daß die k. k. 
B ezirksäm ter Feistriz und Adelsberg angewiesen worden 
seien, zur Förderung der erwähnten T racirungsarbeiten  
den dam it betrauten O rganen  die kräftigste Unterstützung 
angedeihcn zu lassen.

Diesen S ta n d  der Angelegenheit wolle der hohe Land
tag gefälligst zur Wissenschaft nehmen.

I n  der sechszehnten Sitzung der letzten Session hat 
der hohe Landtag den Beschluß gefaßt:

„D ie  K aljer S tra ß e  wird a ls Concurrcnzstraße n u r 
unter der Bedingung erklärt, wenn von dem k. k. M ilitä r -  
ä rare  ein entsprechender B e trag  zu ihrer Vollendung und 
eine jährliche Subvention von 2 0 0 0  fl. zu ih rer E rh a l
tung, ferner von der D om äne Landstraß die unentgeltliche



n o n  Note des k. k. Landes-General-Commando betreffend die Kaljer Straße. — Begründung der Dringlichkeit der Petition der OrtsgemeindcStopitsch-St.-Michael 
um eiue Subvention aus Landesmitteln. — Interpellation des Abg. Svetec und Genossen, den Iustizministerial-Erlaß vom 15. März 1862 betreffend.

Ueberlassung des zur Schottcrgewinnung nöthigen M a te 
ria les zugesichert werden."

M i t  der E in le itung der diesbezüglichen weiteren V e r
handlung w ird  der Landesausschuß beauftragt:

„ I n  Vollziehung dieses Beschlusses hat sich der 
Landesausschuß unter actenmäßigcr Darlegung des S ta n 
des dieser Straßenbau-Angelegenheit an das k. k. Landes- 
General-Commando in  Agram  m it der Anfrage gewendet, 
ob aus dein M il itä r -A e ra r  die fü r  die Ka lje r S traße 
fü r  den F a ll ih rer E inreihung unter die Concurrenz- 
straßen beanspruchten Subventionen gewährt werden 
w o llen?"

D a s  k. f. Landes-General-Commando in  Agram  hat 
m it Note vom 19. December 1866 , Z . 1 1 8 8 1 , an den 
Landesausschuß folgende A n tw ort gerichtet:

„Nachdem auch hicrseits die Bedeutung der zur V e r
bindung von Carlstadt m it Landstraß durch den Sichel- 
bnrger M ilitä rg re n z -D is tr ic t pro jectirtcn S traße ebenso 
beurtheilt w ird , wie dies nach dem In h a lte  der geschütz
ten Note vom 30. August l. I . ,  Z . 1082, dortseitS der 
F a ll ist, so beehrt sich das Gencralcommando zu Folge 
hohen Kriegsm inisterial-Rcscriptes vom 13. l. M . ,  Abth. 
10, N r .  4347 , auf die vorbezeichuete Note dicnstfrcund- 
lichst zu erwidern, daß in  die m ittelst dieser Zuschrift 
gestellten Bedingungen zum Ausbaue der gedachten Com
munication und zur Instandha ltung derselben im  dortsci- 
tigeu T e rr ito r io  vom M iltä rgrenz-A erare  nicht eingegan
gen werden könne."

Es entfä llt demnach die Bedingung zur E inreihung 
der K a lje r S traße unter die Concurrenzstraßen, was der 
hohe Landtag zur gefälligen Kenntniß nehmen wolle.

Es sind m ir bei B eg inn der S itzung folgende P e ti
tionen zugekommen:

„P e titio n  der Gemeinde Dole um Verwendung hohen 
O r ts  wegen Herabmindernng der S teuern ," überreicht durch 
das Landtags-Präsidium. Ic h  gedenke diese P e tition  dem 
Petitionsauöschnsse zuzuweisen. Wenn keine Einwendung 
erfolgt, so ist mein A ntrag genehmigt.

W eiters die „P e titio n  des Vereins der Aerzte in  K ram  
zu Laibach bittet um geneigte Berücksichtigung der von dessen 
Leitung am 21. d. M .  gemachten Eingabe bezüglich der Be- 
zirkswnndärztc und Bezirkshebammcu," überreicht durch daS 
Landtags-Präsidium . W ird  ebenfalls dem PctitionsnuS- 
fchusic zugewiesen. Wenn keine Einwendung geschieht, so 
genehmiget das hohe Haus meinen Antrag.

Durch den Herrn Abgeordneten v. Langer wurde über
reicht die „P e titio n  deS Vorstandes der Ortsgemeinde S top ic - 
S t .  M ichael im  Bezirke Rudolfswerth, welcher um B e w il
ligung einer Subvention ans Landesmitteln zur Abhilfe der 
in  20 Ortschaften der P farren S top ic  und Maichan auS- 
gebrochcucn HuugerSnoth b itte t." Diese P etition  w ird  dem 
Finanzausschüsse zugewiesen, wenn keine Einwendung dage
gen erhoben w ird.

Abg. b. Langer:
Ic h  bitte m ir  daS W o rt zu erlauben.
D ie  mißlichen Verhältnisse, die in  dieser Petition be

rü h rt werden und die gewiß durch die Behörden bereits der 
hohen Landesregierung zur Kenntniß gebracht wurden, find 
wirklich so dringender A r t  und nehmen in  so erschreckender 
Weise z u , daß eine schnelle Abhilfe wohl sehr nothwendig 
sein w ird  und als sehr dringend anerkannt werden muß. 
D ie  traurigen Verhältnisse, die dort eingebrochen sind, haben 
ihren Ursprung theils in  den Nachwehen der im  vorigen 
Jahre dort geherrschten Hungersnoth, theils in  dem U m 
stande, daß durch den Spätfrost vom 24. M a i d. I .  die 
ganzen Halm - und Obstfrüchte in  den dortigen Gegenden,

sowie überhaupt im  Lande verwüstet worden sind, ferner in  
den mehreren Feuersbrünsten, die in  diesen Ortschaften in t 
Laufe der letzen Jahre  stattgefunden haben, und endlich am 
meisten noch durch das furchtbare Hagelwetter, welches, am 
9. September am Abhänge des Uskokengebirges hinziehend, 
die Culturen in  jenen Ortschaftcit so sehr verheert hat, daß 
alle Hirse, Haidefrüchte, W eingärten, kurz a l l e s ,  was 
zur Fechsung Hoffnung gegeben hat, bis zur Unkenntlichkeit 
vernichtet worden sind.

D ie  Bewohner dieser Ortschaften sind jetzt, wie ich 
mich vor Kurzem zur Ze it meinkr Anwesenheit 51t Hause 
m it eigenen Augen überzeugte, wirklich in drückenderer Lage, 
als in t vorigen Jahre, denn tu t vorigen Jahre  konnten sic 
auf ausgiebige Aushilfe von Seite der hohen Regierung, 
der Landesvertretung und so vieler P rivatw ohlthüter rechnen, 
und haben auch wirklich viel bekommen; allein in  diesem 
Jahre haben sic von allem, was von vorigen Jahren übrig 
geblieben war, und von der Fechsung der Vorjahre nichts 
mehr in  den Speichern. S ie  hatten im  vorigen Jahre  
außer der Möglichkeit, aus dem Weine einen E rlös zu ziehen, 
der ihnen am Ende doch noch geblieben ist, um ihnen einige 
Unterstützung zu verschaffen, auch noch den V orthe il gehabt, 
daß tut vorigen Jahre die Nahrungsm itte l b illige r zu er
kaufen waren, während Heuer, wie bekannt, diese zu einer 
schon lange nicht dagewesenen Theuerung gestiegen siitd.

Ich  glaube daher, nachdem diese Umstände wirklich 
einer dringenden Abhilfe bcnöthigcn, und nachdem w ir  schon 
mit Schlüsse der Session sind, diese Angelegenheit als 
dringend betrachten zu können, und bitte diese Petition als 
dringend zu behandeln und dieselbe dem Finanzausschüsse 
zur weitern Beschlußfassung zuzuweisen.

Präsident:
W ird  der eben vernommene Dringlichkeitsantrag unter

stützt? Ic h  bitte diejenigen Herren, welche denselben unter
stützen, sich zu erheben. (Einige M itg lieder erheben sich.) E r 
ist hinreichend unterstützt. Wünscht Jemand der Herren 
über die Dringlichkeit das W o rt?  (Nach einer Pause:) 
Wenn nicht, so bitte ich jene Herren, welche den Gegenstand 
als dringlich anerkennen und die Erledigung desselben dem 
Finanzausschüsse zuzuweisen einverstanden sind, sich zu erheben. 
(D ie  M ehrzahl erhebt sich.) D e r Antrag ist angenommen. 
ES w ird  daher diese Petition als DriuglichkcitSgcgcnstand 
dem Finanzausschüsse zur Erledigung zugewiesen.

Es sind m ir  während der S itzung nachstehende zwei 
Interpe lla tionen an die hohe Landesregierung übergeben 
worden. D ie  erste lautet ( lie s t) :

„D aS  hohe f. k. Justizm inisterium  hat m it E rlaß ddo. 
15. M ü rz  1862, Z . 865, Punkt 1, ausdrücklich angeordnet, 
daß die Gerichte in  F ä lle n , in  welchen sie m it Parteien, 
die ausschlicßig der slavischen Sprache kundig sind, zu ver
handeln haben, die Verhöre der Angeschuldigten und die V e r
nehmungen der Zeugen in Strafsachen nach Thunlichkeit in 
slavischer Sprache aufzunehmen und wenigstens die entschei
denden S tellen der Aussagen der Beschuldigten oder der Zeu
gen in  slavischer Sprache zu P rotokoll zu bringen haben.

N u n  ist cs uns zuverlässig bekannt, und die hohe k. k. 
Landesregierung kann sich dessen durch die Einsicht der bei 
den hiesigen Strafgerichten erliegenden Acten selbst über
zeugen, daß der erwähnte hohe M in is teria lcrlaß  von vielen 
Gerichtsbcamten gar nicht, von anderen aber ganz unge
nügend in der Weise befolgt w ird , daß sic hie und da ein 
slovcnischcs W o rt oder einen sloveuischen Satz in  den deut
schen Text einklammern.

Nachdem es aber wohl keinem Zweife l unterliegt, daß 
der erwähnte hohe M in is teria lcrlaß  fü r alle Gerichtsbeamteu



In te rp e l la t io n  des A b g. S ve te c  und  Genossen wegen Besetzung der Lehrerstellen an der hiesigen O bcrrealschule. —  B e a n tw o rtu n g  der vom  A bg. S ve te c  und O Q Q  
Genossen gestellten In te rp e lla t io n ,  den slovcnischen S prachun te rrich t betreffend. '

bindend is t ; daß man unter „ e n t s c h e i d e n d e  S t e l l e n "  
nicht blos einzelne W orte oder Sätze, sondern alle jene 
Theile der Anssage versteht, durch welche der objective oder 
subjective Thatbestand hergestellt werden so ll, daher sowohl 
die diesbezüglichen Angaben der Beschädigten und Zeugen, 
als auch die Geständnisse, Verantwortungen und Rechtfer
tigungen der Beschuldigten, so erlauben sich die Gefertigten 
unter ausdrücklicher Beziehung ans ihre in  der 15. und 25. 
S itzung der letzten Session gestellten In terpellationen und 
die in denselben entwickelten Gründe an die hohe Regierung 
die Anfrage zu stellen, ob sie gewillt sei, sich bei dem hohen 
Justizm inisterium  dahin zu verwenden, daß

1. den hierländigen Gcrichtsbcamtcn die genaue B e 
folgung des erwähnten hohen Ministerialerlasses neuerdings 
eingeschärft, und

2. die Oberbchörden ausdrücklich angewiesen werden, 
die Befolgung zu überwachen.

K l e m e n č i č  m.  p. L. S v e t e c  m.  p.
R  o S m a n m.  p. D r .  B l e i w c i S  in. p.
K  o r e n  in.  p. D r .  T o m a n  in. p.
D e b e v e c  m. p. H o r a k  in . p ."
(Z um  k. k. S ta ttha lte r gewendet:)
Ic h  habe die Ehre, diese In te rpe lla tion  zu überreichen. 

(Ucbcrrcicht dieselbe.)

K. k. Statthalter Freiherr u. Bach:
Ic h  werde diese In te rpe lla tion , insoweit cs m ir möglich 

sein w ird , mich über die Grundhältigkeit dieser Thntnm - 
stände zu in fo rm ira t, morgen beantworten.

Präsident:
D ie  zweite In te rpe lla tion , überreicht durch den Herrn 

Abgeordneten Svetec, lautet ( lie s t) :
„ M i t  der Concursausschreibung der hohen !. k. Landes- 

bchörde cldo. 7. September l. I . ,  Z . 8252, wurde an der 
hiesigen k. k. Obcrrealschule eine Lchrcrstcllc fü r darstellende 
Geometrie und Maschinenlehre ausgeschrieben und darin 
auch die Kenntniß der deutschen und slovcnischen Dprachc 
ausdrücklich gefordert.! __

Ungeachtet nun fü r diese S telle ein m it den besten 
Zeugnissen versehener, vorzüglich befähigter Slovenc com- 
pc tirt hat, wurde dieselbe dennoch dem Herrn Oppcl, welcher 
der slovcnischen Sprache gänzlich unkundig ist, verliehen.

Diese Ernennung steht in t vollen Widersprüche m it 
dem von S r .  M ajestät so oft und so feierlich verkündeten 
Grundsätze der nationalen Gleichberechtigung, m it den so 
oft geäußerten Wünschen und Bestrebungen der slovcnischen 
N a tion  nach factischcr Verwirklichung der Gleichberechtigung 
und auch m it dem von der hohen k. k. Landesregierung in 
der Concursausschreibung selbst ausgesprochenen Bedürfnisse.

Solches Vorgehen muß das Vertrauen zur Regierung 
mehr und mehr erschüttern. Solches Vorgehen, welches uns 
schon in  der 15. und 24. Sitzung der letzten Session Anlaß 
zu wiederholten Interpellationen geboten hat, erklärt aber 
auch zu Genüge, wer schuld ist, daß uns slovcnische Lehr
kräfte an unseren Anstalten fehlen.

D ie  Gefertigten stellen daher an die hohe k. k. Landes
regierung die Anfrage, ob sie gewillt sei:

1. 'bei dem hohen k. k. S taatsm inisterium  eine entspre
chende Vorstellung gegen diese Ernennung zu machen, und

2. unser Bedauern über dieselbe zur Kenntniß S r .  
Excellenz des H errn  Staatsm inistcrs zu bringen.

S  v e t c c m . p. K l e i n  c n c i c  in. p.
D r .  B l e i w  e i s  ni .  p. R o s m  au  m. p.
D r .  T o m a n  m.  p. Z  a g o r  c c m.  p.
H  o r  a k m. p. D e b e v e c  w .  p.

(Z um  k. k. S ta ttha lte r gewendet:)
Ic h  habe die Ehre, diese In te rpe lla tion  S r .  Excellenz 

zu übergeben. (Uebcrr eicht dieselbe.)

K. k. Statthalter Freiherr u. Bach:
D e r Gegenstand, von dem hier die Rede is t, be trifft 

ausschließlich die Competenz der Executive, ich kann daher 
durchaus nicht versprechen, irgend einem der hier ausge
drückten Wünsche in  der angedeuteten Weise gerecht zu wer
den, ich bin also auch nicht in  der Lage, mich bezüglich dieser 
beiden Punkte auszusprechen. (Ucbcrrcicht dem Präsidenten 
die In te rpe lla tion .)

Präsident:
Diese In te rpe lla tion  ist hiemit erledigt.
Ic h  habe heute auf die Tische der hochverehrten Herren 

Abgeordneten vertheilen lassen:
Bericht des Finanzausschusses über den Rechnungsab

schluß des LandcSfondeS pro 1865.
Bericht des Rechenschaftsberichts - Ausschusses über die 

Grundsteuersrage; und den
Bericht des Straßen - Somite’s wegen Einreihung der 

V igaun-Z irknizer Gcmcindcstraßc in die Concurrenzstraßen.

K. k. Statthalter Freiherr v. Bach:
Ic h  bitte um ’S W ort.
Ic h  werde die Ehre haben, die In terpe lla tion zu be

antworten, die vom H errn  Abgeordneten Svetec und Ge
nossen über den slovcnischen Sprachunterricht der k. k. Lan- 
desbehörde übergeben wurde. (L ie s t:)

„D ie  k. k. Landesbehörde theilt m it den In terpe llanten 
die Ueberzeugung, daß cs fü r  die stndircnde Jugend in  K ra in  
nur sehr nützlich sei, wenn sic sich die slovcnische Sprache 
gründlich aneignet.

D ie  Landcsbehörde hat auch nicht verfehlt, in dieser 
Richtung wirksam zu sein.

S ic  hat, durch die Erfahrung belehrt, daß der bisherige 
gemeinschaftliche Sprachnnlcrricht fü r  Slovencu und Nicht- 
slovenen dem gedeihlichen Ergebnisse desselben bedeutende 
Hindernisse in den . Weg lege, m it Genehmigung des k. k. 
S taatsm inisterin ins (Erlaß vom 16. M ä rz  1866) sowohl 
am hiesigen Gymnasium als an der Realschule außer dem 
allgemeinen slovcnischen Lehrcurse einen abgesonderten Lehrcnrs 
dieser Sprache fü r N i c h t s l o v c n c u  m it deutscher Unter
richtssprache in 2  Abtheilungen errichtet, welcher Lehrcnrs 
m it Beginn des laufenden Schuljahres eröffnet wurde.

Weiters hat sic, um auch im  allgemeinen slovcnischen 
Sprachcnrsc einen größeren Fortschritt der Schüler zu erzielen, 
das Geeignete eingeleitet, damit hiebei eine bessere Lehrmethode 
eingehalten werde, welche den literarisch-wissenschaftlichen 
Aufschwung der Sprache zu fördern und das Interesse der 
Schüler fü r  diesen Lehrzweig zu steigern geeignet ist.

D ie  Lehrkörper haben in  dieser Richtung eingehende 
Aeußerungen erstattet, welche dem k. k. S taatsm inisterium  
vorgelegt und bezüglich der Ausführbarkeit der gemachten 
Vorschlüge nach aller Thnnlichkcit gewürdigt worden sind.

W as anbelangt den slovcnischen Sprachcnrs fü r  Nicht- 
slovcncn, so ist solcher nach den Bestimmungen des S taa ts - 
ministerialcrlasses vom 16. M ä rz  1866 nicht obligat, und 
es hat daher eine aus diesem Lehrcurse erhaltene Classcnnotc 
bei Gestaltung der allgemeinen Zengnißclassc wohl nach der 
günstigen, nicht aber nach der ungünstigen Seite hin einen 
E in fluß  zu üben.

Thatsächlich liegt hierin keine Neuerung bezüglich auf 
den Z u t r it t  von Nichtslovencn zum slovcnischen Sprach
unterrichte, weil nach der früheren Norm  diese von dem gemein-



schaftlichen obligaten Lehrcurse über Ansuchen zu d i s p e n -  
s ire n  waren.

W iew ol der neue Lehreurs nicht obligat ist, so darf doch 
erwartet werden, daß die nicht slovenische Jugend diesen 
Sprachcurs ans eigenem Antriebe und durch E inw irkung 
ihrer E lte rn  gerne besuchen und die ih r dargebotene Gele
genheit dankbar benützen werde, um eine Sprache zu er
lernen, deren Nutzen ih r  einleuchten muß.

I n  der T ha t sind am hiesigen Gymnasium in. die erste 
Abtheilung 52, in  die zweite Abtheilung 36, daher im  
Ganzen 88 Schüler eingetreten, und cs befinden sich nun
mehr unter 700 öffentlichen Schülern des Gymnasiums 
nu r 6, darunter 1 I ta lie n e r  und 5 Deutsche, deren E ltern 
sich nu r vorübergehend in  Laibach aufhalten, welche sich an 
keinem Lehrcurse in slovenischcr Sprache betheiligcn.

I m  vorigen Jahre waren dagegen 2 4  vom slovcni- 
schcn Sprachunterricht dispensirt, und ein großer The il jener, 
welche diesen Unterricht in  der gemeinschaftlichen slovenischen 
Classe genossen, machte wegen der mangelhaften Vorb ildung 
nu r sehr geringe Fortschritte.

Dem E inw ürfe  in  der In te rp e lla tion , daß auch 
Schüler von slovenischcr Zunge und N a tio n a litä t, fü r  welche 
der slovenische Sprachunterricht in  der allgemeinen Classe 
obligat ist, in  den nicht obligaten Lehreurs fü r  Nichtslovenen 
aufgenommen wurden, w ird  Wohl am besten durch M i t 
theilung der M odalitäten begegnet, welche von dem Lehrkör
per bei der Aufnahme beobachtet wurden.

D ie  Zuweisung in  diesen Curs erfolgte nicht etwa nur 
über Wunsch der Schüler selbst, sondern auf G rund der ab
gegebenen Erklärung ihrer E ltern oder Vorm ünder und über 
eingehende Beurtheilung des Lehrkörpers, wobei die nach
folgenden Kategorien von Schülern in  Betracht kamen: 
1. Solche die gar keine Kenntniß dcS Slovenischen besitzen 
oder dispensirt waren; 2. die einige, aber sehr geringe 
Kenntniß deö Slovenischen besitzen ; 3. die in  dieser Kenntniß 
wohl etwas vorgerückter sind, aber nicht genügende Sprach
fertigkeit besitzen, um den slovenischen Unterricht in  ihrer 
Classe m it E rfo lg  benützen zu können; und endlich 4. solche, 
deren Muttersprache nicht daö Slovenische ist, die jedoch schon 
so weit vorgeschritten sind, um in  der allgemeinen Classe fo rt
kommen zu können. B on  diesen blieben die meisten fre i
w illig  in  dieser allgemeinen Classe, einige wenige aber 
wurden bis zur Erwerbung gründlicherer Kenntniß, die sie 
alsdann zum E in tr itte  in  die rein slovenische Abtheilung 
befähigen w ird , einstweilen fü r  den dentsch-slovenischen CurS 
bestimmt.

D ie  B estim m ung, welcher Schüler bei der W ah l des 
Sprachcurses als Slovene oder Nichtslovene anzusehen sei, 
kann nach der N a tu r der Sache und im  S in ne  des § 20 
des O rganisationsentwurfcs fü r  die Mittelschulen, wornach 
nicht die Schüler, sondern deren E ltern und Vorm ünder zu 
bestimmen haben, ob ihre Söhne oder M ünde l eine der iw  
§ 18 bezeichneten Sprachen zu erlernen haben, nu r durch 
die E lte rn  und Vorm ünder der Schüler geschehen.

M a n  kann es bei der Beurtheilung der N a tiona litä t 
eines Schülers nicht aus Majoritätsbeschlüsse des Lehrkör
pers ankommen lassen, der lediglich darüber zu wachen hat, 
daß keine vorsätzliche Umgehung der bezüglich der beiden 
Lehrcurse bestehenden gesetzlichen Bestimmungen stattfinde, und 
der auch bei der Aufnahme der Schüler ans didaktisch-pädago
gischen Gründen die s u b j e c t i v e  Befähigung des Schülers 
fü r den einen oder den andern Sprachcurs sich vor Augen 
halten w ird .

I n  ähnlicher Weise wurde auch bei Aufnahme in  den 
bei der Realschule eröffneten abgesonderten slovenischen Sprach- 
cnrs vorgegangen.

D er in  der In te rp e lla tion  angezogene specielle F a ll, 
daß ein V ate r seinen S ohn zum Rücktritte in  die obligate 
slovenische Abtheilung verhalten haben soll, be trifft einen 
Schüler der fünften Rcalclasse. Dieser Schüler trüg t einen 
deutschen Namen und wurde, nachdem als dessen M u tte r 
sprache schon in  den früheren Jahren die deutsche angegeben 
war, da er angeblich als K ind zuerst deutsch gesprochen, und 
zu Hanse überhaupt immer nur deutsch gesprochen w ird , fü r 
den dentsch-slovenischen Curs bestimmt, tra t aber später in  
Folge E inw irkung von a n d e r e r  Seite in  die rcin-slovenische 
Abtheilung ein.

D ie  Gefahr, welche den Interpe llanten vorschwebt, daß 
die Schüler, ihre slovenische N a tio n a litä t verleugnend, sich 
in  den nicht-obligaten slovcnisch-deutschen Lehreurs einschrei
ben lassen, ist daher ebensowenig begründet, als die Bcsorg- 
niß, daß die einmal eingeschriebenen Schüler blos nach Laune 
oder Bequemlichkeit den letzter» Curs besuchen, da die Strenge 
der Schnlvorschristen fü r  diesen gleichmäßig besteht.

I m  allgemeinen muß übrigens hinzugefügt werden, daß 
die gegenwärtige E inrichtung des dentsch-slovenischen Lehr- 
curses insoferne den Charakter eines Versuches hat, als nach 
dem W ortlau te  des bezüglichen Staatsm inisterialerlaffeS erst 
die gewonnenen Erfahrungen weitere UrthcilSmomcnte darüber 
bieten werden, ob und unter welchen M oda litä ten  eine V e r
vollkommnung in  der Beschaffenheit und in  den Ergebnissen 
dieses Unterrichtes sich erzielen lassen werde.

I n  der In te rp e lla tion  w ird  auch zur besseren E rle r
nung der slovenischen Sprache in der allgemeinen Classe 
ein größeres Stundenmaß als das bisherige von zwei S tu n 
den wöchentlich in  Anspruch genommen.

Hierüber w ird  bemerkt, daß m it dem M in is tc r ia l-  
Erlasse vom 22. J u l i  1860, Z . 10225, über die damals 
von dem Lehrkörper geschehene Anregung dieses Gegenstandes 
bedeutet wurde, es stehe der angetragenen Stundenvermehrung 
auf drei Stunden wöchentlich in  der dritten und vierten Classe 
des Untergymnasiums grundsätzlich nichts im  Wege, n u r sei 
die Durchführung dieser Maßnahme durch den Umstand be
dingt, daß die fü r  diesen Unterricht eingeführten Lehr- und 
Lesebücher einen so reichlichen literarischen S to ff enthalten, 
daß damit auch ein reichlicheres Stundenmaß in  einer der 
wahren B ild u n g  förderlichen Weise fü r  den Unterricht ver
wendet werden könne.

Diese Voraussetzung ist aber seither nicht eingetrof
fen, daher hat das S taatsm in isterium  lau t E rlaß  vom 
25. J u l i  1 8 6 6 , Z . 5 7 1 2 , über die neuerlich geschehene 
Anregung dieses Gegenstandes l e d i g l i c h  auf den obigen 
E rlaß ex 1860 hingewiesen.

I n  dem bezogenen Erlasse hat aber das S ta a ts m i
nisterium eine Revision der slovenischen Lehrbücher fü r  das 
Untergymnasium in  der Richtung angeordnet, daß dieselben 
sowohl sachlich als form ell eine der gegenwärtigen Entwick
lung der Sprache angemessene Gestaltung erhalten, und es 
w ird  sich eine Commission von Fachmännern dieser Aufgabe 
unterziehen.

Uebrigens ist die Angabe der Interpellanten, daß jetzt 
nu r 20 bis 25 Stunden auf den slovenischen Sprachunterricht 
während eines Semesters fallen, nicht richtig, da ein regel
mäßiges Semester, nur m it 20  Wochen angesetzt, doch die 
Z ah l von mindestens 40  S tunden ergibt.

D ie  Vereinigung des Sprachunterrichtes namentlich im  
Untergymnasium in  einer Hand, sowie die Anwendung der 
slovenischen Sprache zur Nachhilfe beim deutschen Sprach
unterrichte w ird  thunlichst angestrebt und bei jeder neuen 
Besetzung einer Lehrstelle darauf Rücksicht genommen werden. 
D ies" findet bei der soeben erfolgten Ausschreibung zur W ie-
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derbesetzung einer am G ym nasium  erledigten Lehrerstelle fac- 
tisch statt.

B e i der gegenwärtigen Zusammensetzung des Lehrkör
pers w ar jedoch dies nicht durchführbar. '  D ie 4  des S lo 
venischen mächtigen Philologen des hiesigen G ym nasium s, 
wobei der D irector m it eingerechnet ist, können nicht J a h r
au s J a h r  ein in der I. und I I . Classe (zusammen 4  Abthei
lungen) m it der ermüdenden ersten Abrichtung beschäftiget wer
den. C s geschieht, w as im Juteresse des Unterrichtes möglich ist.

V on den 2 7  Lehrgegenständen in den 4  Abtheilungen bcr 
I. und I I .  Classe sind 19 in den Händen von Lehrern, die 
des Slovenischen kundig sind, von den 8 übrigen entfallen 4  
auf M athem atik , wobei das Slovenische nicht so nöthig ist, 
daß ohne dasselbe vielfache M ißverständnisse eintreten könnten.

Diese M ißverständnisse sind aber nicht so erheblich, 
a ls  sie von den In terpellan ten  geschildert werden. E s  ist 
nicht leicht anzunehmen, daß ein logisch durchdachter Gedanke 
durch die Unbehilflichkeit des S chülers im deutschen A us
drucke zum Unsinn werde, oder daß ein ta len tirter sloveni- 
scher Schü ler dadurch im Fortkommen aufgehalten oder ab
geschreckt w erde, beim dann läge die Schuld nicht darin, 
daß ein Lehrer nicht daS Slovenische versteht, sondern in  dem 
M an ge l an persönlichem und pädagogischem Tacte, der die 
A ntw orten der Schüler nicht recht zu würdigen versteht.

Jnsoferne von den Jn terp lc llan ten  der Wunsch ausge
drückt w ird, cs möge der slovenische Sprachunterricht n u r 
durch geprüfte Lehrer ertheilt werden, erkennt die Landes
behörde diesen Wunsch fü r ganz gerechtsertiget, und es wird 
auch S o rg e  getragen , daß dies allm älig geschehe. Aber 
vorlüusig ist es schwer a u s fü h rb a r , da absoluter M angel 
an geprüften Lehrern, namentlich an Philologen, die für das 
Slovenische geprüft wären, besteht, w as aber für die V er
einigung des Sprachstudium s in E iner H and unerläßlich ist."

Präsident:
W ir  kommen nun zum ersten Gegenstand der T ag es

ordnung: „B ericht des Finanzausschusses betreffend die 
Regelung der Spitalskosten fü r die nach Laibach zuständigen 
mittellosen In d iv id u en" .

Ic h  bitte den H errn  Berichterstatter, den V ortrag  zu 
beginnen.

Berichterstatter Dr. Bleiweis (liest):
„ I n  der 10. S itzung des hohen Landtages wurde dem 

Finanzausschüsse der A ntrag des Landesausschusses: „die 
S tad tcom m une Laibach habe vom B eginne des J a h re s  1867 
fü r ihre zahlungsunfähigen Kranken im hiesigen S p ita le  
die Verpflegsgebühr n u r m it zwei Fünftel der jeweilig be
stehenden Taxe zu entrichten," sammt dem Abünderungs- 
antrage des H errn  Abg. G u ttm an : „diese Erleichterung ber 
S tad teom m une Laibach schon vom Ja h re  1866  zukommen 
zu lassen ," zur V orberathung und Berichterstattung zuge
wiesen.

D a  der Gegenstand der Frage in der letzten Landtags
session in  allen Beziehungen eingehend erörtert und der 
Landesausschuß in seinem, dem hohe Landtage in der lOtcn 
S itzung  erstatteten Berichte noch weitere Anhaltspunkte zur 
Entscheidung derselben an die Hand gegeben , so stellt bcr 
Finanzausschuß m it Bezug auf das M in oritä tsv o tu m  bcr 
letzten Session (stenographisches Protokoll pag . 4 2 5 — 4 2 9 ) 
und den B ericht des LaudeSausschnsses in bcr^ laufenden 
Session (stenographisches Protokoll pag. 154— 158), unter 
Anschluß eines A uszuges der die S p ita ls frag e  berührenden 
k. k. V erordnungen) p e r vo ta  m ajora nachstehenden A n tra g :

„ D e r hohe Landtag wolle beschließen:

I n  E rw äg u n g , daß den derzeitigen Leistungen der 
Stadtgem einde Laibach an das hierortige Krankenhaus 
für ihre mittellosen Ind iv iduen  weder ein besonderes 
V ertragsverhältniß , noch eine gesetzliche Bestim m ung 
zum G runde l ie g t , und diese Leistungen lediglich durch 
eine administrative Verfügung (S tatthalterei-V erordnung 
vom 31 . M a i 1 8 5 1 ) , welche jeden RechtSgruudes ent
behrt und m it den frühern in dieser Richtung erlassenen 
Regierungsverordnungen im vollsten Widersprüche steht, ge
regelt worden, und n u r in Anbetracht, daß wegen der günsti
geren Lage der S ta d t  zu dem Krankenhause Rücksichten der 
B illigkeit es erheischen, daß fü r die Mehrbenützung des
selben ein M ehrbetrag entrichtet werde, hat die S ta d t-  
commune Laibach vom B eginne des J a h re s  1867  für 
die zu ih r zuständigen, in dem hiesigen Landesfpitale 
behandelten zahlungsunfähigen Kranken die Verpflegs
gebühr m it zwei Fünftel der jeweilig bestehenden Taxe 
zu entrichten."

S  ch l o i ß n i g g m . p ., D r .  B l  e i w e i s  in. p ., 
Obmann. Berichterstatter.

E r l a ß  der k. k. S ta t th a l te r c i  fü r Ä ra in
vom 18. M ai 1850.

Provisorische Regulirung der Umlage der Sanitäts- 
auslagen im Kroiilandc .Utain.

Durch den neuen O rg an ism u s der politischen V er
waltung ist die bis dahin bestandene frühere Kreisein- 
theilung gänzlich entfallen, und eö kann daher gegenwärtig 
in dem Kronlande K ram  von einer kreisweisen R epartition 
gewisser Auslagen, d. i. von einer Umlage und H ereinbrin- 
gung derselben aus G rundlage der directeu Besteuerung der 
einzelnen Kreise, eben aus dem G runde keine Rede mehr 
sein, weil eS keine solche Kreise m ehr gibt.

H ieraus ergibt sich daher auch die Nothwendigkeit, 
fü r eine andere den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechende 
M odalitä t der Umlage und Einhebung der bisher durch die 
R epartition hereingebrachten A uslagen S o rg e  zu tragen.

D a  nun die B estreitung dieser S a n itä tsa u s la g e n  im 
Wege der kreisweisen R epartition  nicht mehr thunlich ist, 
so wird nunm ehr hierüber bis zur definitiven Regelung 
dieser Angelegenheit im Wege der Landesvertretung und 
Landesgesetzgebung nachstehende provisorische V erfügung ge
troffen :

1. Alle oben erwähnten S a n itä tsan s lag en  sind im 
Wege einer gleichmäßigen Umlage auf alle directen S teu e rn  
(mithin auf die G rund-, Hausclassen-, H auszins-, Erwerb- 
und Einkommensteuer) des ganzen KronlandeS K rain  zu 
bedecken und hereinzubringen.

2. I n  diese Umlage ist jedoch d i e  S ta d tg e m e in d e  
L a i b a c h  m i t  d e r  a u f  s i e  e n t f a l l e n d e n  d i r e c t e n  
S t e u e r  s u m m e  aus dem G runde n ich t e in z u b e z ie h e n , 
weil dieselbe alle fü r ihre entweder in der hiesigen oder in 
ausw ärtigen  fremden Krankenanstalten behandelten arm en 
Gemeindeglieder auflaufenden und aus keine andere Weise 
eindringlichen Verpflegsgebühren, so wie die übrigen oben 
erwähnten S an itä tsaus lag en , insoweit sie dieselben betreffen, 
aus ihren eigenen M iteln  bestreitet.

K undm achung der k. k. S ta t th a l te r c i  fü r K ra in
vom 23. M ai 1851.

Ausschreibung der von S r . Majestät mit Aller!,öchster 
Entschließung vom li). März 1831 bewilligten Landes- 
unilage auf alle directen Steuern zur Bestreitung der 
Kosten der Gensdarmeriebegnarticruiig, der San itä t  

und des Zwangsarbeitshauscs vom BcrwaltungS- 
jahrc 1831.

I n  dieselbe Kategorie der Landesumlagen, das ist der 
durch Umlage auf alle directen S te u e rn  des ganzen K ron-



landes hereinzubringenden Auslagen, gehören ferner auch 
noch in Folge der m it dem hohen Ministerialerlasse vom 
23. December 1850, Z. 7 0 4 3 , genehmigten Statthaltcrci- 
Verordnung vom 18. M a i 1850 , Z. 5 6 1 7 , die für arme 
Kranke des Kronlandcs K ram  sowohl in dem Laibacher 
Krankenhause, als auch in den öffentlichen Krankenanstalten 
anderer Kronländer oder auswärtiger S taaten , mit welchen 
wegen unentgeltlicher Behandlung der beiderseitigen Kranken 
kein Rcciprocitätsverhältniß besteht, aufgelaufenen und weder 
von diesen Kranken noch von ihren Zahlungspflichtigen V er
wandten eindringlichen Vcrpflcgsgebührcn nebst den übrigen 
nach den früheren gesetzlichen Bestimmungen im Wege der 
Krcisrcpartition hereinzubringenden, in den obigen S ta tt-  
haltcrcivcrordnnngcn vom 18. M ai 1850 sub l it . c bis f  
und in dein Statthaltcrcicrlassc vom 15. October 1850 
bezeichneten Sanitätskasten, sowie in Gemäßheit der mit 
dem hohen Hofkanzlci - Erlasse vom 4. December 1844, 
Z . 3 8 3 6 0 , genehmigten Allerhöchsten Entschließung vom 
30. November 1844, die Auslagen für die hiesige Zwangs- 
arbcitSanstalt. ‘

Statthalterei-Verordnung
vom 31. Mai 1851.

Modificirana des BB. Punktes des Statthaltereierlasscs 
vom IS. M ai 1850 in Betreff der Bestreitung der für 
arme Kranke der cLtadtgeineinde Laibach in fremden 

Krankenanstalten auflaufenden Berpflegskostcn.
D er II . Punkt des Statthaltereierlass es vom 18. M ai 

1850, welcher die Bestimmung enthält, daß die Stadtge- 
mcinde Laibach m it der aus sic entfallenden dircctcn Steuer- 
summe in die allgemeine Sanitätskostenumlage nicht cin- 
zubeziehen ist, wird hiemit dahin modisicirt, daß zwar die 
Stadtgemcinde Laibach wie bisher auch fortan die in dem 
hiesigen Krankenhause für ihre armen Kranken auflaufenden 
Verpflcgskosten selbst zu bestreiten ha t, daß aber die für 
ihre armen Kranken in auswärtigen Krankenanstalten 
auShaftendcn VcrpflegSgcbührcn, welche weder von den Ver
pflegten selbst, noch von ihren Zahlungspflichtigen Verwand
ten hereingebracht werden können, in Uebereinstimmung m it 
der diesfälligen Anordnung dcS Gubernialcrlaffes vom 5tcn 
November 1842, Z. 26590, von der nunmehr an die Stelle 
der früheren Krcisconcurrcnz getretenen, zur Bestreitung 
der Landcsanlagen (zu denen zu Folge des Statthaltcrei 
erlasses vom 23. M ai 1851 nebst den Gensdarmcricbequar- 
ticrungs- und ZwangsarbcitShaus-Auslagcn auch die vom 
Lande zu tragenden Sanitätskasten gehören) bestimmten 
Landesconcurrenz, in welche auch die Stadtgemcinde Laibach 
nach Maßgabe der auf sic entfallenden dircctcn Steuersumme 
einbczogcn ist, zu bestreiten sind.

Präsident:
Die Debatte ist eröffnet. E s haben sich gegen den 

Antrag einschreiben lassen die Herren Abgeordneten Koren 
und M ulley.

D er Herr Abg. Koren hat das W ort.

Abg. Koren ( l ie s t) :
„Wenn man die Anzahl der in den Jah ren  1863, 1864 

und 1865 von den einzelnen Bezirken in die Laibacher 
Krankenanstalt aufgenommenen Individuen der Anzahl der 
Bevölkerung der einzelnen Bezirke entgegenstellt, so gelangt 
man zur Ueberzeugung, daß diese Anstalt nicht gleichmäßig 
vom ganzen Lande benützt wird, sondern, daß deren Wohl
that hauptsächlich nur den Bewohnern der S ta d t Laibach 
und jenen der zunächst gelegenen Bezirke und Ortschaften —  
den Bewohnern der entlegenen Bezirke aber in seltenen Fällen

zu statten kommt. Ich  erlaube m ir dieses nachstehend ziffer- 
mäßig nachzuweisen.

Die Anzahl der in den drei Jah ren  1863, 1864 und 
1865 in das Laib ach er S p ita l aufgenommenen Individuen 
beträgt:
aus der Stadtcommune Laibach . . . .  714 Kranke 
aus dem Bezirke Umgebung Laibachs . . 547 „
aus den Bezirken Egg, Krainburg, Lack, Littai,

Oberlaibach und S t e i n .........................1071 „
und aus allen übrigen 23 Bezirken . . . 949 „

zusammen . 3281 Kranke.
B ei gleichmäßiger Benützung dieser Krankenanstalt cnt- 

stcle diese Krankenanzahl nach Verhältniß der Bevölkerung: 
aus den

M agistrat Laibach m it 21522 Scelcnanzahl 144 Kranke 
auf den Bezirk

Umgeb. Laibachs m it 35661 „ 239 „
auf die Bezirke 

Egg, Krainburg, Lack,
L itta i, Obcrlaibach
und S te in  m it . 127506 „ 852 „

und auf alle übrigen
23 Bezirke m it . 306153______ „_____ 2046 „

zusammen ob . 490842  Scelcnanzahl 3281 Kranke. 
D arau s ergibt sich, daß von der Stadtcommnne Laibach 

m it 714 Kranken jeder 30., daher über die vcrhältniß- 
mäßige Zahl pr. 144 . . . 570  Kranke 

von dem Bezirke Umgeb. Laibachs 
m it 547 Kranken jeder 65., 
daher über die verhältnißmäßigc
Zahl pr. 239 ....................  308 „

und von den Bezirken Egg, K rain
burg, Lack, Littai, Oberlaibach 
und S te in  m it 1071 Kranken 
jeder 119., daher über die ver-
hältnißmäßige Zahl pr. 852 . 219 „_

zusammen . 1097 Kranke —  m e h r ,  
dagegen aber von allen übrigen 23 Bezirken 

m it 949 Kranken jeder 322., daher unter der 
verhältnißmäßtgen Zahl pr. 2046

1097 Kranke —  w e n i g e r  
in das S p ita l aufgenommen wurden.

Nach Verhältniß der Stcuervorschrcibung und rücksicht
lich der Umlage für die Spitalskosten entfallen dagegen 

auf den
M agistrat Laibach mit . 

auf den Bezirk

150450 fl. Steucrvorschreibung 
376 Kranke

Umgeb. Laibachs m it .
auf die Bezirke 

Egg, Krainburg, Lack, 
L itta i, Obcrlaibach

98650 „ 247 „

und S te in  m it . . 
und ans die übrigen

326450  „ 815 „

23 Bezirke mit . . 736980 „ 1843 „
zusammen mit . 1 ,312.530 fl. 3281 Kranke

und nach diesem Verhältnisse wurden von dem 
M agistrate Laibach . . . .  338 Kranke
von beut Bezirke Umgeb. Laibachs 300 „
von den Bezirken Egg, Krainburg,

Lack, Littai, Oberlaibach und
S t e i n .........................  256 „

zusammen . 894 Kranke —  m c h r



von allen übrigen 23 Bezirken aber 894  Kranke —  w e n ig e r 
in  das S p ita l unterbracht, wornach diesen letzter» 23 Bezirken, 

nebst den denselben zuständigen . . . 949 Kranken, 
noch fü r  die andern 8 Bezirke widerrechtlich 894 Kranke 

zusammen . 1843 Kranke
zur Last fallen.

Wenn man aber annim m t, daß die Stadtcommunc 
Laibach die eigenen 714 Kranke selbst erhalten und zu den V e r
pfleg ungskosten der 2567 Kranken der übrigen Bezirke con
c u rr ir t  hat, so vertheilt sich diese Krankenzahl nach V erhä lt
niß der Steuervorschreibung:
auf den M ag is tra t Laibach m it . . . .  294 Kranken
ans den Bezirk Umgebung Laibachs m it . 192 „
auf die benachbarten 6 Bezirke m it . . . 639 „
und auf die übrigen 23 Bezirke m it . ̂ _1442 „

zusammen m it . 2567 Kranken 
und daraus ergibt sich, daß der Bezirk Umgebung Laibachs 

m it der Krankenzahl pr. 547 über die vcrhältnißmäßige 
Z ah l pr. 192 m it . . . .  355 Kranken 

und die zunächst gelegenen 6 Bezirke 
m it der Krankenzahl pr. 1071 
über die vcrhältnißmäßige Zahl
pr. 639 m i t ......................... ...... 432 „

zusammen m it . 787 Kranken zu w e n ig , 
der M ag is tra t Laibach aber m it 294 „

und die übrigen 23 Bezirke m it 493
zusammen m it . 787 Kranken zu  v ie l  

belastet erscheinen.
Wenn nun berücksichtigt w ird , daß zu den übrigen 

S p ita ls  - resp. Verwaltungskosten der M ag istra t Laibach 
anstatt nach Verhältniß der Krankcnzahl m it 7 32 —  nur 
nach Verhältn iß  der Steuervorschreibung m it circa 4/32 con
c u r r ir t  , die entlegenen 23 Bezirke aber anstatt m it 10/32 
m it ls /3o concurriren müssen, so ist wohl fü r  die überbür
deten 23 Bezirke —  keineswegs aber fü r  die Stadtcommune 
Laibach, und zwar fü r  diese umsoweniger ein Grund zur 
Beschwerde über die Ueberbürdung der Spitalskosten vor
handen , als unter der Z ah l der Kranken aus den Land- 
bezirken —  allenfalls die Umgebung Laibachs ausgenommen 
—  nicht die eigentlichen Landbewohner, oder nu r einige 
wenige derselben es sind, welche als Kranke in  das Laibacher 
S p ita l aufgenommen wurden, sondern cS sind hauptsächlich 
nu r die Dienstboten, welche die Laibacher Bewohner als 
solche benöthigen, sic von: Lande in  ihre Dienste aufnehmen 
und bei deren Erkrankung aus Kosten des Landes in  dem 
S p ita l un terbringen; wenn aber dieselben zum Dienste 
gänzlich untauglich geworden sind, werden sic in  ihre H ei
mat zur Last der Landgemeinden entlassen.

Aus der vorstehenden Nachweisung ist ersichtlich , daß 
bei ungleichmäßiger Benützung deö Laibacher S p ita ls  die 
gleichmäßige Belastung des ganzen Landes fü r  die Kosten 
desselben höchst ungerecht und unbillig , und daß deshalb eine 
Aenderung dieses Mißverhältnisses unerläßlich nothwendig 
erscheint.

Ueber die Bemerkung, daß die Stadtcassc m it bedeu
tenden Auslagen fü r  die Gehalte der Aerzte und Hebammen, 
fü r  die Medicamente, Begräbnißkosten und Nothspitale be- 
lastet ist, sei es erlaubt, entgegen zu bemerken, daß derglei- 
cheu Soften auch aus dem flachen Laude die Bezirke und 
rücksicktlich die Gemeinden treffen, welche fü r  diese n u r ,0 
empfindlicher sind, als die wenigsten derselben ein Ernkommeu 
haben, oder ans irgend eine Unterstützung rechnen können, 
nebstdcm aber noch ihre Bewohner bei vorkommenden Krank
heiten M angel an genügender ärztlichen H ilfe  und Pflege 
leiden müssen, ohne die W ohlthat des S p ita ls ,  welche den

Laibacher Bewohnern stets zu Gebote steht, in  Anspruch 
nehmen zu können.

Endlich erlaube ich m ir, den hohen Landtag auf den 
Umstand aufmerksam zu machen, daß die vorliegenden, vom 
Landes- und Finanzausschüsse gestellten Anträge, dahin lan 
tend, daß die Stadtcasse Laibach fü r  ihre Kranken n u r 
zwei Fünfte l der zeitweilig bestehenden Vcrpslcgstaxc zu ent 
richten habe, einer richtigen Basis entbehren, und daß das 
diesfüllige Calcül aus einem I r r th u m  beruht. D ie  Anzahl 
der von der Stadtcoimnunc Laibach in  den zum Maßstabe 
genommenen drei Jahren 1863 bis 1865 in  dem S p ita l 
unterbrachten Kranken beträgt 714. Daher nach dem V erhä lt
nisse zu zwei Fünfte l 286 Kranke, und wenn man diese 
Zahl von der Gesammtkrankenzahl per 3281 in Abschlag 
bringt, so konuncn noch 2995 Kranke dem Landesfonde zur 
Last, welche nach Verhältn iß der Steuervorschreibung auf 
die Stadtconunuue Laibach m it . . . .  844  Kranken,
auf den Bezirk Umgebung Laibach m it . 225 „
auf die Bezirke Egg, K rainburg, Lack, L itta i,

Oberlaibach und S te in  m it . . . .  745 „
und auf alle übrigen 23 Bezirke m it . . _J4581 „

zusammen . . 2995 Kranke
entfa llen; demnach hätte die Stadtcommune Laibach fü r  286 
Kranke selbst und fü r  344 Kranke mittelst der S tcnerum - 
lage, zusammen fü r  630 Kranke, daher unter der Zahl ihrer 
Kranken per 714 fü r  . . . .  84  Kranke,
der Bezirk Umgebung Laibach fü r  

225, daher unter seiner Krankcn
zahl per 547 fü r  . . . .  322 „

und die Bezirke Egg, K rainburg,
Lack, L itta i, Oberlnibach und 
S te in  fü r  745 unter ihrer K ran
kcnzahl per 1071 fü r  . . . 326 „

zusammen fü r  . . 732 Kranke zu w e n ig ,
die übrigen 23 Bezirke aber fü r  
1.681, daher über ihre Krankenzahl
per 949 fü r ...............................  732 Kranke zu v ie l
zu concurriren!

Daß die Landgemeinden, nebstdcm daß dieselben fü r 
die Stadtbewohner Laibachs ihre ans dem Lande aufgenom
menen Dienstboten, wenn diese erkranken, über die Dauer 
von 14 Tagen im  S p ita l aushalten müssen, noch einen The il 
der Spitalskosten von den Laibacher Kranken zur Zahlung 
übernehmen sollten, werden die Laibacher Stadtbewohner 
sicher nicht fordern wollen, und eine derlei Zustimmung 
könnten die Herren Abgeordneten ihren W ählern gegenüber 
wahrlich nicht rechtfertigen.

D a  eö offenbar weder in  der Absicht des löbl. llandes- 
ausschnsses, noch in  der Absicht des löbl. Finanzausschusses 
liegt, der Stadtcommnne Laibach eine ungebührliche Begün
stigung zugestehen und den Landbezirken eine widerrechtliche 
Belastung aufbürden zu wollen, so dürfte diese meine auf 
Thatsachen gegründete Darstellung genügen, den hohen Land
tag dafür zu stimmen, daß die diesbezüglichen Anträge ab
gelehnt werden.

Uebrigens hoffe ich, daß das in diesem Gegenstände 
bestehende und hier dargestellte M ißverhältn iß  dem künftigen 
Landtage den Anlaß geben werde, die diesfälligen Concur- 
renznormen nach Recht und B illig ke it zu ordnen, nämlich 
die Concurrcnzpflicht nach Anzahl der von jedem Bezirke im  
S p ita l aufgenommenen Kranken einzuführen, wodurch auch 
dem Begehren der Stadtcoimnunc Laibach werde Rechnung 
getragen werden.

Ich  werde daher fü r  die vorliegenden Anträge nicht 
stimmen."



Präsident:
E s ist auch der H e rr  Abgeordnete M ulley  g e g e n  den 

A ntrag zum W orte eingetragen. Ic h  finde mich daher zur 
Umfrage veranlaßt, ob Jem an d  der H erren  f ü r  den A n
trag  zu sprechen wünscht, denn in diesem Falle käme dann 
erst H e rr M ullcy  zum W orte.

(Abg. G n ttm an  meldet sich zum W orte.)
Werden H e rr G nttm an  f ü r  den A ntrag sprechen?

Abg. Gnttman:
Ich  werde f ü r  denselben sprechen.

n u r  ein Sechstel der Kranken von der S ta d t  in s S p i ta l  
abgegeben werde.

W enn es n u r ein Sechstel der Laibachcr Kranken int 
S p ita le  gibt, so glaube ich, ist der A ntrag  des Landes- und 
Finanzausschusses vollkommen gerechtfertiget, daß nämlich 
von denselben n u r zwei Fünftel von der Gebühr, welche im  
Ganzen sonst zu zahlen wäre, bezahlt werden.

Ic h  unterstütze sonach den A ntrag des Landesausschusses 
und den von dem Finanzausschüsse heute gestellten A ntrag 
und glaube, das hohe H au s  w ird in  dieser Beziehung im 
vorliegenden Falle, wenn nicht Recht, doch wenigstens B i l 
ligkeit ergehen lassen.

Präsident:
D a n n  hat der H err Abgeordnete G nttm an  das W ort.

Abg. Gnttman:

Präsident:
Abgeordneter M ulley  hat das W ort.

Abg. Mullcy:
Ic h  habe bereits in der letzten Session den A ntrag  

gestellt, daß diesem ebenso ungerechten a ls  unbilligen Con- 
curreuzsysteme, gegenüber der S tad tcom m une Laibach, Ab
hilfe geschaffen werde.

Ic h  habe der G ründe sehr viele vorgeführt, und ich 
g laube, alle diese G ründe dürften dem hohen Hause noch 
in E rinnerung  sein, daher ich mich n u r  aus einige wenige 
zu beziehen m ir erlauben werde.

E s  ist Thatsache, daß bis in  die neueste Zeit ein ge
rechtes V erhältn iß  in  dieser Beziehung bestanden h a t;  es 
ist Thatsache, daß die hohe Regierung, a ls  der Landesfond 
geschaffen w urde, in  dieser Richtung der Stadtgem einde 
Gerechtigkeit w iderfahren l ie ß , und sie bezüglich dieser 
Spitalskosten jener Tangente enthob, welche ihr durch die 
allgemeine Umlage zur Last gefallen ist.

Z u  bedauern ist cs n u r ,  'daß die Regierung einen | 
festen Beschluß gleich im  nächsten J a h re  umgeändert hat, | 
von ihrer ganz richtigen Entscheidung abgegangen ist und j 
die Stadtgem einde wieder in  die Concurrenz cinbezogen hat.

D e r  Bericht des Landesausschusses hat es schon aus- j 
geklärt, daß die Stadtgem einde Laibach in dreifacher Rich- ! 
tung  fü r die Kranken sorg t:

I n  erster B eziehung , daß sic die volle G ebühr der 
Spitalskosten fü r die ih r zuständigen Kranken im  S p i t a l e j 
berichtigt; in zweiter Richtung m it dem A ntheile , welcher ; 
bei der allgemeinen S teuerum lage ans sie en tfä llt; in  dritter j 
Beziehung wurde hervorgehoben und ist W ahrheit, daß die j 
S tadtgem einde außerdem noch viele Kranke, welche zu Hause ; 
ihre Pflege erh a lten , bezüglich der Krankenkosten unterhält. |

M eine H e rre n ! W enn drei Richtungen sind, in  welchen 
die S tadtgem einde fü r die Spitalskosten - Zahlung eintritt, 
dann glaube ich, hat sie zur Genüge geleistet, und cS würde 
fü rw ahr unbillig, ich w ürde sogar behaupten, ungerecht sein, 
wenn m an ih r nicht in der einen oder andern Richtung 
eine Erleichterung verschaffen würde.

D e r  Landesausschuß hat auf G rundlage der in  der 
letzten Session in dieser Beziehung gestellten A nträge bereits ; 
einen V erm ittlungs - A ntrag  gestellt. Auch in  der letzten . 
Session gab cs M itglieder im  Ausschüsse, welche mindestens 
die Unbilligkeit dessen eingesehen haben , und sich schon be
stimm t haben, einen Pauschalbeitrag festzusetzen, welcher der 
Stadtgem eindc in dieser Beziehung gut gerechnet werden 
sollte.

Ic h  glaube, der A ntrag, welchen soeben der F inanzaus
schuß gestellt hat, ist n u r ein Echo jenes A ntrages, welcher 
in jener Beziehung vermittelnd eingebracht worden ist, u n d : 
ich kann mich nicht der Ansicht anschließen, welche der Ab- i 
geordnete Koren ausgesprochen h a t ; sic beruht nicht aus 
einer ziffcrmäßig richtigen S u p p o sitio n ; w ahr ist e s , daß i

E s ist wirklich auffallend und unangenehm zu ver
nehm en, wie rücksichtslos m an gegen den Landesfond zieht, 
und wie m an denselben nach allen Richtungen auszubeuten strebt. 
W ir  haben im  Laufe dieser Session demselben schon so viel 
B elastungen aufgebürdet, daß es w ahrhaft in F rage gestellt 
bleibt, ob sich dies m it unseren Pflichten in  Einklang b rin 
gen läßt und ob das Land schon diese B ü rd e  zu ertragen 
im  S tan d e  ist. W ir  wissen, daß das Land unter dem 
Drucke der S te u e rn  seufzt, Gewerbe und In d u s trie  liegen 
darnieder, die Ernteergebnisse sind sehr unerklecklich ausge
fallen, die M il i tä r -  und Kriegsbedrängnisse sind kaum erst 
geschwunden, und w ir thürm en Umlage auf Umlage a u f !

D e r  gegenwärtige Anspruch, meine H erren, geht auf 
circa jährlicher 3 0 0 0  fl., oder zu C apital veranschlagt ge
gen 6 0 .0 0 0  sl. S eine B egründung glaubt die S tad tcom - 
m uue in  der der früheren Session übergebenen Denkschrift 
darin  zu finden, daß m an die W ohlthätigkeitsanstalten a ls  
Landesanstalten erklärt hat, deren Subven tion  oder Fonds 
aus den Landesumlagen zu bestreiten wäre.

D e r  zweite Punkt w a r , daß m an die Ueberbürdung 
der Commune nach diesen tabellarischen Verzeichnissen dadurch 
darzustellen sich bestrebte, daß m an sagte, daß von diesen, 
die S ta d t  betreffenden M ittellosen eine doppelte G ebühr, 
nämlich zuerst durch die übrigen, auf die Q uo te  der S ta d t  
m it ungefähr 1 5 60 0 0  fl. wie ich glaube sich belaufenden 
Umlagen, zugleich aber auch durch B ezahlung der besonderen 
Verpflcgskostcn, m ith in  also gleichsam eine doppelte Z ahlung 
geleistet werde. W as den ersten Punkt, meine H erren, be
trifft, glaube ich, werden w ir, wenn w ir die historische E n t
wicklung durchgehen, von der ersten Entstehung an finden, 
daß das allgemeine Krankenhaus eine Localanstalt ist. S ie  
hat sich auch a ls solche von jeher bewährt, namentlich, wenn 
w ir u n s in  einen näheren Einblick über deren Gebrauch 
und Benützung, über die Verwendung daselbst einlassen.

E s  ist allerdings w a h r , daß von S e ite  der Bezirke 
hie und da Einzelne hineinkommen, wenn auch diese Zahl, 
wie daS tabellarische Vcrzeichniß sie darthut, in diesem M aße 
wirklich bestehen sollte. Allein ich erlaube m ir die F rage zu 
stellen, wie schon früher mein V orredner bemerkt h a t, w as 
sind das fü r F rem de? E s  sind größtenthcils Dienstboten, 
die wirklich ihre Ju g end , ihre K raft hier verleben, dadurch 
in  die K rankenanstalt kommen und zuletzt a ls abgenagte, 
sieche Alte dem Lande wieder zurück in  die Armenversorgung 
gegeben werden, (Heiterkeit.) Aus den Nam en allein, meine 
H erren , kommt es nicht a n ;  freilich ist die Anstalt in  neuester 
Zeit a ls Landesanstalt erklärt worden, aber in der ersten 
Zeit w ar sie n u r eine Localanstalt.

W eiter hat schon der H err V orredner die Unrichtigkeit 
dieser tabellarischen Verzeichnisse dargestellt, ich würde aber



noch weiter fragen, warum  haben S ie  denn keine tabella
rischen Verzeichnisse über die Landesumlagen eingebracht, 
warum  keine solchen der entfernten Bezirke, die daran gar 
keinen Antheil nehmen? Ich  wurde fragen, warum  keine 
tabellarischen Verzeichnisse über die Umlagen bezüglich der 
Morastentfum pfung, bezüglich der Vertiefung des G rubcr- 
schcn Canals, des Zorn'schcn Cana ls, der Reinigung des 
Laibachslnsscs und des, man kann sagen, verschwenderisch 
gehandhabtcn Sperrwerkes? (Heiterkeit.) H ier sind die I n 
teressen der Landgemeinden sehr wenig oder gar nicht ver
treten, allein alle diese Einkünfte werden ohne Rücksicht als 
gute Prise genommen (vermehrte Heiterkeit), wenn auch das 
Land dadurch in  ein sehr unverhältnißmäßiges, ungerechtes 
M it le id  gezogen w ird .

W eiter heißt es, es besteht gar kein Vertragsverhältniß, 
kein Rechtsprincip. J a  ich möchte wissen, warum  dieselbe 
Verordnung, die zuletzt erlassen wurde, nicht in dieser Rich
tung maßgebend sein soll, nachdem sie gerade auf solchen 
Grundsätzen t er B illig ke it und des Rechtes beruht, daß der
jenige, welcher einen größeren Nutzen von einer Anstalt hat, 
sich nicht über Unrecht beklagen kann, wenn ihm mehrere 
Lasten zu tragen aufgebürdet werden.

D ie  Verordnung mag eine Ordonnanz, ein W illküraet 
oder was im m er sein, sic ist rechtskräftig, und so lange w ir  
uns zu einem geordneten Staate und nicht zu Nomaden be
kennen wollen (große Heiterkeit), müssen auch solche Acte 
geachtet werden! M a n  muß Achtung haben vor dein Ge
setze dadurch, daß man die Particularintercsscn den öffent
lichen unterordnet.

W eiters wurde vom H errn  Vorredner gesagt, daß der 
Landesfond ein Säckel der Armen ist. Ic h  sage, nicht nur 
der Armen, sondern auch der Aermsten unter den Armen, 
und ich würde wünschen, daß  ̂derlei freigebige Herren sich 
nu r aus einige Tage in  ein Steueramt begeben würden. D a  
würden sic sehen, wie schwer der Landbewohner diese Um 
lage zusammenbringt; ich würde wünschen, daß sic sich 
in  die Hütten dieser bedrängten Landbewohner begeben, und 
sie würden das Elend sehen, wie karg die Leute leben, wie 
sie an Entbehrungen aller A r t  leiden, glcichsain die Abfälle 
verzehren, um aus dein Erlöse des Bessern derlei Umlagen 
zu tragen.

M a n  hat vor einiger Ze it hier gesagt: „ J a ,  die S tad t- 
commune Laibach, als die erste, erhabenste (Heiterkeit), muß 
in der Entwicklung des Wohlthätigkcitssinnes vorangehen." 
D a s  war bei der Subvention fü r  die Strasischaner. Dam als 
war man m it dem Wohlthätigkeitssinnc hoch zu Roß, reich 
und groß, und heute ist man nieder, klein und arm  und 
fleht m it einen Zehrpfennig bei den Landgemeinden, und 
zwar auf eine ganz ungebührliche Weise. Wo der Nutzen 
und V orthe il is t, dort soll man auch nicht darüber klagen, 
wenn ein mehrerer Aufwand eingefordert w ird.

Freilich heißt cs: J a ,  die Stadtcommuue ist zu sehr 
m it Lasten überbürdet! Ic h  w ill das durchaus nicht ncgircn, 
ich w ill auch kein Censor Ih r e r  Vcrinögensgcbahrung sein, 
aber ich würde in  dieser Beziehung glauben: W er weiß, 
ob S ic  Ih r e  Kräfte nicht allzusehr überspannen? V o r 
Kurzem sagte m an , cS ist eine Anleihe von 100.000 fl. 
von S r .  M ajestät bewilligt worden. W as war daö fü r ein 
J u b e l, fü r  ein Hosanna in der Höhe! und gleich später 
hat man aber wiederum gelesen, daß fast alle prä lim in irten  
Posten gleichsam schon vergriffen sind und daß neue Entdck- 
kungsgucllcn gesucht werden müssen. (Heiterkeit. —  D r .  Costa: 
Z u r  Sache.) Ich  würde glauben, darin liegt es, daß man 
sein eigenes Revier nun verläßt und sich auf ein fremdes 
Gebiet verlauft.

Ic h  achte und schütze ebenso -den Wohlthätigkeitssinn, 
den man entwickelt, aber wenn er auf Prätension eines 
fremden Säckels geht, so hasse und verabscheue ich ihn. 
Ic h  glaube, daß es am Platze ist, der Stadtcommunc in A n 
sehung des Unrechtes, daß sic auf die Landesmittel einen 
A ng riff macht, entgegenzutreten; ich hoffe und vertraue auf 
die Einsicht des hohen Hauses, daß es dies nicht w ird  durch
gehen lassen. Ic h  muß mich daher fü r die Ablehnung des 
Finanzausschuß-Antrages aussprcchcu; ich war schon im  
Finanzausschüsse gegen denselben, habe dort schon meine 
Bedenken vorgebracht, bin aber in  der M in o r itä t  geblieben, 
habe m ir  also erlaubt, meine Ansichten hier zur Darstellung 
zu bringen.

Präsident:
Wünscht noch Jemand das W o r t? (Nach einer Pause:) 

Wenn nicht . . . (Ruse: F ü r oder gegen? —  Abg. Kromer 
und D r .  Costa melden sich zum W orte.) D ann muß ich 
dem H errn  D r .  Costa das W ort geben, da derselbe f ü r  
den Antrag sich gemeldet hat.

Abg. D r. Costa:
Ic h  b itte , ich spreche ebenfalls gegen den Antrag.

Präsident:
Gegen den A ntrag?

Abg. T r . Costa:
J a ! (Heiterkeit.)

Präsident:
D ann gebe ich dem H errn Abg. Kromer das W ort, 

da sich derselbe zuerst gemeldet.

Abg. K ro m er:
I m  vorliegenden Berichte des Landcsausschusscs w ird  

ein Coneurrenzmodus beantragt, nach welchem die Commune 
Laibach fü r  die armen Stadtnngehörigen in t C ivilspitalc nie 
mehr als jene Quote zahlen soll, welche auf dieselben nach 
der Anzahl der Verpflegstage wirklich entfällt. E in  ähn
licher Coneurrenzmodus ist bereits in der vorjährigen Land
tagssession von der damaligen M in o r itä t  des Finanzaus
schusses beantragt und nach allen Richtungen beleuchtet, aber 
auch nach allen Richtuugeu genügend' widerlegt worden.

D e r vorliegende Bericht des Landcsausschusscs enthält 
eigentlich nichts, als Excerpte aus dem vorjährigen M in o - 
ritätsberichte, ohne nähere Beweise, ohne neue Behelfe.

Es müßte daher der heutige Antrag in Conscqucu; 
des vorjährigen Beschlusses schon aus diesem Grunde abge
wiesen werden; indessen w ill ich in  die Beleuchtung einiger 
M otive des vorliegenden Berichtes doch näher eingehen.

M a n  behauptet vorerst, daß das Octro igcfä lle und 
später das Vcrzchrungsstcucr-Avcrsum durchaus nicht die 
W idm ung hatte, damit die Local-Wohlthätigkeitsanstaltcn zu 
erhalten, daß cs insbesondere zur Erhaltung des S p ita ls  
nicht bestimmt w a r, und beruft sich zum Beweise dessen 
vorzüglich aus den Umstand, daß zur Zeit der E in führung 
des O c tro i das S p ita l als Local-Wohlthätigkcitsanstalt gar
nicht bestanden hat. A lle in ich habe mich aus den Acteii 
der Landesregierung selbst überzeugt, daß das Octroigcfälle 
wirklich zur Erhaltung der Local-Wohlthätigkeitsanstaltcn 
und fü r die sogenannte politische Rechtspflege bestimmt w ar. O b  
zur Zeit, als das Octroigcfälle eingeführt wurde, auch das 
S p ita l als Landes-Wohlthätigkeitsanstalt bereits bestanden 
hatodcr n ich t, darauf kommt cs am Ende nicht an. I m  

Jahre 1809 war das hiesige S p ita l noch unter der Leitung der

XV. Sitzung.



barmherzigen B rü d e r , und erst als diese 1811 fortzogen, 
wurde es als LocalM ohlthätigkeitsanstalt übernommen, von 
dieser Ze it an aber w ar cs eben auch aus dem O c tro i zu 
erhalten.

Ic h  habe mich ans die von der hiesigen Com inunal- 
vcrtretung eingebrachte Denkschrift berufen und aus dersel
ben nachgewiesen, daß das Octro igefälle wirklich diese W id 
mung hatte, und daß eben m it Rücksicht auf diese W id- 
mung die Commune auch stets verhalten wurde, das hiesige 
C iv ilsp ita l als Localanstalt ans dem Octroigefälle zu er
halten. Z w a r hat der H e rr Repräsentant der Commune die 
Bew eiskraft der Denkschrift, die er doch eigenhändig gefertigt 
hat, dadurch abzuschwächen versucht, daß er vorbrachte, sein 
Vorgänger sei der Verfasser gewesen, und so könne er nicht 
gerade fü r  jedes W ort der Denkschrift einstehen. A llein, 
welche Beachtung eine derlei Einwendung verdient, darüber 
kann sich jeder selbst sein U rthe il bilden.

Ich  habe mich weiter darauf berufen, daß im  Jahre  
1820 der Fortbezug dieses Gefälles fü r  die Commune frag 
lich wurde und daß damals die Commnnalvcrtretnng m it 
der Vorstellung bittlich geworden sei, sie wäre nicht in  der 
Lage, die Regiekosten des hiesigen S p ita les  fortzubestreiten, 
welche alljährlich beiläufig auf 9000  fl. sich beliefen, sie 
wäre noch weniger in  der Lage, die Adaptirungs- und E r- 
weiternngskosten des S p ita ls , welche fü r  dasselbe J a h r  ans 
20 .000  fl. veranschlagt wurden, zu decken, wenn ih r das 
Octroigefälle entzogen würde. S ie  bat daher eben zur 
möglichen E rfü llung  dieser der S ta d t obliegenden Verpflich
tung um  Belastung des O c tro igc fä llcs ; und darüber hat 
die damalige Hofkanzlei am 30. J u l i  1821, Z . 25230, die 
Entscheidung dahin erlassen, daß von der Einziehung dieses 
der Commune fü r  ihre Loeal-Wohlthätigkeitsanstalten aus 
der S taatsrentc bewilligten Q uantum s so lange keine Rede 
sein könne, bis fü r  diese WohlthütigkcitSanstalten in  anderer 
Weise werde fürgesorgt worden sein.

Endlich habe ich aus der Denkschrift und auS mehre
ren Verordnungen, die ich in meinem vorjährigen Vortrage 
angezogen habe, nachgewiesen, daß die Commune auch nach 
dieser Zeit und bis das S p ita l später als Landesanstalt 
erklärt wurde, fortgesetzt verhalten worden is t, die sämnrt- 
lichen Kosten des S p ita ls  zu decken, und daß sodann, als 
das S p ita l eine Landesanstalt wurde, die Commune zur 
Bestreitung der Regiekosten vorerst nach dem Steuergulden 
beizutragen, nebstbei aber fü r  die der Commune angehöri- 
gcn Kranken die Vcrpflegskoslcu noch besonders zu decken 
hatte, und daß dieses Verhältn iß  bis auf die Unterbrechung 
eines J a h re s , welche in  Folge einer provisorischen V e rfü 
gung eintrat, fortgesetzt aufrecht erhalten wurde. Und a ll' 
dem stellt der Landesausschnß heute wieder nichts, als eine 
einfache Negation entgegen.

E r sagt einfach: Es w ar nicht so! A la n  hat den der
zeitigen Concurrenzmodus der Commune nicht etwa ans 
irgend einem Rcchtsgrundc oder einer contractmäßigen V e r
pflichtung, man hat ihn durch eine administrative V e rfü 
gung aufgebürdet, die jedes Rcchtsgrundes entbehrt und die 
m it allen früheren Verfügungen im  wesentlichen W ider
sprüche steht.

J a , wo liegt denn der Beweis fü r  diese Behauptung? 
I s t  denn der Beweis des Gegentheils nicht durch die 
Denkschrift der Commune selbst, ist der Beweis des Gegen
theils nicht durch die ganze bisherige Verhandlung gegeben? 
Liegt denn nicht der actenmäßige Beweis vor, daß die Com
mune seit Decennien fortgesetzt la m e n tirt, daß sie m it den 
Spitalskosten überbürdet sei? D as alles hat der Landes- 
ansschnß ganz igno rirt.

W äre cs dein LandcsanSschnssc wirklich darum zu thun 
gewesen, die reine W ahrheit zu erfahren, der Weg hiezu 
stand ihm  offen! E r  hätte sich an die hiesige Landesregierung 
wenden und fragen sollen, welche Bcwandtuiß cs eigentlich 
m it dem O ctro igefälle und m it dein später an dessen S te lle  
getretenen Verzehrnngsstcucraversnm habe, und warum  die 
Commune seit Decennien fortgesetzt verhalten wurde, bis das 
S p ita l als Landesanstalt erklärt worden ist, die sämmtlichen 
Kosten dieser A n s ta lt, und seither die Beiträge nach dem 
Steucrgulden und nebstbei noch die Kosten fü r  ihre Ange
hörigen zu decken.

Hätte der Ausschuß diesen Weg eingeschlagen, dann 
hätte er von der Landesregierung die actenmäßige A u f
klärung bekommen, welche Bewandtniß es m it dem O c tro i 
habe, welche W idm ung dasselbe hatte, warum  man die 
Commune fortgesetzt zur größeren Concnrrenz verhalten, und 
ob die bisherigen Verfügungen der Regierung lediglich w i l l
kürliche M aßregeln w aren, oder ob sic in  thatsächlichen 
Verhältnissen ihren rechtlich begründeten Boden haben. 
A lle in  diesen einzig sicheren Weg hat der Landesausschnß 
wohlweislich unterlassen; die Frage w a rum , mag ich nicht 
erörtern.

Ueber die bisherige bezirksweise Benützung des hiesi
gen S p ita ls  hat uns der Landesausschuß lediglich einen 
statistischen Ausweis der hiesigen Spita lsverw altung vor
gelegt.

Präsident:
D a r f  ich den Redner einen Augenblick unterbrechen? 

Es handelt sich nicht unreinen Antrag des Landesausschusses, 
wie so oft erwähnt wurde, sondern es handelt sich um 
einen A ntrag de? Finanzausschusses, daher alle diese Rügen 
nu r dem Finanzausschüsse gelten. jHeitcrkeit.)

Allst. ülTomcv (fortfahrend):

Erlauben zur G ü te , ich werde auf den Antrag des 
Finanzausschusses ohnehin kommen; ich kann jedoch über den 
Bericht des Finanzausschusses nicht reden, eben weil dieser 
gar nichts en thä lt; der Bericht des Finanzausschusses be
ru f t  sich in  Allem  und Jeden: auf den Antrag deS LandeS- 
ausschnstes, daher ich diesen besprechen muß.

Aus dem von der hiesigen S p ita lsvcrw a ltung vorge
legten statistischen Ausweise w ill der Landesausschuß den 
Beweis folgern, daß die Commune das S p ita l durchaus 
nicht unverhältnißmäßig und in fernem höheren Maße in 
Anspruch nehme, als beiläufig ihre durch Steuerzuschläge 
geleistete Dotationsquote beträgt. A lle in  das Unvcrhältniß- 
mäßige dieser Benützung hat bereits H e rr Abgeordneter 
Koren ziffermüßig nachgewiesen. ES mag jedoch die Z isfcrn- 
gruppirnng den einzelnen H errn  Abgeordneten nicht ganz 
klar geworden sein; ich w il l  sic daher kürzer und deutlicher 
fassen. Nach dem statistischen Ausweise befanden sich im  
letzten T rien n in m  im  hiesigen S p ita le  in t Ganzen 3281 Kranke 
(Abg. Debevec: D a s  haben w ir  schon gehört.) und von diesen 
waren der Commune angehörig 714 Kranke, also nahe */t 
des Gcsammtstandes. N u n  concurrirt die Commune zur 
E rha ltung des S p ita ls  nach dein Verhältnisse des S tcucr- 
gnldenS beiläufig m it Vs- Ic h  glaube daher, wenn man 
Vg B e itra g  leistet und l 4 Nutzen zieht, so ist das schon 
an sich ein ganz unverhältnißmäßigcr Nutzen. A lle in  wie 
mancher Kranke mag in  diesem statistischen Ausweise dem 
Lande zugeschrieben worden sein, während er als D ienst
bote, oder weil er die Angehörigkeit hierorts schon erlangte, 
doch nu r der Commune angehört!

D e r Landesausschuß w il l  zwar dieses grelle M iß vcr- 
hältniß  in  etwas dadurch bemänteln, daß er vorbringt,
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nicht die Anzahl der Kranken, sondern nur die Anzahl der 
von jedem einzelnen Kranken in der Krankenanstalt zuge
brachten Verpflcgstagc sei fü r  die Kostcnfragc maßgebend, 
und er hat so das Verhältn iß  von 1 : '/G entziffert. Ic h  
frage aber, ans welcher G rundlage? G laubt denn der Landcs- 
ausschuß, daß die Angehörigen des flachen Landes wirklich 
nu r zum Zeitvertreibe ins S p ita l reisen, daselbst absichtlich 
länger verweilen, und so unnöthige Kosten verursachen?

Ic h  sehe nicht e in, wie der Landesausschuß fü r die 
Kranken der Landbezirke eine durchschnittliche M ehrzahl der 
Verpflcgötage annehmen konnte.

Z u r  thcilwciscn Beleuchtung dieses Nothankers hat wohl 
der H e rr Repräsentant der Commune im  vorigen Jahre die 
Behauptung aufgestellt: wenn man sich im  S p ita le  halb
wegs umgesehen hat, so muß man die Ueberzeugung ge
wonnen haben, daß zumeist nu r die mcdicinischc Abtheilung 
von hiesigen Kranken besetzt, daß dagegen die chirurgische 
und die Irren -A b the ilun g  meist nu r von den Angehörigen 
des Landes occupirt werden, und daß eben diese beiden A b
theilungen eine längere Behandlung erheischen.

D e r H e rr Repräsentant der Commune scheint also 
gewissermaßen darauf hingedeutet zu haben, daß das Con
tingent der Halbpclzcr und I r r e n  eigentlich doch n u r vom 
Lande zuströme. Ic h  muß sagen, bei aller Achtung, die ich 
sür den gesunden Geist und fü r  den geweckten Verstand der 
Stadtbevölkcrung habe, ist m ir  beim Lesen dieses Arguments 
unw illkürlich die etwas brusque Frage aufgetaucht, ob denn 
die Stadtcommunc wirklich gar keinen N arren aufzuweisen 
hat. (Große Heiterkeit.)

W ie kommt cs auch, daß der Landcsausschnß die Kosten 
derjenigen, welche von den Zahlungsfähigen eingebracht wer
den, ausschließlich fü r  die Commune in Anspruch n im m t 
und von jener Tangente abrechnet, welche die Commune a ll
jährlich fü r  das S p ita l leisten m uß?

I s t  denn von den Landbewohnern, die ins S p ita l kom
men, N ie m a n d  solvent? W ird  von dieser Seite n ie  ein E r 
satz geleistet? Haben insbesondere die Durchreisenden, die auf 
einige Tage ins S p ita l kommen, in  der Regel die M it te l 
n ich t, um die Zahlung sogleich zu leisten? W arum  w ird 
diese Zahlung dem Lande nicht verhältnißmäßig gut ge
rechnet ?

D e r vom Landesausschusse allegirte Ausweis der hie
sigen Sp ita lsvcrw a ltnng bietet aber zugleich den weiteren 
Beleg, daß das hiesige S p ita l von der Commune Laibach 
und vom Bezirke Umgebung Laibach mehr als zum D r i t t -  
theil, dann, daß cs von der Commune m it dem Bezirke U m 
gebung Laibach, S te in  und Egg mehr als zur Hälfte, uno 
daß cs von allen anderen 27 Bezirken nicht einmal zur 
H ä lfte  benützt w ird.

A lle in darin, daß die 27 anderen Bezirke, welche das 
S p ita l zusammengenommen nicht einmal zur H ä lfte  be
nützen, dcßungeachtct alljährlich mindestens 7/10 der jä h r
lichen Regiekosten decken, und einzelne sogar noch abgeson
derte S p itä le r unterhalten müssen, darin findet unser Landcs
ausschnß gar keine Uebcrbürdung; er findet lediglich die Com
mune überbürdet und w ill noch einen The il der bisherigen 
Concurrcnz von der Commune ab und auf diese Bezirke 
wälzen. J a  natürlich! Wenn P a ris  zufrieden ist, bleibt 
Frankreich ru h ig ! Aber m it diesem M o tto  dient man durch
aus nicht einer allseitig billigen und gerechten Vertretung.

D e r Landesausschuß ergeht sich weiter in eine Auszäh
lung jener Sanitätskasten, die die Commune alljährlich ohne
hin 511 bestreiten hat und die er in der enormen Höhe von 
3719 fl. 50  kr. entziffert. Nun, ich glaube, dieses Argument 
seines schlicßlichcn Antrages hätte der Landesausschuß füglich 
umgehen sollen; es ist ja  selbstverständlich, daß eine Landes-

Hauptstadt fü r  die Erhaltung der S a n itä t alljährlich doch 
einige O pfer bringen muß, und daß sie im  Falle, wenn 
Epidemien oder Seuchen eintreten, im  eigenen Interesse ge
zwungen ist, auch Nothspitäler zn errichten.

Aber auch der Landmami läßt sich in der Regel nicht 
durch Wascnmcister behandeln (Heiterkeit), er hält sich gleich
fa lls seine Communalärzte, Bezirks-Chirurgen und Heb
ammen und muß, wenn Seuchen eintreten, nicht minder 
Nothspitäler errichten, wie die Commune.

M a n  hat sich sogar darauf berufen, daß die Dienst
herren auch die vierzehntägige Vcrpflcgungsgcbühr fü r  ihre 
Dienstboten zahlen müssen. D as ist eine Anordnung der 
Dicnstbotcnordnnng, die den Dienstherrn in  der S tad t eben
sogut wie jenen auf dem Lande t r if f t .  A lle in  wohin jenes 
Geld fließt, welches fü r  erkrankte Dienstboten von D ienst
gebern eingezahlt w ird , diese Frage ließ der Landcsausschnß 
ganz unerörtert und unbeantwortet. W ohl aber hat er er
wähnt, daß jene Zahlungen, welche von Zahlungsfähigen 
nachträglich eingebracht werden, der Stadtcassc zufließen, daß 
sie daher von jenen Kosten abzurechnen kommen, welche die 
Commune fü r  das S p ita l jährlich ausweist.

D e r Landesausschuß bemerkt aber unter E inem , diese 
Beiträge seien sehr unbedeutend, denn in den letzten drei 
Jahren sei hieran nicht mehr als der Betrag per 151 fl. 
20 kr. cingefloffen. Allein, w o h e r der Landesausschuß diese 
Daten hat und wie er fü r  deren Richtigkeit einstehen kann, 
davon ist keine S p u r im  Berichte, das sollten w ir  auf T reu  
und Glauben hinnehmen. Und auf G rund solch' unvcrläß- 
lichcr, allseitig manqnen Erhebungen kommt der Landesaus- 
schnß zum Schluffe, daß die Commune jährlich m it 3000 fl. 
überbürdet sei, und daß diese Uebcrbürdung gar keinen Rcchts- 
grund fü r  sich habe, da sie nu r auf einer willkürlichen ad
ministrativen Verfügung beruhe.

Vorerst ist cs durchaus nicht rich tig , daß die Com
mune jährlich gegen 3000 fl. mehr zahle, als auf ihre A n 
gehörigen entfallen würde.

M a n  rechne ab die Verpflcgskosten, welche von Zah
lungsfähigen eingehen, man rechne ab die VcrpflegSkostcn, 
welche Dienstherren fü r  ihre Dienstboten entrichten, man 
rechne endlich diejenigen Kranken ein, welche dem Lande zur 
Last gelegt werden, die aber als Dienstboten oder als Angehö
rige der Commune m ir dieser zur Last fallen sollen, dann 
w ird  diese Ueberbürdung bei weitem nicht so groß ausfallen. 
Daß übrigens die S tad t eine kleine Ueberzahlung leistet, 
w ill ich gerne zugeben; allein cs ist auch recht und-b illig , 
(D r .  Costa: N a tü rlich !) daß sic etwas mehr beitrage, als 
nach dem Steuergulden aus sic entfallen würde, denn sic hat 
dafür das O c tro i und das an dessen Stelle getretene V er- 
zehrungssteuer-Avcrsum, sie hat dafür alle Vortheile, welche 
ih r eben die Nähe des S p ita ls  bietet.

Es ist nach meiner Ansicht ein sehr schwacher Beleg, 
wenn man sich auf Institu tionen anderer Kronlttnder berufen 
w i l l ,  so lange man die thatsächlichen Grundlagen dieser 
Ins titu tionen  nicht kennt.

S o  beruft sich der Landesausschuß auf das allgemeine 
Krankenhaus in W ien, wo fü r  die Einheimischen geringere 
Verpflegsgebühren bezahlt werden, als fü r  die Fremden.

D e r Landesausschuß hat aber darauf nicht gedacht, daß 
W ien nebstbei mehrere andere S p itä le r zu erhalten hat, und 
daß die Commune W ien an Stcuerzuschlägen viel mehr ein
zahlt, als ganz Niederösterrcich zusammengenommen, daher 
diese Commune fü r eine solche Mehrzahlung füglich auch 
Vortheile ansprechen kann. (D r .  Costa: M e rkw ü rd ig !)

Noch weniger ist es rich tig , daß der bestehende Con- 
currenz-Modus nu r einer willkürlichen administrativen V e r
fügung seinen Ursprung verdanke und keinen Rcchtsboden



habe. D ieser Concurrenz - M o d u s bestand, wie ich bereits 
erw ähnt habe, m it der Unterbrechung eines J a h re s  durch 
ganze D ecennien; n u r  durch die provisorische V erordnung 
der Landesregierung vom 18. M a i  1 8 5 0 , Z . 4 3 0 ,  tra t  
eine kurze Unterbrechung e in , und in  dieser provisorischen 
V erfügung findet der Landesausschuß ein Gesetz, das 
in voller K ra ft besteht; aber jene definitive V erordnung der 
Landesregierung vom 3 1 . M a i  1 8 5 1 , durch welche das 
frühere gesetzliche C or.currenz-V erhältniß wieder Hergestellt 
w urde, diese w ill der Landesausschuß nicht als Gesetz gelten 
lassen.

J a ,  wo liegt hier die Consequenz? D a s  Provisorische, 
das früher erlassen w urde, soll a ls Gesetz gelten, daS 
D efin itive , das später erlassen w urde, soll keine Gesetzes- j 
kraft haben ! und ich frage n u r : w arum  hat die Commune i 
bisher gezahlt, wenn weder ein contractliches V erhältn iß  
noch das Gesetz sic hiezu verpflichtet h a t?

D ie  Landesvertretung hat die W oh lthätigkeitsansta lten ! 
n u r unter der Verpflichtung übernommen, das früher gesetz- I 
lich festgestellte C oncurrenz-V erhältniß aufrecht zu erhalten; 
eilte weitere Verpflichtung liegt der Landesvertretung nicht , 
o b ; sic will auf eine w eitere, insbesondere der Commune 
gegenüber, nicht eingehen, weil letztere nach dem bisherigen 
Concurrenz - M o d us durchaus nicht verkürzt, sondern n u r  j 
begünstigt ist. (Lachen im  C entrum .)

S ic  lachen, meine H erren ?  W äre  vielleicht ein derlei 
C oncurrenz-V erhältn iß  billiger, durch das sich die Commune 
sichern w ill, ungeachtet der V ortheile , die sie aus dem 
S p ita le  zieht, fü r ihre Kranken nicht einen Kreuzer mehr 
zu zahlen, a ls auf diese Kranken wirklich en tfällt; während 
die Landbezirke alljährlich bedeutende Tangenten zahlen müßten, 
und zw ar ohne Rücksicht, ob sic einen Kranken im  S p ita le  
haben, oder n icht? D a s  würde Ih n e n  freilich m ehr ta u g e n !

Präsident:
Ic h  bitte, H e rr Abgeordneter, sich der Geschäftsordnung 

gemäß an den Präsidenten des hohen Hauses zu wenden.
Abg. Kromer:

Ich  g laube, wenn eine derlei B em erkung , die doch 
gewiß in der B illigkeit gegründet w ar, n u r ein Lachen ver
ursacht, so kann ich dein Lachen der A rt entgegentreten, wie 
cs ein derlei V erhalten verdient. (Heiterkeit tut C entrum .) 
Und glauben S ie  m ir ,  meine H e rren , von der Z eit an, 
a ls w ir fü r die Commune die Verpflegskosten n u r auf 2/5 
der bisherigen G ebühr herabsetzen, von der Z eit an bckom- 
inctt w ir eine doppelte Anzahl Kranker von der Commune 
in s S p i t a l ; dann wird m an cs m it der Anweisung nicht 
so genau nehm en, dann wird Alles aus Regim ents-K osten 
in s  S p i ta l  gehen. (Heiterkeit.)

W enn sohin schon der A ntrag  des Landeöausschusses 
sich in  jeder Richtung a ls  ungerechtfertigt und a ls  unbe
gründet darstellt, so m uß umsomehr der ganz u n m o tiv ir te . 
A ntrag  der M a jo r itä t  des Finanzausschusses befremden, : 
der dahin geh t:

„ D e r hohe Landtag wolle beschließen:
I n  E rw äg u n g , daß den derzeitigen Leistungen der 

S tadtgem einde Laibach an das hierortige Krankenhaus 
fü r  ihre mittellosen Ind iv id u en  weder ein besonderes 
V ertrag sv e rh ä ltn iß , noch eine gesetzliche Bestim m ung zu ; 
G runde lieg t, und diese Leistungen lediglich durch e in e ; 
adm inistrative V erfügung (S ta ttha lte rc i-V ero rdnnng  vom 
31. M a i 1 8 51 ), welche jeden Rechtsgrundes entbehrt und 
m it den früheren in dieser Richtung erlassenen Regie- 
rungs - V erordnungen im vollsten Widersprüche steht —  
und n u r in A nbetracht, daß wegen der günstigeren Lage 
der S ta d t  zu dem Krankenhause Rücksichten der B illig - |

fett cs erheischen, daß fü r die M chrbenützung desselben 
ein M ehrbetrag entrichtet w erde, hat die S tad tcom m une 
Laibach vom B eginne des J a h re s  18 67  fü r  die zu ih r 
zuständigen, in  dem hiesigen Landesspitale behandelten 
zahlungsunfähigen Kranken die Verpflegsgebühr m it 2/5 
der jeweilig bestehenden Taxe zu entrichten."

E s  soll also darin  vorerst anerkannt w erden, daß es 
recht und billig se i, daß die Commune tnehr zah le , als 
nach dem S tcuergulden  auf sie entfallen würde. Allein 
w ird sic m ehr zahlen, wenn sie fü r jeden in der A nstalt 
untergebrachten Kranken n u r  2/3 zahlt?  W erden diese 2 5 zu 
jener Q uote  zugeschlagen, welche die Coinmune nach dem 
S tcuergulden  zu entrichten h a t, so w ird die S u m m e noch 
im m er nicht so viel betragen, a ls jene Q u o te , welche für 
die in der A nstalt wirklich untergebrachten, der Commune 
angehörigen Kranken sich berechnet, schon gar dann nicht, 
wenn die A ufnahm e in  die K rankenanstalt un ter laxeren 
Bedingungen gestattet w i rd , wie dies auch schon der H err 
Abgeordnete Koren zisfermäßig nachgewiesen hat. W o bleibt 
aber dann die Deckung fü r die weiteren Kosten, a l s : fü r 
das S an itä tspersonale , fü r S pita lsrequ is iten , fü r die sonsti
gen Regie- und fü r die Adaptirnngskosten des S p i t a l s ?  
Diese soll das Land noch nebenbei t ra g e n !

Zudem  ist es aber durchaus unrichtig, daß der jetzige 
Concurrenzmodus jeder gesetzlichen B egründung entbehrt, 
daß er eine willkürliche V erfügung der R egierung ist. Ich  
habe bereits gesagt: diese V erfügung bestand seit Decennien 
und gründet sich zuletzt auf die V erordnung der Landes
regierung vom 31. M a i  1 8 5 1 , welche in des Landesgesetz 
aufgenommen ist und volle Gesetzeskraft hat. W ir sollten 
nun  hier selbst erklären, daß der bisherige Concurrenzmodus 
weder in  einem Contracts-V erhältnisse, noch in einem Gesetz 
gegründet sei, sondern daß dieser M o d us n u r durch eine 
willkürliche administrative V erfügung veranlaßt wurde, 
welche keinen RcchtSgrund fü r sich habe und allen früheren 
V erfügungen directe widerstreite. J a ,  meine H erren, welche 
w ären dann die Consequenzen eines derartigen Beschlusses? 
D ie  Conscquenzen w ä re n , daß w ir der S tad tcom m une 
natürlich auch das ersetzen m ü ß ten , w as sie an Verpflcgs- 
kosten fü r ihre Kranken bisher gezahlt hat. D enn  wenn 
ich a ls  P riv a tm an n  zur Ueberzeugung komme, es sei irgend 
Jem an d  verhalten worden, m ir eine Z ahlung zu leisten, 
zu der er weder contractlich noch gesetzlich verpflichtet w ar, 
auf welche ich sohin keinen Rechtstitel hatte, so finde ich 
mich gesetzlich und moralisch verpflichtet, ihm  diese Zahlung 
zurückzustellen.

Ich  glaube n u n , in dem gleichen Verhältnisse w äre 
auch die Landesvertretung , wenn sie einm al den Beschluß 
faßt, daß die Zahlung, welche bisher der Commune aufge
bürdet w urde, wirklich ungesetzlich sei. D a n n  m uß auch 
der Beschluß gefaßt werden, daß fü r die bisherigen Z a h lu n 
gen, w orauf w ir kein Recht ha tten , Restitution geleistet 
werden müsse.

D a s  w äre die natürliche und logische Consequenz der 
Beschlußfassung nach dem hier vorliegenden A ntrage. M eine 
H e r r e n ! D e r  Landesfond w ar vorzüglich zur Zeit, als er 
noch keine V ertretung  hatte, wohl sehr oft ungebührlich ins 
M itle id  gezogen, er w ar daS geduldige Kameel, welches alle 
Lasten auf seinen Höcker n ah m , die eben sonst Niemand 
tragen wollte.

ES hat schon der H err Abg. M ulley  eines Beispiels 
erw ähnt, daß wirklich so vorgegangen wurde, und ein gleiches 
Beispiel wurde u ns in  der diesjährigen Session geboten.

F ü r  die Entsum pfung des Laibacher M oorgrundes 
m ußten w ir int vergangenen J a h re  allein 2 6 .0 0 0  sl. aus 
dem Landessäckel zahlen. Ich  verkenne nicht den innigen



vitalen N exus zwischen der Commune und dem Lande; ich 
weiß auch, daß große Unternehmungen nur durch gemein
same K raft ausgeführt werden können, und werde in derlei 
Falleil dem Aufgebote gemeinsamer Kräfte stets das W ort 
re d e n ; allein in dem M a ß e , wie bei dieser Entsumpfung 
in  den Landessäckel gegriffen w urde, finde ich kein billiges 
V erhältniß .

S elbst seit der Zeit, a ls diese hohe Versam mlung tagt, 
hat m an es versucht, ganze Kirchthürme der hiesigen F ilialen  
dem arm en Lastthiere aufzubürden.

Aber, meine H erren, der Landesfond, dieses geduldige 
L astth ier, keucht schon unter seiner Last, und der Kreuzer 

. des Landmannes ist wirklich schon etwas r a r  geworden.
Ic h  ersuche S ic  daher, diesen Lastträgern wenigstens 

keine unnöthigen Zahlungen aufzubürden, und die vorlie
genden A ntrüge des Landesausschusses sowohl, a ls der 
M a jo r itä t  des Finanzausschusses einfach zurückzuweisen. 
(Lebhafter B eifa ll.)

Präsident:
Ic h  wollte den H errn  Redner nicht unterbrechen, er

laube m ir aber von dem hohen Hause zu einer persönlichen 
B em erkung das W ort zli erbitten.

D e r  H err Redner hat die Reinheit der M otive, welche 
den Landesausschuß bei der Fassung seines Beschlusses ge
leitet habcil, in einer A rt und Weise in Zweifel gezogen, 
welche mich, a ls Präsidenten des Landesausschusses, zu einer 
E rw iderung zwingt.

D ie  M itglieder des Landesausschusses sind durch das 
V ertrauen  des Landes in  den Landtag und durch das V er
trauen  des letzter« in den Landesausschuß berufen worden.

W ir  haben gewissenhafte E rfüllung unserer Pflichten 
angelobt, w oraus fo lg t, daß unsern Beschlüssen n u r reine 
M otive zu G runde liegen dürfen. ES hat uns bei Fassung 
dieser Beschlüsse kein anderes M otiv  geleitet, a ls jenes der 
reinsten und innigsten Ueberzeugung von Recht und B illig 
keit, lind hiemit will ich, als Landeshauptmann und P rä p -  
dent deS Landesausschusses diesen nicht gerechtfertigten B or- 
w urf des H errn  Abg. Kromer m it ernstester Entschiedenheit 
zurückgewiesen haben! (D o b ro ! B r a v o !)

Ic h  b itte , wünscht noch Jem and  das W o r t?
Abg. Freiherr V. Schlvisznigg:

A ls O bm ann  des Finanzausschusses finde ich mich be- 
müssigct, das W ort zu ergreifen, da der A ntrag der M a jo 
ritä t, welcher ich auch b e itra t, so hart angegriffen wurde. 
E s  ist zunächst dem Landesausschusse —  hierauf hat bereits 
das hohe P räsid ium  geantwortet, —  m ittelbar aber auch dein 
Finanzausschüsse der V orw urf gemacht worden, w arum  sich 
nicht an die Landesregierung gewendet wurde, um  über das 
städtische O c tro i, dessen ursprügliche Bestim m ung und die 
weiteren Phasen der Verwendung desselben Auskunft zu er
halten.

Ic h  frage, w arum  und in  welcher Weise hätte m an 
sich eben an die Regierung wenden sollen um  Aufklärung 
und um  Commentirung derjenigen A cte, welche eben die 
Regierung dem Ausschüsse aus seine B itten  übergeben h a tte ? 
Alle jene A cten , welche über diese Verhältnisse Ausschluß 
geben, wurden dem Ausschüsse von der Regierung auf seine 
B itte  eingeantwortet.

H ätte m an nun die Regierung um  die E rklärung der
selben gebeten, so würde sie geantwortet haben, das steht in 
den Acten.

W ir w aren keinen Augenblick darüber im Zweifel, w as 
der S in n  dieser Verordnung war, und es hätte sich durch
aus kein Anlaß gegeben, von der Regierung etwas weiteres

zu verlangen •— w as sie auch zu geben nicht ini S tan d e  ge
wesen wäre, —  als den W ortlau t dieser V erordnung, airs 
welcher w ir den S in n  abgeleitet haben, wie er im A u s 
schußberichte dargestellt ist.

ES ist weiters gesagt worden, daß der Ausschuß nichts 
anderes sagte, a ls w as im  vorigen J a h re  vorgebracht wurde, 
daß er n u r  dasselbe wiederholt hat.

D a ra u f  kann ich n u r einfach erwidern, daß w ir heuer 
auch nichts Neues zu hören bekommen haben. (Abg. D r .  Costa: 
R ichtig !)

W as im vorigen J a h re  gesagt w urde, ist auch heute 
m it Ämplificationen und allerhand Verblümungcn vorge
bracht worden, nämlich Voraussetzungen, die nicht bewiesen 
worden sind, einfacher Widerspruch der Thatsachen, welche 
von der anderen S e ite  angeführt wurden und worüber m an 
auch keine Beweise beigebracht hat.

D a s , w as neu vorgebracht wurde, sind einige statistische 
D aten , aus welchen Folgerungen gezogen wurden in B etreff 
des Besuches des Krankenhauses und des Verhältnisses, 
welches sich aus dem Vergleiche der B eiträge zum Kranken
hause auf die einzelnen S teu erträg er und Bezirke crgiebt.

Solche Vergleiche, ohne die Richtigkeit der D aten  im 
mindesten anzweifeln zu wollen, sind sehr gefährliche Sachen. 
A lan  stellt dadurch jedes Concnrrenzwesen in  Abrede.

D a s  Concurrenzwesen besteht eben darin , daß m it ge
meinschaftlichen K räften, wie ein Vorredner gesagt hat, das 
jenige erreicht werden soll, w as m it zersplitterten K räften 
nicht erreicht werden kann.

W enn m an aber in minutiöse Berechnungen eingeht, 
so könnte von S eite  der S ta d t  Laibach geantwortet w erden: 
w arum  will m an gerade n u r darüber die Berechnung an 
stellen, kvas an Krankenkostenbeiträgen ans die einzelnen B e 
zirke nach der S te u e r en tfä llt?  Ziehen w ir auch die S tra ß e n  - 
concnrrenzkosten und namentlich auch die G rundentlastung 
in Rechnung! (Abg. D r .  C osta : S e h r  rich tig !)

W ie kommt die S ta d t  Laibach dazu, fü r die G rund- 
entlastung so enorme S um m en  zu zah len?

A us diesem wollen S ic  ersehen, daß, wenn m an einmal 
den Grundsatz der Concnrrenz angenommen hat, m an nicht 
kleinlich daran mäkeln darf und womöglich den richtigen 
Grundsatz festhalten m uß , daß zur Concnrrenz Alle gleich 
mäßig beitragen sollen, sonst hört jede Concnrrenz auf. E s 
kann n u r in höchst seltenen Fällen eine Ausnahm e gestat
tet seht.

A ls ein neuer G rund wurde an gefü hrt: w arum  hat 
denn bic. S ta d t  so lange gezahlt?

E s ist gesagt worden, cs wurde wiederholt und oft 
darüber geklagt, allein eö wurde nie darauf eingegangen.

Ein gefährlicheres Argument als dieses könnte m an im 
Landtage wohl nicht leicht vorbringen, wo w ir leider dar 
über klagen müssen, daß oft wiederholte Klagen kein Gehör 
finden. (Abg. D r .  Costa: S e h r  gu t!)

W enn w ir nun  gegenüber Anderen diesen Grundsatz 
geltend machen, daß eine Klage, weil sie oft umsonst vorge
bracht wurde, nicht mehr gehört werden soll, so könnte man 
auch diesen Grundsatz gegen uns anwenden (Abg. D r .  C o sta : 
S e h r  rich tig!), und zwar nach dem S prichw orte : M it  dem
selben M aße, als du ausm ißt, wird dir cingemesscn werden.

D e r  M a jo ritä t des Finanzausschusses wurde ferner 
vorgeworfen, daß sie einen A ntrag gestellt h a t, der eigent
lich ziemlich willkürlich ist.

Ich  gebe zu, daß dieser A ntrag wirklich etwas w ill
kürlich ist. D e r g e r e c h t e  A ntrag w äre der gewesen, die 
Commune Laibach von jeder B eitragsleistung frei zu e r
klären.



Allein , ein H e rr Vorredner hat gesagt: „wenn nicht I 
Recht, so doch B illig k e it."  D a  man hoffte, der B illig ke it ■ 
diejenige Geltung zu verschaffen, welche man dem Rechte zu ; 
verschaffen unter den gegenwärtigen Umständen keine A u s 
sicht hatte, so hat man sich in  der M a jo r itä t  auf diesen | 
billigen Antrag geeinigt.

Daß das Verhältn iß , in  welchen: sich die S ta d t Lai- j 
dach in  Beziehung auf diese Zahlung befindet, ein anoma
les ist, w ird  jeder zugeben. Diejenigen Herren, welche den 
Antrag am lebhaftesten bekämpft haben, haben gesagt, die 
S ta d t zahlt m eh r, als sie zahlen sollte; allein das 
Verhältn iß  w il l  man nicht ändern, und um dieses V e r
hältniß  nicht ändern zu müssen, hat man Gründe aller A r t  
ins  Gefecht geführt, Gründe, welche zu den allcrcntlegenstcn, ; 
ja  unerhörtesten gehören.

M a n  möge m ir  vergeben, wenn m ir  cine Anecdote j 
einfä llt von den hundert Gründen, m it welchen der V o r- I 
sicher einer kleinen S tad t sich vor seinem Fürsten entschul
digen wollte, warum  er nicht m it Kanonen begrüßt wurde, j 
D e r erste derselben w a r : „W e il w ir  keine Kanonen ! 
haben," worauf der Fürst bekanntlich antwortete: „D ie  
übrigen erlasse ich Ih n e n ."  W enn von gegnerischer Seite 
als erster G rund angeführt worden w ä re : „ W ir  sehen es 
zwar ein, aber w ir  w o lle n  nicht," dann hätte ich den Herren 
alle übrigen Gründe erlassen. (Abg. D r .  Costa: B ravo , 
ausgezeichnet!) A lle in  ich glaube, daß der Landtag nicht in  
solcher Weise entscheiden soll und daß cs der Würde des 
Landtages angemessen wäre, wenn nicht schon strenges Recht, 
doch B illig ke it walten zu lassen, und ich empfehle daher die 
Annahme deö AnSschußantragcs. (S eh r gut. Dobro.)

Präsident:
Wünscht noch Jemand gegen den Antrag zu sprechen?

Abg. T r .  Costa:
Ic h  spreche gegen den A n trag , gleichzeitig aber auch 

gegen alle D iejenigen, welche gegen den Antrag gesprochen 
haben. Ic h  spreche gegen den A n tra g , weil in  der That, 
wie der H e rr Vorredner bemerkt hat, der vorliegende A n 
trag ein blos willkürlicher ist, ein Versuch, eine strittige 
Sache im  AuSglcichswege m it der S ta d t Laibach auszu
gleichen.

Es ist aber kein Antrag, der den P rincip ien des Rechtes 
entsprechen würde. Ic h  selbst werde heute keinen eigenen 
A ntrag stellen. Ic h  muß jedoch der Commune Laibach vor
behalten, jene Schritte einzuleiten, die sie fü r  gut findet, 
oder ob sie die Beschlüsse deö Landtages annehmen w ill 
oder nicht.

Ic h  habe nicht das Recht, hier fü r  die Commune zu 
sprechen, denn ich sitze hier nicht als Repräsentant derselben, 
wie von der andern Seite erwähnt worden ist, sondern ich 
sitze hier, von den Landgemeinden gewählt, als Repräsentant 
derselben. Ic h  würde fü r  die Commune Laibach nie das 
W o rt ergriffen haben, wenn ich nicht die innigste Ueber
zeugung von ihren Rechtsansprüchen hätte. D ie  Rechts
frage ist eigentlich durch den vorjährigen Bericht der M i-  
no ritä t des Finanzausschusses und des LandcsauSschusses 
heuer so gründlich erörtert worden, daß darüber nichts 
mehr zu sage:: ist.

Es muß in  Erstaunen setzen, wie man sich fortwährend 
auf das Octro igefällc b e ru ft, welches nicht mehr besteht, 
wie man gerade der S ta d t Laibach das Recht, welches int 
Gesetze allen Gemeinden zusteht, nämlich Verzehrungssteucr- 
zuschlägc fü r  ihre Bedürfnisse cinzuhcbcn, verkürzen und als 
P riv ileg ium  hinstellen w i l l , als besonders gewidmet den 
Localwohlthätigkcitsanstalten. Ueber die Rechtsfrage läßt

sich nichts mehr sagen, n u r einige andere Momente möchte 
ich vor allem ins Gefecht führen, welche denn doch zeigen 
sollen, wie begründet der Antrag des Finanzausschusses ist.

Zunächst ist cs unzweifelhaft, daß die S tad t Laibach 
und resp. die Steuerträger derselben zum Landesfonde, der 
im  Ganzen nu r 1 ,380.000 fl. durch Zuschläge bekommt, 
die sehr erkleckliche Sum m e von 165.000 fl. beitrügt, und, 
meine Herren, was bekommt denn die S ta d t Laibach dafür 
von Landesfond?

Werden vielleicht der S ta d t Laibach zur E rha ltung 
ihrer Straßen Beitrüge gegeben, so wie sie in  jeder Session 
sür alle Bezirke vo tirt werden, und namentlich fü r  U ntcr- 
kra in?  H a t die S ta d t Laibach jemals in  Folge mißlicher 
Verhältnisse an die Großmuth des Landtages appcllirt, hat 
sie vielleicht um einen B e itrag  gebeten, wie w ir  den Untcr- 
krainern gegeben haben, und wie Heuer den Verunglückten 
vm: Strasische? I s t  nicht die S tad t Laibach diejenige, welche 
umgekehrt bei allen denjenigen Fragen, wo cs sich um  B e i
träge handelt, Beiträge wirklich erheblicher N a tu r spendet? 
H at sie nicht Denjenigen, welche durch die Nothlage in  
Unterstem  in  bedrückenden Verhältnissen w aren, aus der 
Stadtcasse einen B e itrag  geleistet?

W a r sic nicht D ie jen ige, welche in  einer offenbaren 
Landessachc, nämlich im  heurigen Jahre, fü r  das Alpenjäger- 
Corps einen bedeutenden Betrag, ein V ie rte l von dem, was 
der Landesfond beitrug, gegeben hat?

I s t  die S tad t Laibach überhaupt jemals vor den Land
tag getreten und hat gebeten: Ic h  b itte , gebt m ir  etwas 
aus dem Landesfonde?

I s t  die Realschule nicht eine L a n d c s a n s ta lt ,  und doch 
trüg t die Stadtgemcinde ein D r it te l der Kosten derselben?

Und dann kommt man m it der Morastentsumpfung, 
als ob der M orast Eigenthum der S tad t Laibach und die 
Entsumpfung eine Sache derselben w ä re !

D ie  Entwässerung des M orastes, welcher eine A us
dehnung von 33 .000  Joch ha t, ist ein V o rthe il fü r  das 
ganze Land , denn das soll die Kornkammer fü r  K ram  
werden, nicht aber fü r  Laibach allein.

M a n  w ird  doch nicht glauben, daß der M orast cnt- 
sumpft w ird , damit die S tad t Laibach nicht den M oras t- 
geruch h a t !

W ie kann man sagen, daß dem Lande etwas aufge
laden w urde, was nicht Landessachc w a r ! Wenn die E n t
sumpfung nicht Laildessachc ist, ja, was soll denn dann Lan
dessache sein? D a s  Beispiel von beut Moraste paßt nicht, 
wohl aber die Frage, wie kommt die S tad t Laibach dazu, 
fü r  die Grundentlastung beitragen zn müssen, wenn es 
nicht das Verhältn iß  der Concurrenz ist?

Wenn w ir  den Grundsatz festhalten, daß jede Gemeinde 
im  Lande ihre armen Angehörigen unentgeltlich in  das S p ita l 
schicken kann, warum  soll die S tad t Laibach das Aschen
brödel sein, welches dieses Recht nicht auch gebrauchen kann?

M eine Herren, ist das nicht offenbar Unrecht, und haben 
w ir  in  diesem Saale ein Recht, ein Unrecht zu sanctioniren, 
weil cs vielleicht bis jetzt bestanden hat?

M a n  beruft sich auf die Steuerüberbürdung, auf das 
Elend im  Lande, und doch wäre ich f ro h , wenn ich sagen 
könnte, daß w ir  kein Elend, keine Steuerüberbürdung in  der 
S ta d t haben. Aber, meine Herren, w ir  wissen es, wie es 
hier steht.

Wenn cs heute versucht worden is t, das Budget und 
die Finanzgebahrnng der S ta d t Laibach hier anzuschwärzen, 
so kann ich dies m it Beruhigung zurückweisen und sagen: 
Laibach ist eine der wenigen S tädte , welche bis jetzt keinen 

! Kreuzer Zuschläge zu den directen Steuern hat, und w a ru m ?
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w e il w ir  fühlen, daß die S teuerträger der S tad t Laibach 
keine Zuschlüge ertragen können; weil w ir  fühlen, wie alle 
Gewerbe darniederliegen, weil das Eiend in  der S ta d t eben 
so groß ist, wie tut Lande, und weil ich hier als Landtags- 
abgcordneter, nicht als Repräsentant der S ta d t das Recht 
habe, die Noth Laibachs zu vertheidigen, um der S tad t 
nicht mehr aufzubürden, dam it das Land weniger Kostcit 
trage.

M eine Herren, sehen S ic  die Rechnungen der Arinen- 
institutc durch. J a h r  fü r  J a h r  werden 20.000 ff. aus den 
öffentlichen Cassen der S ta d t Laibach den Armen gegeben, 
ohne beut, was die Privatwohlthätigkcit thut. I s t  das nicht 
Beweis genug fü r  das Elend in  der S ta d t?

D as, meine Herren, sind G ründe, die dafür sprechen 
sollten, daß man sich hier nicht auf den Standpunkt pa rti- 
cu lärer Interessen stellen soll, sonderit daß man, wie es der 
H e rr Vorredner gethan ha t, den Standpunkt des Rechtes 
wahre, daß man die Bewohner der S ta d t nicht deshalb ver
kürzen soll, damit die Bewohner des flachen Landes nicht 
mehr gedrückt werden.

W enn das Verhältn iß  bezüglich des S pita les ein falsches 
is t, so führen S ie  überhaupt ein anderes Verhältn iß  fü r 
alle Gemeinden ein, und Laibach w ird  sich nicht beschweren. 
S o  lange aber alle Gemeinden das P riv ileg ium  haben, ihre 
Kranken unentgeltlich ins S p ita l zu schicken, so sehe ich nicht 
e in , wie Laibach dazu kommen soll, fü r  ihre Kranken zu 
zahlen.

W as sind aber die Gründe, die heute dagegen vorge
bracht worden sind?

Erstens ist uns ein statistisches M em oire vorgetragen 
worden, und diesem, ans welches sich die Abgeordneten Kromer 
und M u lle y  berufen haben, setze ich gar nichts anderes ent
gegen, als daß es von der ersten bis zur letzten Z iffe r falsch 
ist, wie ich gleich beweisen werde.

Z n  allererst ist die Benützung des S pita les zur B e 
völkerung in  ein bestimmtes Verhältn iß gesetzt. D as ist aber 
offenbar kein Verhältn iß, welches hier irgendwie maßgebend 
sein kann, denn maßgebend kann nu r das Verhältn iß der 
Beitragsleistung der einzelnen Gemeinden zum S pita le  und 
der Benützung der einzelnen Gemeinden sein.

O b  ein Bezirk viel oder wenig Einwohner hat, das 
entscheidet nicht; wenn er wenig fü r das S p ita l beitragen 
w ird , so wäre es naturgemäß, daß er mehr zahlen soll, als 
ein anderer, der dasselbe weniger benützt, denn nu r die B e i
tragsleistung zum S p ita le  kann in  eilt Verhältniß zur B e 
nützung desselben gesetzt werden, nicht aber die Bewohnerzahl.

W eiters ist fortwährend die Krankenanzahl m it der 
Beitragsleistung der einzelnen Bezirke verglichen worden; 
auch dieses Verhältn iß  ist ein falsches.

Es kontmt gar nicht darauf a n , ob zehn Kranke im  
S p ita le  sind, oder einer, denn wenn ein Kranker hundert 
Tage tut S p ita le  ist und zehn Kranke nur einen T a g , so 
belastet der eine Kranke den Landessond zehnmal so schwer, 
als jene zehn Kranke.

Es ist daher nicht die Anzahl der K r a n k e n ,  son
dern die Anzahl der V e r p f l e g s t a g e  maßgebend, und 
davon hat der H e rr Abgeordnete Koren gar nichts erwähnt.

D e r H e rr Abgeordnete Kromer, welcher überhaupt alle 
statistischen Daten in  Zweife l gezogen hat, war M itg lied  
des Finanzausschusses, und ihm  lag das Recht und die Pflicht 
ob, sich zu überzeugen. D as bloße Bestreiten richtig vorlie
gender statistischer Ausweise hat gar keinen Werth, sie müssen 
widerlegt werden und cs muß gezeigt werden, daß sie falsch 
sind, denn nu r dann kann man annehmen, daß auch die 
W iderlegung, die Bestreitung eine richtige ist.

Es ist im  vorigen Jahre bereits von der landschaft
lichen Buchhaltung, von der man wohl annehmen kann, daß 
sie objectiv dasteht, der Nachweis geliefert worden, wie viel 
Verpflegstage auf die Angehörigen der S ta d t Laibach und 
wie viel auf die Angehörigen der Bezirke entfallen.

Dieser Ausweis der Verpflegstage ist hauptsächlich 
maßgebend, denn wie ich bereits erwähnt habe, nicht die 
Krankenanzahl, sondern nu r die Verpflegstage können einzig 
und allein der Benützung gegenüber in  ein Verhältn iß  ge
stellt werden.

Von den Gegnern der städtischen Ansprüche w ird  aber 
vorzüglich ein M om ent betont, welches eigentlich neben dem 

i „ N ic h t  w o l l e n "  das Einzige is t, was man als Schein- 
! gründ ins Gefecht geführt ha t, nämlich die große Anzahl 
i der fremden Dienstboten, welche in das S p ita l gebracht 
: und fü r welche vom Landesfonde gezahlt werden muß, und 

da sagt man, sie werden zuerst in  der S ta d t Laibach ans 
: gesogen und dann kommen sie in  das S p ita l.

J a , da könnte ich wohl sagen, zuerst muß cs bewiesen 
i werden, daß dies richtig ist, und zweitens ist in  der Dienst- 

boten-Ordnung ein Paragraph, der fü r  das ganze Land g ilt, 
nämlich, daß die Dienstherren fü r  ihre Dienstboten vierzehn 
Tage zahlen müssen, und dadurch bereits den Landesfond 
sehr entlasten.

Diese ganze Dienstboten - Geschichte beruht aber über
haupt auf einer ganz falschen Anschauung, denn das S p ita l 
ist kein Armenhaus, sondern ein Krankenhaus; es kommen 
also nur Kranke hinein und nicht Diejenigen, die hier ihre 
Kräfte verloren haben und kraftlos dastehen, sondern nu r 
Jene, die von einer wirklichen Krankheit befallen sind.

Es ist dies eilte vollständige B egriffsverw irrung , denn 
wenn das Krankenhaus ein Armenhaus w äre, dann hätte 
der H e rr Abg. Kromer recht, weil aber das Krankenhaus 
nu r eilt S p ita l is t, wohin nu r wirklich Kranke gebracht 
werden, so hat er nicht recht.

D a ttn  aber müßte noch weiters nach den Ansichten der 
Herren M u lle y  und Krom er die Heimatsgefctzgebung geän
dert werden, und es müßte Derjenige, der irgendwo in  den 
Dienst t r i t t ,  dort auch das Heimatsrecht erwerben.

Ic h  glaube w ohl, die S tad t Laibach hat einen V o r 
theil dadurch, daß sie Dienstboten ha t, aber das Land hat 
dagegen den Vortheil, daß die Personen, die aus dein Lande 
keine Unterkunft finden und sich nichts verdienen können, in 
die S tad t als Dienstboten kommen. Ic h  glaube, daß dieser 
V orthe il gegenseitig is t; das Land gibt uns die Dienstboten, 
welche sich in der S tad t ihren Lebensunterhalt verdienen 
können, ich glaube daher nicht, daß das ein Umstand ist, 
der in die Wagschale fä ll t ,  daß man sagen kann: deshalb 
soll die S tad t Laibach ungerecht behandelt werden.

Dagegen muß ich mich wohl verwahren, daß durch 
Behauptungen und hingeworfene Reden die Finanzgebahrung 
irgend einer Gemeinde des Landes, nicht blos der S ta d t 
Laibach, hier verdächtigt und angeschwärzt werde.

Es ist hier gewiß der Platz nicht, in  einem längeren 
Exposo die Gcbahrung der S tad t Laibach zu rechtfertigen. 
„M ögeJeder vor seiner T h ü r kehren", könnte man da den 
betreffenden Rednern sehr leicht antworten.

D ie  S ta d t Laibach hat das fü r  sich, daß ihre Finanz- 
gebahrung eine öffentliche ist und daß sie Rechnungen legt. 
D ie  Bezirkscassen haben dies bis jetzt nicht gethan. (Abg. 

i M u l le y : Unkenntniß!)
Endlich habe ich aus den Bemerkungen des H errn  

Abg. Kromer, denen bereits mein unm ittelbarer Vorredner 
: entgegnet h a t, nu r noch das hervorzuheben, woher es 
i kommt, daß die Angehörigen der Landbezirke mehr Vcrpflegs- 

tagc haben, als die Angehörigen der S tad t Laibach. N un,



ich glaube, m an braucht nicht weit reisen zu müssen, um  
einzusehen, daß Kranke n u r dann non den Bezirken herein
gebracht w erden , wenn sic schon eine größere Krankheit 
haben, die eine längere Zeit zur Heilung erfordert, während 
in  Laibach auch A rm e in  das S p i ta l  gebracht w erden , die 
eben liicht längere Z eit in  Anspruch nehmen.

O b  Laibach einen N a rre n  hat, werde ich nicht beant
worten ; mich w undert n u r , daß diese F rage von J e m a n 
dem aufgeworfen w ird, der selbst in  Laibach seinen bleiben
den S itz  hat. (Heiterkeit im  C entrum .)

D a s  sind beiläufig diejenigen G rü n d e , die heute ins 
Gefecht geführt worden sind, um  den A ntrag des F in an z
ausschusses zu schlagen.

E s  ist der A ntrag des Finanzausschusses ein solcher, 
von dem ich annehme, er würde vielleicht auch voll S e ite  
des Gcmcindrathcs m it Freuden begrüßt werden —  ich 
weiß cs nicht, ich kann ilicht redčil im  N am en der S ta d t-  
repräsentanz von Laibach, ■—  aber das kann ich wohl sagen, 
daß die Stadtgem einde die F rage nicht so einfach w ird ans 
sich beruhen lassen und daß ich es daher dem hohen Land
tage zur Ucberlcgung anheim geben m öchte, ob es nicht 
vielleicht vortheilhaftcr wäre, heute den A ntrag  anzunehmen, 
a ls  das ungewisse Geschick künftiger S c h r itte , welche die 
Commuile im m erhin w ird unternehm en können, abzuwarten, 
welche möglicherweise den Landcsfond m ehr belasten werden, 
a ls der A ntrag des Finanzausschusses.

D a s  ist eine E rw ägung die ich dem hohen Hanse an 
heim gebe; zu flehen hat die Stadtgcm cindc Laibach nie 
G rund  gehabt, und thut cs auch heute nicht, sie begehrt ein 
Recht, und ich spreche a ls Abgeordneter des Landes fü r das 
Recht der S ta d t.

W ill die M a jo r itä t nicht, so kann sie allerdings auch 
das R e c h t beseitigen, ob cs aber den Princip ien  der Lan- 
deSvcrtrctnng angemessen ist, ob cS insbesondere dann an 
gemessen ist, wenn w ir selbst, wie bereits mein H err V or
redner angedeutet hat, das Recht schon J a h re  lang vergeb
lich suchen, ohne daß u ns bisher Recht geworden ; ob es, ein
gedenk des angeführten Spruches unter solchen Umständen 
angemessen i s t , selbst Recht zu verw eigern , ist auch eine 
Frage, die eine reifliche Ueberlcgung des hohen H auses er
fordert.

Präsident:
Wünscht noch Jem and  der H erren das W o rt?

Abg. Kromer:
Ich  möchte auf E in ig e s , w as die H erren  V orredner ! 

vorgebracht haben, n u r eine kurze A ntw ort geben.
S ein e  Excellenz H err B a ro n  Schloißnigg haben be

merkt : wozu hätten w ir bei der Regierung um  A ufklärung 
erst ansuchen sollen, nachdem uns ja  der ganze bisherige 
V organg actcnmäßig vorlag. E s  scheint dies nicht ganz 
richtig, denn wenn schon im  vorigen J a h re  die M a jo r itä t ; 
den bisherigen V erlau f in  der A rt, wie ihn ein T heil des 
Finanzausschusses fü r sich in Anspruch nim m t, in den Acten : 
nicht gefunden hat, so w ar die Sache nicht so k lar; ein ! 
T heil sah w eiß , der andere sah schwarz. E s  w ar daher 
allerdings an der Zeit, sich zur näheren A ufklärung an die 
R egierung zu wenden, um  die W ahrheit zu erfahren.

S eine  Excellenz haben weiter bem erkt: w ir haben auch 
von jenem Theile, welcher das In teresse  der Landgemeinden 
vertritt, heute nichts N eues gehört. N a tü r lic h ! cs ist uns 
im ganzen Berichte des Landesansschnsscs nichts Neues ge
boten w orden , cs sind n u r  Excerpte dessen, w as im  vor
jährigen Berichte bereits vorgekommen ist. W ie hätten w ir

also etwas Neues widerlegen sollen, nachdem keine neuen 
M omente vorliegen? !

S ein e  Excellenz bemerkten, eS sei sehr gefährlich, sich 
ans beigebrachte statistische D a ten  zu berufen, und doch hat 
nur jener T heil des Finanzausschusses, der eben heute den 
A ntrag vertrat, diese statistischen D aten  beigebracht. W oran  
sollen w ir unS also halten, wenn cs gefährlich ist, sich an 
solche D aten  zu halten, die u ns die M a jo r itä t  des F inanz
ausschusses zur B egründung ihres A ntrages selbst vo rfüh rt?!

H err Abgeordneter Costa m eint gar, diese D aten  seien 
ganz verfehlt, sic seien durchaus unrich tig ; also w ir sollen 
auf S ub stra te  hin einen A ntrag  annehmen, die die G egner 
selbst a ls unrichtig anerkennen! (Abg. D r .  C o sta : S in d  ja  
w a h r !) W eiter bemerkte der Letztere, wie kommt denn die 
Commune d azu , daß sie zur G rundentlastung b e iträ g t?  
N un , ich glaube, daß die Commune —  abgesehen davon, daß 
zu diesen Leistungen auf G rund  eines Rcichsgesctzes alle 
Schichten und alle Classen der Bevölkerung beitragen müssen 
—  durchaus nicht sagen kann, sie sei am  Grundbesitze nicht 
betheiliget. D ie  Commune Laibach hat ja  m it Rücksicht 
ans ihre Einwohnerzahl einen Realbesitz auszuweisen, wie 
solchen n u r  wenige S tä d te  besitzen. (D r . B lc iw c is : Schluß 
der D ebatte!)

M a n  sagt, die Comm une stehe bei dieser Concurrcnz 
in  einem anomalen Verhältnisse. W ird  aber das anomale 
V erhältn iß  dadurch behoben, daß w ir statt der ganzen Q uo te , 
welche bisher fü r die der Commune Angehörigen zu leisten 
w a r ,  n u r 2/ s Dothen ? D ie Anom alie bleibt fort. E s  
handelt sich n u r darum , ob diese Anomalie derart ist, daß 
sie das Recht des E inen oder Andern verletzt, und in  dieser 
Richtung ist bereits genügend beleuchtet w orden, daß der 
jetzige Concurrenzm odus, die Commune m uß dies offen ge
stehen, sie im Verhältnisse zum Lande durchaus nicht über
m äßig belastet.

D e r  H err V orredner D r .  Costa hat bemerkt: „ D a s  
Land erhält bald aus diesem , bald aus jenem T ite l S n b -  
ventionsbciträgc, w ann verlangt denn die Commune derlei 
B e iträ g e?  V erlangt sic etwa S traßcnsubvcntionen?" —  
N e in ! —  vom Lande nicht, aber von der Regierung. S ie  
ha t uns unlängst die Pslasterm auth aufgebürdet. I n  einer 
S ta d t, die keine Durchzugsstation is t, der das ganze Land 
n u r  zuström t, um  ihr die B ictualien zuzuführen und m it 
dem Erlöse die Requisiten des H aushaltes anzukaufen, gibt 
m an der Landbevölkerung, welche den ganzen Verkehr der 
S ta d t  belebt, zum D anke dafür die P fla s tc rm a u th ; und 
dann sagt Man noch, die S ta d t  verlange keine B eiträge  fü r 
ihre S t r a ß e n ! E s ist selbstverständlich, daß die Landes
hauptstadt bei allen öffentlichen S tif tu n g e n , S am m lu n g en  
u. dergl. m it Rücksicht auf ihre Geldkräftc in einem etwas 
höheren M aße sich betheiligen m u ß , a ls das wirklich ver
arm te L an d ; daher m an m it derlei B eiträgen  nicht fo rt
gesetzt aufziehen soll. W enn übrigens der H err Abgeordnete 
D r .  Costa zuletzt noch, ich möchte sagen, die D rohung  vor
b rin g t, sobald w ir den heutigen A ntrag  nicht annehmen, 
so haben w ir n u r  ein größeres Uebel zu gewärtigen, denn 
die Commune wird einen weiteren Weg betreten; —  so 
m uß ich offen sagen , daß mich diese Bemerkung seiner
seits, der fü r die volle LandcSautonomie in der Regel die 
große Glocke läutet, wirklich sehr befremdet. —  W as will 
denn die Commune dann unternehm en, wenn w ir hier be
schließen : sic müsse wie bisher die Concurrcnz leisten, und 
w as kann sie denn th u n ? (Heiterkeit.) W ill sie sich vielleicht 
an die Landesregierung w enden? S o  lange w ir den b is
herigen C oncurrenzm odus, nach welchem w ir das S p i ta l  
a ls Landcsanstalt übernommen haben, aufrecht erhalten, hat 
die R egierung im Gegenstände nichts zu reden.



Präsident:
Wünscht Jemand das W ort? (Rufe: Schluß der De

batte !)
Abg. Mnlley:

Ich bitte um das Wort zu einer persönlichen B e
merkung.

Präsident:
Ich bitte zu reden. >

Abg. M nlley:
Der Herr D r. Costa hat gleichsam den Bezirksämtern 

auch zur Last gelegt, als wenn man unter der Decke die 
Cassengcbahrungen hätte. (D r. Costa: Ich glaube, daß die 
Bezirkscassen nicht öffentlich gcbahrcn!) Es ist nicht wahr, 
ebenso öffentlich, wie die Commune, verwalten die Bezirks
ämter ihre fremden Gelder, und ich habe nur in der Rich
tung die Gcbahrung der Stadtgcmcinde angcnmnmcn, wie cs 
allgemein bekannt ist, daß Zuschläge auf Zuschläge gcthürmt 
werden, (D r. Costa: I s t  ja nicht w ahr!) und sowie durch 
Schuldenmachen kein Private, kein S taa t groß geworden ist, 
so sage ich, daß auch die gegenwärtigen Väter der Commune, 
die Metropole des Landes dadurch zu keiner Größe und 
Blüthe bringen werden.

Abg. Tr. Costa:
Ich bitte um das Wort zu einer kurzen persönlichen 

Bemerkung. Ich bitte den Ordnungsruf gegen den Abge
ordneten Mulley ergehen zu lassen.

(Abg. Mulley will sprechen.)

Präsident (läutet):
Ich habe das Wort vor allen.

Abg. T r. Costa:
Ich bitte.

Präsident:
Es kann nur einer auf einmal sprechen. Aus welchem 

Grunde soll ich den Ordnungsruf ertheilen?

Abg. T r. Costa:
Weil ich nicht Jemandem der Abgeordneten das Recht 

geben will, zu sagen, daß die gegenwärtigen Vertreter der 
S tadt Laibach letztere zu keiner Blüthe bringen werden. Ich 
glaube, die Communalvertrctung kann den Ordnungsruf 
beanspruchen, und ich begehre ihn.

Präsident:
Ich muß mir da doch die Bemerkung erlauben, daß durch 

diese negative Behauptung des Herrn Abgeordneten Mnlley 
nicht gesagt sei, daß die Stadt Laibach durch die jetzige Vertre
tung zum Ruin gebracht werde. Wenn Jemand sagt, daß 
die jetzige Vertretung der Stadt Laibach diese nicht zur Blüthe 
bringen werde, ist dies allerdings für die Vertretung nicht 
schmeichelhaft, aber eine Beleidigung ist cs nicht, gegen den 
Anstand ist cs nicht; daher kein Grund zum Ordnungsruf. 
(Bewegung im Centrum.)

Ich bitte, mir steht cs diesfalls zu, meine Meinung 
auSzusprcchcn, und wenn ich eilten Ordnungsruf erlasse, 
kann appcllirt werden, im Gegentheile ist mein Ausspruch 
inappellabel.

Abg. T r. Toman:
Ich bitte um daS Wort. Ich werde nichts reden, son

dern nur einfach erklären, daß ich als Abgeordneter der Land
gemeinden nicht nur anerkenne, >vas dieser Antrag des Finanz

ausschusses beziclt, daß der Stadtgcnicindc Laibach daö ge
währt werde, was ihr gebührt, sondern daß gewissermaßen 
ihr Rechtsanspruch weiter geht und daß ich mit gutem Ge
wissen für den Antrag als Vertreter der Landgemeinden 
stimmen werde. Diese Erklärung luoüte ich beisetzen, damit 
Jedermann weiß, daß auch die Landgemeinden-Abgeordneten 
int Stande sind, das Recht der Stadtgcmcinde Laibach an
zuerkennen.

Präsident:
Es ist der Antrag auf Schluß der Debatte gestellt 

worden. Kraft Paragraph 38 der Geschäftsordnung muß 
ich diesen Antrag ohne Unterstützungsfrage zur Abstintmung 
bringen, und ich bitte jene Herren, welche mit dem Schlüsse 
der Debatte, vorbehaltlich, daß der Herr Berichterstatter noch 
spricht, einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Es 

j ist der Schluß der Debatte vom hohen Hause verfügt. Der 
Herr Berichterstatter haben das letzte Wort.

Poročevalec dr. Bleiweis:
Valovi denešnje debate so prikipeli tako visoko, 

da je poročevalcu težko govoriti z mirno besedo. Ven
dar gospoda baron Schloissnigg in dr. Costa sta mi po
magala, da morem z mirno besedo odgovarjati na nektere 
protigovore.

Prvič se moram čuditi, da je bilo v govorih de- 
nešnjega zbora č u titi , kakor da bi dve stranki b ilo ; 
ena stranka poslancev iz d e ž e l e  in druga stranka po
slancev iz m e s t a .  Jaz mislim, slavna gospoda, da je 
to krivično, ako se v takej zadevi delimo v dve stranki. 
Mi v s i  zastopamo d e ž e l n e  i n t e r e s e  in  tisti ravno, 
gospoda, ki govorijo zato, da se p olajša mestu, kar je 
do zdaj po krivici plačevalo v bolnišnico, so tudi iz 
dežele voljeni. Tit ne gre za partikularne interese ne 
mesta ne dežele, — tu gre le za p r a v i c o !

Kaj pa je o tej reči, ktero imamo denes pred seboj, 
p r a v i c a ?  Pravica stoji odločno zapisana v Kaj višem 
sklepu 19. marca 1851. V tem sklepu je natenko dana 
p o s t a v a ,  da občine v se  d e ž e l e  po dokladah direkt
nih davkov konkurirajo k ohranenju in k vzdržavanju 
deželne bolnišnice. To je postava, vse drugo, kar sta 
gospoda Kromer in Mulley na svojo stran vgovarjala, 
so le u k a z i  deželne v lade, kterih eden pravi belo a 
drugi črno, in sta si tedaj že sama v nasprotji.

Jaz se ne bom dalje spuščal v druge vgovore, ker 
ni mogoče, kaj več in boljega povedati, kakor sta že 
gospoda baron Schloissnigg in dr. Costa rekla. Samo 
v enej zadevi mislim, da bodem vendar kaj novega po
vedal. Statistični izkazki so bili od več strani kot na
pačni imenovani. Jaz mislim, da o tem, kar je deželni 
odbor predložil, nihče po pravici ne more dvomiti to, 
kar se morebiti komu zdi pomanjklivo, hočem zdaj ne
koliko razjasniti. Vgovarja se to najbolj, da se bolniki 
jemljejo v bolnišnico kot v n en ji, čeravno so tukaj v 
Ljubljani služili kot posli. Treba te d a j, da to reč ne
koliko globokeje pogledamo.

Jaz sem se podal te dni v bolnišnico in sem sam 
obiskoval bolnike. Komur se številke, ki jih  bodem tu 
imenoval, ne zdijo verjetne, prosim , naj se potrudi v 
bolnišnico sam.

Dva oddelka bolnišnice sta, ktera naj več stroškov 
prizadeneta, namreč: s i f i l i t i č n i  in pa nornišnica. 
V presoji stroškov, kakor je že gospod dr. Costa po
vedal in kar sta, gospoda Koren in Kromer prezrla, ne 
gre za š t e v i l o  l j u d i ,  ampak za š t e v i l o  d n i .

XV. Sitzung. 3



o r  a D eb atte  über den Bericht des Finanzausschusses betreffend die R egelung der S p ita lsk o sten  fü r die nach Laibach zuständigen m itte llosen  In d iv id u en . — Bericht
des zur P rü fu n g  des Rechenschaftsberichtes bestellten Ausschusses, betreffend die G rundsteuerfrage.

V s i f i l i t i č n e m  razdelku smo imeli te dni in 
morebiti jih imamo še denes sifilitičnih žensk 45. (Hört!) 
Jaz sem vse prašal, od k o d  da so, in k j e so bile prej, 
ko so noter prišle. Takih, ki so Ljubljančanke so 3,
Z so tudi iz Jesenic, iz Ribnice 2, iz Kamnika 2, 1 iz 
Škofijeloke, 1 iz Moravč, (Posl. Mulley: Das überschreitet 
doch alle Grenzen! — Predsednik zvoni.) Kako to? To 
so številke, ki jih potrebujem v dokaz; jaz nisem no
bene osebe imenoval, samo kraje. Rekel sem, da Ljub
ljančanke so samo 3, ravno tako jih je pa iz g o r e  n s- 
k i h  Jesenic, od kodar bi se utegnilo misliti, da nobena 
živa duša ne dolazi v ljubljansko bolnišnico, tudi iz 
Dolenskega jih je veliko. Koliko pa je v bolnišnici za 
sifilitične med 45 tacih, ki n i s o  L j u b l j a n č a n k e ,  j 
pa so v Ljubljani v službi ali brez službe? Vsih sku- j 
paj 8 ,  in te so večidel natakarce, ktere kakor Ljubljan- j 
čanom služijo, tudi drugim.

Poglejmo zdaj tudi v n o r n i š  n i c o. Tam imamo 
19 moških in 17 ženskih, tedaj skupaj 36. Iz Ljubljane 
so 4 moški in tudi 4 ženske. Rekel sem že gori, da 
ne število, ampak k o l i k o  č a s a  je kdo v bolnišnici, 
odloči stroške. In tako nahajamo enega moškega, ki je 
že 1836. leta prišel iz  d e ž e l e  (iz sv. Lenarta) v nor- 
nišnico, — da vstrežem gospodu Mulleyu, ga ne ime
nujem, kdo je in kterega stanu — drugi, starešina nor- 
nišnice, je prišel iz K o č e v j a ,  in sicer 1846. leta; 
tedaj je eden že 30 in drugi 20 let v tej bolnišnici. 
Slavna gospoda! ta oba dva sta iz d e ž e l e ,  in če za 
enega računimo skupne stroške na 4500 gold., za dru- 
zega 3000 gold., vprašam Vas : k o l i k o  100 Ljubljan
čanov z drugimi boleznimi bi bili za ta denar priži- 
vili v bolnišnici?

Jaz mislim, da so to statistični izkazki, ki zadosti 
očitno govore: ali to je pravično, da dežela n i m a  kon
kurirati po postavah, ampak da mestu naklada največo 
krivično butaro ?

V razjasnevanje družili vgovorov se nočem spu
ščati, ker vse je jasno temu, kdor nalašč ne zatiskuje 
oči. Samo to, kar so nekteri govorniki toliko povdar- 
jali. plačila d e ž e l e  za osušenje močvirja, za Grubar
jev kanal i. t. d., hočem s tem razjasniti, da vprašam, 
slavna gospdda! ali ne plačujejo Ljubljančanje po do
kladah k direktnim davkom tudi za ž a n d a r  m er ij o? 
Vprašam Vas, kje pa rabi ljubljansko mesto žandarje ? 
Čemu — po tem pravilu — plačujejo mestjani ž a n 
d a r j e ,  ki jih le dežela rabi?

Gospod Kromer je rekel, da je cestnina za ljub
ljanski tlak siloviti davek, ki se naklada vnenjim. Ali 
morebiti ta davek ne vdarjajo ljudje na blago, ki ga v 
mesto na prodaj vozijo? Tisti davek tedaj mi plačujemo.

In tako nimam druzega nič omeniti, kakor le pri
poročati : Naj slavni zbor sprejme, kar je finančni od
bor nasvetoval; nasvetoval je še veliko manj, kakor kar 
p r a v i c a  terja, ker pravično bi bilo to , da se mesto 
postavi na isto plačilo, kakor vse druge občine; nasve
toval je le to, kar je primerno, ali kakor Nemec pravi: 
„Was billig ist." (Dobro!)

Präsident:
Die Debatte ist geschlossen. Wir schreiten nun zur Ab

stimmung und es findet die namentliche Abstimmung statt. 
(Abg. Kromcr: Ich wollte sie eben auch beantragen.) Der 
Antrag des Finanzausschusses liegt den Herren vor, ich bitte 
jeneHerren, welche dafür  sind, mit „ J a , "  und jene Herren, ; 
welche dagegen sind, mit „Nein" zu antworten, und ersuche

die H erren B a ro n  A pfaltrern , K rom er und den H e rrn  S c h r if t
führer, das S c ru tin iu m  über die abgegebenen S tim m en  zu  
führen. Ic h  schreite zur V erlesung der N am en :

(M it  „ I  a" stimmten die H erren  A bgeordneten: D r .  
B lc iw e is , D r .  C osta, D cschm ann, Debevec, G uttm an , 
Horak, D r.R ccher, Rudesch F ranz, Excels. B a ro n  Schloiß- 
n igg , D r .  S u p p a n , S vetec , D r .  T o m a n , v. Wurzbach, 
B a ro n  Z ois. —  M it  „ N e in "  stimmten die H erren  Abgeord
neten: B a ro n  A pfa ltre rn , G ra f  A uersperg, B rolich, D er- 
bitsch, R itte r v. G utm anstha l, J o m b a r t, Klemenčič, jKorcn, 
Koslcr, Krom er, v. Langer, Lokcr, G ra f  M arg h eri, M n lley , 
O breza, R osm an, Zagorec, D r .  Skcdl, I v a n  T om an . —  
Abwesend w a re n : S e . fürstbischöfl. G naden D r .  W idm er 
und die H erren  Abgeordneten: Kapelle und R üde; Josef.)

Abg. Kromer:
Nach meiner V orm erkung haben 19 m it N e i n  und 

14 m it I  a gestimmt.

Schriftführer Abg. Franz Rudesch:
Richtig.

Präsident:
Also ist der A ntrag  des Finanzausschusses abgelehnt. 

Ic h  unterbreche die S itzung  ans 5  M inu ten . (D ie  S itzung 
wird um  1 U hr 15 M in . unterbrochen, wieder aufgenom 
men um  1 U hr 3 0  M in .)

M eine H erren , die S itzung ist eröffnet. D em  Wunsche 
eines großen Theiles der H erren  Abgeordneten gemäß 
ändere ich hier die Reihenfolge der heutigen T agesordnung 
ab, und cs kommt n u n  an die Reihe der Bericht des zur 
P rü fu n g  des Rechensä)aftsberichtcS bestellten Ausschusses be
treffend die G rundsteuerfrage. lNach einer P a u s e :) W enn 
keine Einwendung geschieht, ertheile ich dem H errn  B ericht
ersta tter das W ort.

Berichterstatter Svetec (liest):
,,d3 e r i c h t

des zur P rü fu n g  des Rechenschaftsberichtes bestellten A us
schusses über die Grundsteuerfrage.

D e r hohe Landtag hat ans dem Rechenschaftsberichte ent
nommen, daß die von ihm in der letzten Session gefaßten B e 
schlüsse wegen Erleichterung der G rundsteuer den gewünsch
ten Erfolg nicht gehabt haben.

D ie  betreffenden Beschlüsse gipfelten in der B i t t e : 
a) die m it Allcrh. Entschließung vom 3 1 . December 1 8 6 4  ge
statteten Stcncrabschrcibnngcn in den am meisten überbür
deten Landestheilen m it W ürdigung der obwaltenden V er
hältnisse nicht n u r bei einzelnen Grundbesitzern, sondern auch 
bei ganzen Gemeinden und Bezirken in einer schon während 
des S tcnerjahreS  im coinmissionellen Wege und un ter Z u 
ziehung von V ertretern  der B etheiligten nach Perccntcn der 
jäh rl. Stenervorschrcibnng zu bestimmenden Q uo te  eintreten 
zn lassen; b) die m it der erwähnten Allerh. Entschließung 
den am  meisten überbürdeten Landcstheilen gewährte B eg ün 
stigung aus das ganze Land in der A rt auszudehnen, daß 
das jährliche G rnndsteuer-O rd inariun i auf der G rundlage von 
12 pC t., anstatt der bisherigen 16 pC t., des C atastralrein- 
crtrages erm ittelt werde, und daß demgemäß auch die Rege
lung der Zuschlügezisfer zu erfolgen Hütte, und c) bei V o r
nahme der Stenerexecntionen die Beobachtung der hinsicht
lich des fundus in s tru c tu s  bestehenden gesetzlichen V o r
schriften zu überwachen."



D arüber hat das hohe k. k. F inanzm inisterium  lau t Note 
des hohen k. k. Landespräsidiums vom 24. J u l i  s. I . ,  
Z . 2004 , eröffnen lassen:

ad a. Daß es von den bisher diesfalls eingehaltenen 
Grundsätzen nicht abweichen könne, weil im  S in ne  der er
wähnten allerhöchsten Entschließung nicht blos das allerdings 
stabile M om ent der Ucberbürdnng, sondern auch das ver
änderliche M om ent der im  Laufe des Jahres eintretenden 
Verhältnisse zu berücksichtigen is t ; daher wäre die Bestim 
mung der abzuschreibenden Quote im  Beginne des Jahres 
unthunlich; nach der Ernte aber, wo sie allerdings möglich 
w äre , würde sie sich vom gegenwärtigen Vorgänge nicht 
wesentlich unterscheiden.

W as die Beiziehung der Bcthcilig tcn betrifft, so sei 
es nicht räthlich, ihnen eine uraßgebcnde S tim m e einzuräu
men, da sic keinesfalls als unparteiische Bcnrthe ilcr der 
Sachlage angesehen werden könnten; übrigens versieht sich 
da-s hohe Finanzm inisterium , daß die Finanzbehörden, welche 
fü r  die richtige Durchführung der allerhöchsten Entschließung 
allein verantwortlich s ind , erforderlichen Falls, ohne durch 
die Controlc der Bctheiligten be irrt zu sein, gewiß nicht 
außer Acht lassen werden, die Betheiligten pro in fo rm a tio ns  
einzuvernehmen. Auch findet sich das hohe Finanzministerium 
bereit, den Unterbehörden aufzutragen, schon am Beginne 
jedes VcrwaltungSjahrcs die aus dem stabilen Momente der 
Steuerüberbürdung bekannten und jedenfalls in  Abschreibung 
zu bringenden Steuer-quoten auszuscheiden und vorzumerken, 
beziehungsweise diese Quoten nicht einzuheben und rücksichtlich 
derselben die Contribucnten ans keinen F a ll m it Anwendung 
von Zwangsmaßregelu zu behelligen.

ad b. D ie  Ausdehnung der allerhöchsten Entschließung 
vom 31. December 1864 auf das ganze Land K ra in  in  der 
Weise, daß anstatt der bisherigen 16 pCt. des Catastral- 
Rcinertragcs nur 12 pCt. zur Grundlage der Besteuerung 
zu dienen hätten, würde den Standpunkt gänzlich verän
dern, welcher rücksichtlich der Steuererleichterungen fü r K ra in  
bisher eingehalten worden ist. Es würden dann nicht mehr die 
Steuerüberbürdung einzelner Landesthcile und die besonders 
obwaltenden Verhältnisse, welche diese um so drückender er
scheinen lassen, sondern eine gleichmäßige Uebcrbürdnng aller 
Landcsthcile als bestehend und maßgebend angenommen werden 
müssen, die offenbar nicht vorhanden ist. Und nachdem Sc. 
M ajestät bereits über den a. u. V ortrag  vom 14. Jänner 
1864, w o rin  der Gegenstand umfassend gewürdiget und er
läutert ist, die gleiche B itte  des krainischen Landtages wie
derholt zurückgewiesen haben, so schien es nicht mehr ange
messen, über denselben Gegenstand bei S r .  M ajestät neuer
dings a. n. V ortrag  zu erstatten, u. z. um so weniger, 
als vom kraincr Landtage neue Gründe und Momente fü r 
seine B it te  nicht geltend gemacht worden sind.

ad c. Diese Uebcrwachung sei nie außer Acht gelassen 
worden und Unzukömmlichkeiten in  der angedeuteten Richtung 
werden, so oft bestimmte Thatsachen zur Kenntniß des F i 
nanzministeriums gelangen werden, auf das strengste geahndet.

S o  lautet im  Wesentlichen die Erledigung des hohen 
k. k. F inanzm inisterium s.

D e r Rechenschaftsausschnß erlaubt sich daraus m it B e 
friedigung hervorzuheben die Anordnung, daß die aus dem 
Momente der Ucberbürdnng -in Abschreibung zu kom
mende Quote schon im  Beginne des Verwaltungsjahrcs 
auszuscheiden und nicht Anzuheben sei; ferner die E rw artung, 
daß die Finanzbchördcn bei ihren Erhebungen in jedem erfor
derlichen Falle die Betheiligtcn pro in fo rm a tio ns  einver
nehmen, und endlich, daß die Beobachtung der hinsichtlich des 
fundus in s tru c tu s  bestehenden Vorschriften überwacht und

jede dicsfälligc Unzukömmlichkeit ans das strengste geahndet 
werden würde.

Dagegen hat unsere B itte , die Steuererleichterung fü r 
das ganze Land betreffend, welche doch das Hauptziel unseres 
Strcbcns ist und bleiben muß, vorläufig eine Erhörnng 
nicht gefunden, indem das hohe F inanzm inisterium  die vom 
Landtage vorgebrachten Gründe nicht schwerwiegend genug 
gefunden hat, um darüber S r .  M ajestät neuerdings einen 
allerunterthänigstcn V ortrag  zu erstatten. S o m it ist dies
fa lls der vorjährige Zustand unverändert geblieben, und 
es soll nun m itgetheilt werden. welche Erleichterungen in 
Gemäßheit der allerhöchsten Entschließung vom 31. December 
1864 nach dem bisherigen M odus dem Lande zu The il 
werden sollen.

Um die erwähnte allerhöchste Entschließung fü r das 
J a h r 1865 wirksam zu machen, hat die hierortige k. k. F i-  
nanzdirection m it E rlaß vom 1. Februar d. I . ,  d ir. 27 /p r., 
an sämmtliche k. k. BczirkSvorstchcr und den Bürgermeister 
von Laibach den Auftrag  erlassen, im  Einvernehmen m it den 
Stcucrobcrbcamtcn und a llfä lliger Beiziehung der Gemeinde- 
vorstände oder anderer Vertrauensmänner bis Ende Februar 
d. I .  nachstehende Ausweise vorzulegen:

1. Ueber die fü r  das J a h r 1864 als eindringlich be
zeichneten , jedoch noch nicht eingebrachten Steucrrückstände 
m it Angabe der Gründe der Nichteinbringung und m it B c i-  
ziehung jener Rückstände, welche nicht eindringlich sind;

2. über die Stcuerrückstände des Jahres 1865, welche 
wegen Zahlnngsunvermögcnhcit der Contribncntcn ganz oder 
theilweise uneinbringlich s ind ;

3. über jene Parteien, welchen wegen erwiesener G ruud- 
stenerüberbürdung ein The il der Grundsteuer-schuldigkeit fü r 
das J a h r 1865 abzuschreiben wäre, unter Angabe der jäh r
lichen ordentlichen Grundsteuerschuldigkeit, des Rückstandes 
und des abzuschreibenden Pcrccutes von der ordentlichen 
Grundsteuer.

B e i diesem Punkte wurde ausdrücklich angeordnet: 
D ie  lleberbürdung müsse t h a t s ä c h l i c h  nachgewiesen wer
den, z. B .  durch Kaufschillinge fü r  R ea litä ten , welche den 
Catastralwerth nicht erreichen; durch Pachtschillinge fü r G rund
stücke, welche m it dem Reinerträge in  keinem Verhältnisse 
stehen; durch Vergleichung des Reinertrages u. s. w.

4. lieber die eindringlichen Rückstände auf G rund dieser 
Ausweise und der darin erstatteten Anträge hat die hiesige 
k. k. Finanzdirection dem hohen k. k. Finanzministerium 
nachstehende Steucrbeträgc zur Abschreibung beantragt:

1. Wegen Zahlungsunvcrmögenheit an den Grundstcucrrück-
ständen fü r  die Vorjahre bis incl. 1864

fl. 8050-84 7 ,
2. wegen Grundstcuerübcrbürdung und

der schlechten Ernte im  Jahre 1865 „  1 1 1 3 1 9 -2 0 '/2
3. wegenGrundst.-Ueberbürdungallein „ 3 3 9 7 -0 8 '/^

zusammen . . .  f l. 149277-43 V2
D as hohe k. k. Finanzministerium hat m it E rlaß  vom 

23. November l. I . ,  Z . 43 .407, die Abschreibung dieser 
Grundsteucrsumme, in  welcher auch der D r it te l-  und der 
Kriegszuschlag einbegriffen ist, auch bereits thatsächlich bewil
liget^ bis ans den B etrag pr. 1858 f l.  58  kr., welcher wegen 
eines RcchnungsvcrstoßeS ausgeschlossen wurde, jedoch in  
Folge der von der k. k. Finanzdirection gegebenen A u f
klärung nachträglich sicherlich bewillig t werden w ird.

Don dieser Sum m e werden 71.662 fl. 16 kr. den 
Steuerrückständlern abgeschrieben, 77.615 p. 2 7 '/ „  kr. aber 
jenen Parteien, welche die Grundsteuer schon berichtigt haben, 
von der Schuldigkeit des Jahres 1866 abgerechnet.



D a ra u s  wolle der hohe Landtag entnehmen, daß fü r das 
J a h r  1865  den hierländigen S te u e rträg e rn  eine ziemlich n am 
hafte Erleichterung zu T heil werden soll, w ofür das hohe 
k. f. Landespräsidium  und die k. k. FinanzLandes-D irection, 
wie nicht m inder mehrere k. k. B ezirks- und S teu eräm ter, 
die diese Sache m it E ifer gefördert haben, den aufrichtigen 
D ank des Landes verdienen.

D abei darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß, so 
bedeutend auch diese Erleichterung fü r unsere schwerbedrück
ten S teu e rträg e r is t, sic doch insolnnge keine B eruh igung  
gewähren, die gerechten Ansprüche des H erzogthum s K ra in  
insolange nicht befriedigen kann, a ls  sic nicht eine stabilere 
F orm  angenommen hat und solange die Möglichkeit nicht 
vorhanden i s t , dieselbe allen C ontribuentcn im Verhältnisse 
ihrer Ucberbürdung möglichst gleichmäßig zu T heil werden 
zu lassen.

O hne die bereits in der letzten Landtagssession gegen, das 
gegenwärtige V erfahren hinsichtlich der B estim m ung der 
abzuschreibenden S teuerquo ten  vorgebrachten B edenken, die 
auch noch jetzt nngeschwächt fortbestehen, wiederholen zu 
wollen, sei hier n u r  des Ucbelstandcs erw ähnt, daß die fü r 
das J a h r  18 65  bewilligte Steuererleichterung den einzelnen 
Stencrbezirkcn sehr ungleichmäßig zu T heil w ird . D ie  
aus die einzelnen Bezirke entfallenden Q uoten  konnten zwar, 
da die Acten vom hohen k. k. F inanzm inisterium  noch nicht 
herabgclangt sin d , nicht erhoben w erden , doch ist so viel 
gewiß, daß einige Bezirke daran  gar nicht participiren, 
z. B .  K ronau, R adm annsdorf, L it ta i , weil die betreffenden 
B ezirksäm ter diesfalls keine A nträge gestellt hatten. F ü r  
andere Bezirke werden aus demselben G runde n u r au s  dein 
T ite l der Uneinbringlichkeit B etrüge abgeschrieben, wie z. B .  
fü r Großlaschitz, G urkfcld , N eum ark tl, P la n in a , S te in , 
Wippach. D e r  T ite l der Ucberbürdung oder anderer widrigen 
Verhältnisse scheint fü r die letztgenannten Bezirke gar nicht 
geltend gemacht worden zu sein, und doch waltet kein Zweifel 
ob, daß, wie anderw ärts , auch in  den genannten Bezirken 
S tcuerüberbürdungen vorkommen, und daß die M ißern te 
des vorigen J a h re s  auch einige dieser Bezirke getroffen hat.

Solche Ungleichheiten in der Berücksichtigung werden 
wohl insolange nicht beseitigt werden können, a ls  die bezüg
liche A ntragstellung ohne einer klaren In s tru c t io n , ohne 
einen bestimmten M aßstab lediglich dem individuellen E r 
messen der k. k. Bezirksorgane.überlassen bleiben wird, wo
bei manchmal selbst die Scheu vor einer bedeutenden A rbeit

D ie  G ründe, die der hohe Landtag bisher zur E rw ei
sung derselben vorgebracht hat, obgleich sic sich ans die feste 
G rundlage des Gesetzes, auf evidente D a ten  des C atastcrs 
und auf natürliche, fü r Jed erm ann  wahrnehm bare V erh ält
nisse stützen, haben noch immer ihre W ürdigung nicht gefun
den. Diese G ründe sind aber bisher auch nicht widerlegt 
worden.

D e r hohe Landtag wird daher nicht um hin können, sich 
wiederholt auf dieselben zu berufen und m it seiner V orstel
lung so lange fortzufahren, b is seine G ründe die verdiente 
Berücksichtigung gefunden haben werden.

Gemeiniglich w ird gegen die S tcuerüberbürdung K ra in s  
die Einwendung gemacht, daß die e i n f a c h e  G r u n d 
s t e u e r  K ra in s  nicht zu hoch sei, und daß e r s t  d i e  Z u 
s c h l ä g e  dieselbe so unerschwinglich machen.

Diese Anschauung, an der nicht blos viele k. k. B ezirks
organe, sondern auch die hiesige k. k. Finanzdircction festzu
halten scheint, und die selbst aus das hohe k. k. F inanzm in i
sterium nicht ohne E influß geblieben sein d ü rf te , mag an 
und fü r sich nicht ohne alle Berechtigung fei»; allein die F o l
gerung, die m an au s derselben zieht, daß die Klage wegen 
G rundstenerüberbürdung nicht begründet se i, ist jedenfalls 
unrichtig, beim das hat der Landtag nie behauptet, daß 
der krainischc Grundbesitz bei seiner dcrmaligcn Entwicklung 
die einfache Grnndstenergebühr ohne D ritte l-  und Kricgszu- 
schlag und ohne die anderweitigen Zuschläge durchschnittlich 
nicht ertragen könnte.

D e r  Landtag behauptet n u r, und hat cs auch bewie
sen, daß K ra in  gegenüber anderen Ländern, namentlich ge
genüber K ärn ten  und S teierm ark , m it der G rundsteuer un- 
vcrhältnißm äßig belastet, somit relativ überbürdet ist, und 
daß die zu dieser G rundsteuer hinzugetretenen Zuschläge 
nicht n u r  das M ißverhältnis; der B elastung gegenüber an
deren Ländern sehr gesteigert, sondern auch die Grundsteuer 
selbst bereits unerschwinglich gemacht haben.

D ie  V eranlassung, die vorerwähnte ungünstige A n
schauung auch der hierortigen k. k. F inanz-D ircction  beizu
messen, gab das gewiß sonst sehr schätzbare W erk: „ S ta t i 
stische Tabellen über die directen S te u e rn  im  Hcrzogthume 
K rain , m it den historischen Bemerkungen und sachgemäßen 
E rläu terungen . Herausgegeben von C arl Fontaine v. Fcl- 
senbrunn, k. k. O bcrfinanzrath  und Finanzdirector in K rain. 
Erschienen a ls Broschüre in  Laibach 1 8 6 6 ."

W egen der hervorragenden Wichtigkeit dieses auch vom
einen nachtheiligen E influß ans die Sache üben kann. E in  hohen k. k. Finanzm inisterium  anerkannten Werkes fü r den vor-
weitcrcr Ucbclstand ist zweifellos auch der, daß die um fang 
reichen Erhebungen, die den Antragstellungen vorangehen 
m üssen, die definitive Erledigung derart verzögern, daß die 
Abschreibungen erst im  dritten J a h re  zur D urchführung 
gelangen können.

Hiedurch geschieht cs, daß Coutribucntcn in  der Zwischen

liegenden Gegenstand konnte das Som ite nicht umhin, einige 
auf die G rundsteuersrage K ra in s  directen Bezug nchmcude 
Ansichten einer näheren E rörterung  zu unterziehen.

V or allem  m uß der Broschüre die Anerkennung a u s
gesprochen w erden, daß sic die thatsächliche Ueberbürdung 
K ra in s  m it der S te u e r  sam m t Zuschlägen und Umlagen,

zeit, nachdem sic nicht wissen, ob ihnen die Abschreibung zu j die zunehmende V erarm ung und den wirthschaftlichcn V er 
T heil werden w ird, vielleicht un ter dem Drucke der Execu- j fall des Landes offen anerkennt, w as gewiß fü r die B c- 
tion die abzuschreibende Q uo te  —  gewiß schwer und viel- ! m ühungen des hohen Landtages, dem Lande eine Erlcichtc- 
leicht m it bedeutenden O p fe rn  —  einzahlen, wodurch ihnen ' rung  zu verschaffen, von der günstigsten Bedeutung sein muß.
die später zu T heil werdende W ohlthat bedeutend verküm- Dagcgen scheint die Broschüre, wie schon bemerkt, nicht
m ert und sie selbst der G efahr ausgesetzt werden, das nächste gaU5 geneigt zu sein, eine Überschätzung nach dem Catastcr
J a h r  wegen dieser nachträglichen Erleichterung minder bc 
rücksichtigt zu werden.

D ie  Hnuptursache, w arum  sich der Landtag m it dem

und somit eine Ucberbürdung hinsichtlich der einfachen G ru n d 
steuer zuzugestehen.

Allein fü r das Land K ra in  ist cS nicht im mindesten
bisherigen Resultate seiner B em ühungen nicht zufriedenstellen zweifelhaft, daß die Catastralschätzungen nicht nach jenen 
und von der W iederholung seiner oftmaligen B itte  nicht Grundsätzen wie in  den N achbarländern vorgenommen, daß 
ablassen kann, ist die beharrliche W eigerung, die thatsächlich der C atastra lre inertrag , a ls  B asiss  der einfachen G rund
bestehende, in den frühern Landtagssessionen so gründlich 
dargcthane S tcuerüberbürdung K ra in s  anzuerkennen.

steuer, nicht nach beut gleichen M aßstabe wie fü r die Nach
barländer bemessen, und daß ihm somit durch die, durch



nichts gerechtfertigte höhere T ax irung  ein offenbares Unrecht 
in  der Besteuerung zugefügt wurde.

Nachdem die Broschüre selbst die höhere Schätzung 
einiger Culturen K ram s gegenüber jenen von Steierm ark 
hervorhebt, so sei cs gestattet, diesen Vergleich etwas aus
zudehnen, und obgleich das Alles schon in  den früheren 
Landtagssessionen gesagt worden, nochmals auf einige au f
fallend grelle Unterschiede in  der catastralen Behandlung 
dieser zwei Länder aufmerksam zu machen.

Es ist kaum nöthig, hervorzuheben, das; K ra in  m it 
seinen kahlen Kalkgebirgen, m it seinem dürren Karstboden, 
der sich nicht blos über ganz Jnnerkra in, sondern auch über 
mehrere Bezirke Unterkrains, namentlich über Großlaschitz, 
Reifniz, Gotischer, Tschernembl, Teisenberg, T re ffen , und 
über Theile des Neustadtler, S itticher und M ö ttlin g c r B e 
zirkes erstreckt und m it seiner mageren Gleba einen V e r
gleich m it der vorzüglichen Productionsfähigkeit Steiermarks 
nicht aushalten kann. Es ist dies eine Thatsache, die N ie 
mand, der diese zwei Länder aus eigener Anschauung kennt, 
in  Abrede stellen w ird . Uebrigens w ird  diese Thatsache 
durch die Z iffe rn  des stabilen CatastcrS selbst bestätiget.

D a s  Somite w ird  sich erlauben, diesfalls einige aus 
den statistischen Tabellen dcS hohen k. k. F inanzministeriums 
vom Jahre  1858 geschöpfte Daten anzuführen und theil- 
weise tabellarisch darzustellen.

S o  ist aus der in  der Tabelle I  dargestellten Ueber
sicht ersichtlich, daß in  S teierm ark bei den sämmtlichen 
Feld-, Wiesen- und Waldprodncten das Joch des damit an
gebauten Bodens durchschnittlich erträgnißreicher ist, als in  
K ra in .

S teierm ark besitzt ferner, wie cs ans der Tabelle I I  
ersichtlich ist, von der Hauptcultnrsgattnng, dem Acker, wel
cher lau t der Tabelle IV  mehr als die H ä lfte  der Rcin- 
ertragsziffer rep räscn tirt, mehr als dreimal so viel als 
K ra in .

Dessenungeachtet überstieg der Geldreincrtrag S tc ic r- 
marks per 7 ,314.148 fl. C M . den ursprünglichen Gcldrcin- 
ertrag K ra ins  per 3 ,838.130 fl. C M . n u r m it die Hälfte.

Diese Z iffe rn  sind doch der schlagendste Beweis., daß 
die leitenden Grundsätze bei der catastralen Schätzung in  
K ra in  wesentlich andere, wesentlich ungünstigere gewesen 
sein mußten, als in  Steiermark.

ES ist zwar durch die nachfolgende Catasterrevision der 
ursprüngliche Reinertrag K ra ins per 3 ,838 .130  fl. C M . 
auf 3 ,366.889 fl. C M . herabgemindert worden; allem auch 
diese Z iffe r steht in  keinem Verhältn iß  zn jener von S te ie r
mark ; überdies wurde die Herabminderung des Reinertrages 
hauptsächlich nu r bezüglich Unterkrains vorgenommen; in  
O ber- und Jnnerkra in  fanden n u r unbedeutende Revisionen 
statt, und auch diese beschränkten sich fast nu r auf die 
schlechteren Cultursgattungcn, nämlich auf Weiden und 
W ald, so daß das ursprüngliche grelle M ißverhältnis; zw i
schen Steierm ark und K ra in  bezüglich O ber- und In n e r - 
krainS noch fast unverändert fortbesteht.

D ie  erwähnte Broschüre erkennt audi an, daß mehrere 
Cultursgattungen K ra ins, namentlich die Aecker, die vorzüg
lich bcachtcnöwcrth sind, höher geschätzt wurden als in  an
deren österreichischen Ländern, namcrtflid) höher als in  S te ie r
mark und K ärn ten ; allein, den Gründen, durch welche sic 
die höhere Schätzung zu erklären sucht, könnte man nicht 
beistimmen.

Namentlich können die diesfalls erwähnten Umstände 
der größeren oder kleineren Fläche, welche jede Cultnrsgattung 
einnim m t, der höheren oder niederen Lage derselben, der grö
ßeren oder geringeren Ausdehnung des Anbaues einer zwei
ten Frucht, keine Schuld an der höheren Reincrtragsschäz- :

zung K ra ins haben, weil diese Umstünde n u r auf den höhe
ren oder geringeren N a tn ra l-B ru tto -E rtra g  einen E in fluß  
üben können; der N a tn ra l-B ru tto -E rtra g  aber ist, wie die 
Tabelle I  beweist, in  S teierm ark säst durchgehcnds größer 
als in  K ra in . UcbcrdicS ist and) der Anbau der zweiten 
Frucht in  S teierm ark ausgedehnter und ergiebiger als in 
K ra in .

D enn Steierm ark bebaut 109.207 Jod; m it Heiden 
und 8784  Jod) m it Stoppelrüben, K ra in  n u r 72 .126 Jod; 
m it Heiden und 6615 m it Rüben; und gewinnt S te ie r
mark 880.688 Metzen Heiden und 734.546 Metzen Rüben, 
K ra in  aber nu r 557 .207  Metzen Heiden und 429.577 
Metzen Rüben.

Daß in  K ra in  höhere Fruchtpreise zur Grundlage der 
E rtrags sch ätzung angenommen worden sind, das ist leider 
eine Thatsache, ob aber m it Red)t, das ist eine andere 
F rage ; denn cs ist gewiß gar kein G rund vorhanden, den 
Früchten K ra ins einen höheren W erth beizumessen, als jenen 
S te ie rm arks; ja eö wurde gelegentlich der Berathung der 
hierländigen Productenpreise vor ih rer E in führung in den 
stabilen Cataster sogar ausdrücklid) ausgesprochen, daß die 
hierländigen Producte keinen höheren W erth haben, als jene 
Steiermarks. Dennock) wurden nachträglich fü r  K ra in  be
deutend höhere Ansätze gewählt.

Besonders auffallend gegenüber S teierm ark ist and) 
das in  K ra in  beoback)tcte Verfahren bei Bestimmung der 
Culturskosten und des daraus resnltirenden Abzugsproccn- 
teS. Während nämlich Steierm ark, wie bereits gesagt, ent
schieden fruchtbarer is t, während man dort bedeutend ge
ringere Frud)tpreise angenommen hat, brad)te man bemtod), 
wie aus der Tabelle I I I  ersichtlich ist, fü r  S teierm ark bei 
sämmtlichen Cultursgattungen höhere Culturskostcn heraus 
als in  K ra in , während cs gerade umgekehrt sein sollte; 
denn, wo der Boden fruchtbarer und die Frnchtpreisc ge
ringer sind, da sind doch unzweifelhaft die Culturskosten ge
ringer als im  umgekehrten Falle.

D a  muß man denn doch ans den Gedanken geleitet 
werden, daß fü r die Ertragsschätzung K ra ins  nicht blos die 
natürlichen Verhältnisse, sondern auch gewisse andere E in 
flüsse maßgebend waren, die sick) eben itid jt berechnen lassen, 
die aber in  dem schon in  der 1. Landtagssession bei diesem 
Gegenstände erwähnten Berid)tc des Kreisamtes Neustadtl 
richtig angedeutet worden sein dürften.

I n  Folge der angenommenen höheren Fruchtprcise und 
der geringeren CulturökostcnabzugSpercentc ist es denn ge- 
flchehen, daß die Producte KrainS gegenüber jenen S tc ic r- 
marks lau t Tabelle V  um die bedeutende Z iffe r von 
705.198 fl. 10 kr. C M . höher geschätzt worden sind, wie 
cs in  der letzten Landtagssession gezeigt wurde, daß sic ge
genüber jener von Kärnten eine höhere Schätzung von 
690.049 fl. l 3/& kr. C M . erfahren haben.

A llein , wenn man auch annehmen wollte, daß fü r  die 
Annahme höherer Fruchtpreise in  K ra in  zur Ze it der 2lm 
lcgnng des stabilen Catasters, Gründe vorhanden w a ren ; 
heute gibt es hiefür gewiß keine mehr. I m  Gegentheile ist z. B .  
S teierm ark, was die Leichtigkeit des Absatzes der Productc 
und die Nachfrage nad) denselben be trifft, in t entschiedenen 
Vortheile.

Z um  Beweise dessen dürfte cS genügen, nu r auf die 
fcidjcn Erzlager und auf die in  Folge dessen so bedeutende 
M ontanindustrie, ans die vielen berühmten M ineralquellen, 
so wie auf den Umstand hinzudeuten, daß Steierm ark be
re its vier Eisenbahnen besitzt, während K ra in  n u r eine 
einzige.

W aren daher die Grundlagen des stabilen Catasters 
fü r  K ra in  im  Verhältn iß  zu anderen Ländern schon u r-



sprünglich unrichtig und ungerecht, so hat sich dieses M iß 
verhältniß durch die seitdem eingetretene durchgreifende V e r
änderung der Verhältnisse nu r noch gesteigert. D as  fernere 
Festhalten an solchen fehlerhaften Grundlagen muß daher 
das ursprüngliche Unrecht nu r noch vergrößern, und läßt 
sich um so weniger rechtfertigen, um so weniger entschul
digen, als dieses Unrecht ein von N a tu r armes und seitdem 
durch die vielen ungünstigen Verhältnisse auch verarmtes Land 
betrifft.

D ie  Broschüre glaubt einen G rund fü r  die höhere 
Ertragsschätzung bezüglich K ram s auch darin zu finden, daß 
K ra in  nicht eine hinreichende Menge Körnerfrüchte erzeugt, 
um seine Bedürfnisse zn decken. A lle in  derselbe Umstand 
ist auch bei Kärnten und Steierm ark vorhanden. Denn 
nach den statistischen Tafe ln  des hohen Finanzm inisterium s 
crfcchstc das Land Kärnten im  Jah re  1849, und z w a r:
an K ö r n e r f r ü c h te n ......................................  2510747  M tz.
an Kartoffeln 71.618 Metzen oder wie 5 zu 1 14323 „
an Stoppclrübcn 204.166 Metzen, oder

wie 8 zu 1 ......................................  25521 „
zusammen 2550591 M tz.

Ueber Abzug des nach Angabe der 
Broschüre fü r  menschliche Nahrung nicht 
bestimmten Hafers p r ...................................... 826595 „
dann des zum Anbaue nöthigen Sam en- 
getreides (fü r  K ra in  ist nach der Broschüre 
zu seiner P roduction, über Abzug des 
Hafers von 1,799.374 Metzen am Samen- 
getreide 47 6 .03 0  Metzen, über Abzug des 
Hafers 111.163 Metzen, im  Reste pr.
364.867 Metzen erforderlich) im  Verhältn iß
zu K r a i n ..................................................  362248 „

zusammen 1188843 M tz. 
verbleiben 1 ,361.748 Metzen; fü r  die aus 338.808 Personen 
bestehende einheimische Bevölkerung ä 6 Metzen sind aber 
erforderlich 2 ,032.848 Metzen, folglich hat das Laud K ä rn 
ten einen Abgang von 671 .100  Metzen.

I n  S teierm ark betrug im  Jah re  1849 nach denselben
Tafe ln  die Gesanimtfcchsnng an K örner
früchten ...................................................  7425146 M tz.
an Kartoffeln 1 ,917.142 Metzen, oder wie

5 zu 1 ...................................................  383428 „
an Stoppelrüben 734.142 Metzen, oder

wie 8 zu 1 ......................... , . . 91818 „
zusammen 7900392 M tz. 

davon ab der zur menschlichen Nahrung
nicht bestimmte Hafer p r..................................  2025938 „
dann an Samcngctreidc nach dem V e r
hältnisse in  K ra in  m i t ........................................ 1191189 „

zusammen 3217127 Mtz.
wornach verbleiben 4 ,783 .265  Metzei:, fü r  die Bevölkerung 
von 1,057.904 Personen ä 6 Metzen find aber erforderlich 
6 ,347 .424  Metzen. Es zeigt sich somit ein Abgang von 
1 ,564 .159  Metzen. D a rau s  folgt, daß auch die Länder K ä rn 
ten und S teierm ark zur Deckung des Landesbedarfes eine 
bedeutende Menge von Cerealien einführen müssen.

Unter obigem Bedarfc ist aber das E rforderniß  fü r  
die bei den vielen Montanwerken in  Kärnten und S te ie r
mark beschäftigten fremden Arbeiter nicht enthalten.

Um darzuthnn, daß das G rundsteuer-O rd inarium  Krains 
nicht zu hoch is t , füh rt die Broschüre a n , daß nachdem 
die Vorschreibung der Grundsteuer ordentlicher Gebühr ohne 
D r it te l-  und Kricgszuschlag fü r das J a h r  1865 nur

565.637 fl. 42  kr. ö. W . oder . 538702 fl. 1 8 2/ J r .  C M .
beträgt, gegenüber des Postulates
des Jahres 1843 pr. . . . 535731 „  l l 3/4 „  „
nu r noch eine Ucbcrschreituug der
ordentlichen Gebühr m it . . . 2971 fl. 6 3/ t  kr. C M .
vorhanden ist.

Z u r  Erreichung dieses geringen Unterschiedes zählt die 
Broschüre unter die seit dem Jahre  1844 stattgefundcnen 
Grundsteuer-Abschreibungen nicht nu r jene B e träge , welche 
dem Lande in  Folge der im  Jahre  1849 beendeten Schäz- 
znngsrevision des Grundstcucr-Catastcrs in  Unterkrain, dann 
nach der V o llfüh rung  der gleichen Revision einzelner C u ltu rs - 
gattungen in  I n n e r -  und O bcrkra in  zu T he il geworden 
sind, sondern auch jene S um m en, welche wegen E rtra g s 
unfähigkeit von Grundparzellen im  Evidenzhaltungswege blei
bend abgeschrieben wurden.

Auch w ird  dort den Abschreibungen jene Sum m e bei
gezählt, welche zu Folge Allerhöchsten Patentes vom lO tctt 
October 1849 durch die Herabsetzung der S teuer pr. 17 fl. 
47  kr. ans 16 f l.  C. M .  pr. H undert Gulden Reinertrag 
nach seiner Berechnung m it 60 .349 fl. 2 3 3/4 kr. C. B i.  
weggefallen ist.

V on  den angeführten Grundsteuer-Abschreibungen können 
jedoch als eine bleibende Erleichterung der dein Lande oblie
genden Grundsteuer n u r jene anerkannt werden, welche in  
Folge der Schätzungö - Ream bulirung durch die geschehene 
Herabsetzung des Reinertrages herbeigeführt worden sind.

D ie  übrigen Grundsteuer - Abschreibungen bilden aber 
gesetzliche, dem Lande zu keinem besondern Vortheile gerei
chende Nachlässe. Denn im  Evideuzhaltungswcge sind Steuer- 
abschreibungen in  allen Ländern der Monarchie zulässig, wo 
die Catastral-Opcrationcn schon beendet sind und die landes- 
sürstliche S teuer ans ih rer Grundlage cingehoben w ird . 
Ebenso w ird  durch das Allerhöchste Patent vom 10. O c to 
ber 1849 nicht blos K ra in  berührt, dieses erstreckt sich viel- 

i mehr auch auf andere Länder der Monarchie, naincntlich 
auf Kärnten und S te ie rm ark, m it wclcheii Ländern K ra in  
die Vergleichung der beiderseitigen Schätzungsanschlügc macht.

Zufolge des berufenen Allerhöchsten Patentes wurde 
: demnach nicht blos in  K ra in , sondern auch in  anderen Län

dern der Monarchie, namentlich aber in  K ärn ten und S tc ie r- 
inark, von je 100 fl. Reinertrag die Grundsteuer um 1 fl. 
47  kr. C. M .  herabgesetzt. D a  aber nach Maßgabe der 
über diese Herabminderung verbliebenen Gebühr gleichzeitig 
der Drittelzuschuß eingeführt worden ist, so ist hiedurch dem 
Lande gar keine Erleichterung, sondern vielmehr eine bedeu
tende Erhöhung der bisherigen Gebühr zu T he il geworden.

D e r in  der Broschüre erwähnte Um stand, daß die 
Pachtschillinge in  K ra in  in  der Regel höher siiid, als der 
Catastral-Reinertrag, und daß die Kausschilliiige das Zwanzig- 
fache des Catastral-Reinertrages übersteigen, hat wohl viel
fach auch in  den gegenwärtigen V a lu ta - und sonstigen Geld- 
verhältnissen seinen G ru n d , ist aber bei der vorliegenden 

j Frage auch deshalb nicht von: Belange, weil nicht behauptet 
w ird , daß das Land schon durch die reine Grundsteuer absolut 
überbürdet sein würde. Uebrigens besteht die einfache G rund
steuer nicht mehr, sondern sic ist bereits m it den Zuschlägen 
derart ein Ganzes geworden, daß man sic nicht mehr allein 
in  Betracht ziehen kann. W ürde mcut aber die Grundsteuer 
sammt Zuschlägen in  Anschlag bringen, dann dürfte sich 
hinsichtlich der Pacht- und Kausschilliiige in  K ra iii ein 
aiidcrcs Verhältn iß  herausstellen.

I n  wclchein Verhältnisse übrigens der Reinertrag des 
Grundbesitzes zu seinen Lasten steht, w ird  später gesagt 
werden.



D ie  in  der Broschüre ausgesprochene Ansicht, daß der 
G rund der Klagen wegen Steuerüberbürdnng nicht in  der 
Catastralschätzung, nicht in  dem Ausmaße der ordentlichen 
Grundsteuer lieg t, sondern in  der Höhe der Zuschläge und 
Um lagen, stimmt m it der Geschichte nicht überein. Denn 
es ist doch Thatsache, daß die Stände K ram s gleich gegen 
die erste Steuervorschreibuug, die ans Grundlage des stabilen 
Catastcrs erfolgte, Klage führten und sich wegen übermäßiger 
Belastung beschwerten.

D ie  hohe Regierung sah sich in  Folge dessen auch ver
anlaßt, eine Revision des Catastcrs anzuordnen, die erst im  
Jah re  1849 beendet wurde. Von diesem Jahre bis 1863 
w ar cs allerdings ziemlich still, doch nicht weil der G rund, 
sondern weil das O rgan  fehlte, durch welches die Beschwerden 
hätten vorgebracht werden können.

Ebenso verlieren die Berichte jener Stcucrorgane, welche 
angeben, daß sich die Contribuenten nicht über die ordent
liche Grundsteuer, sondern n u r über die Zuschläge beschwe
ren, sehr bedeutend an Gewicht, wenn man ihnen die T h a t
sache gcgcnüberhült, daß die wenigsten hierländigen S teuer
träger die ordentliche S teuer von den Zuschlägen hinläng
lich zu unterscheiden wissen.

M i t  welchem Rechte übrigens gesagt w ir d : Nicht die 
ordentliche Grundsteuer ist zu hoch, sondern nu r die Zuschläge 
machen sic unerschwinglich —  m it demselben läßt sich um 
gekehrt behaupten: W e il die ordentliche Grundsteuer zu hoch 
bemessen ist, sind die Zuschläge unerschwinglich.

Wenn die Broschüre sagt: „M a n  ermäßige die Z u 
schlüge und Umlagen, so werden die Steuern und Umlagen 
eingebracht werden" —  so läßt sich dagegen nichts Wesent
liches einwenden, nu r entsteht die F ra g e , welche Zuschlüge 
und Umlagen sollen oder können ermäßiget werden? D ie  
des Staates oder jene des Landes, des Bezirkes oder der 
Gemeinde?

W er unser Landespräliminare einsieht, wer die B e 
dürfnisse des Landes fü r die Grundentlastung und fü r  die 
übrigen dem Landesfonde zur Last fallenden Anstalten und 
Einrichtungen kennt, w ird den Ausspruch nicht wagen, daß 
die Zuschläge des Landes ermäßigt werden können. D es
gleichen bürgen uns die k. k. Bezirksämter, sowie der mehr 
als conservative S in n  der Gemeinden dafür, daß auch fü r 
die Bezirke und Gemeinden n u r die allernothwendigsten U m 
lagen bewillig t werden. B e i den Landes-, Bezirks- und 
Gemeinde-Umlagen läßt sich also eine Einschränkung nicht 
wohl denken. J a  die in  Aussicht stehende Erweiterung der 
Autonomie läßt m it G rund voraussetzen, daß derlei Um 
lagen sich noch steigern werden.

S o ll also eine Ermäßigung stattfinden, so kann diese 
n u r an der Grundsteuer und an den zu Gunsten des Aerars 
bestehenden Zuschlägen vorgenommen werden, was übrigens 
auch gerecht und b illig  wäre, weil in  dem Maße, als V cr- 
waltnngsgeschäfte an autonome O rgane übergehen, das S taa ts 
budget erleichtert w ird.

Nebst den Zuschlägen fü h rt die Broschüre auch noch 
einige andere Gründe an, welche die Abnahme der Steuer- 
fähigkeit K ra ins erklären sollen. D arun te r befindet sich auch 
die bedeutende Grnndparzellirnng. W ir  können diesen G rü n 
den nicht beistimmen.

Wenn sich auch nicht in Abrede stellen läß t, daß es 
Hierlands viele Grundbesitzer gibt, welche m it dem Prodnc- 
tcncrtragc ihres Grundbesitzes nicht ih r Auskommen fanden, 
so kann doch die Bolksvcrarmung nicht der hierländigen 
großen Grnndparzellirnng zugeschrieben, am allerwenigsten 
aber die Grundzerstückelung als Ursache der bedenklichen 
Steuerrückständc anerkannt werden.

D ie  von J a h r  zu J a h r  sich mehrende Bolksverarmnng 
ist vielmehr in den obliegenden großen, von Vielen uner- 
schwingbaren Gibigkeiten, im  M angel an Nebenverdienst in  
Folge des Anfhörens des Commerzes ans den Reichsstraßen, 
in  dem Hinsiechen der ehemals zahlreichen Gewerbe, wovon 
schon viele ganz aufgelassen und anheim gesagt worden sind, 
zu suchen; diese sind auch die Ursachen der im  Lande allge
mein herrschenden Geldnoth.

M a n  macht ja doch zu Gunsten der Grundzerstückelung 
und des kleinen Grundbesitzes sogar geltend, er sei national
ökonomisch vom Vorthe il, weil der kleine Grundbesitzer sei
nem Grunde mehr Aufmerksamkeit widmen, denselben besser 
bestellen und ihm  einen höheren E rtrag  abzwingen kann, 
als es den großen Grundbesitzern möglich ist. D ie  E r 
fahrung lehrt auch, daß die kleinen Objecte besser bestellt 
werden, als die großen Grundcomplexc; den Beweis hiefür 
lie fert die Gartcnwirthschaft, welcher auch in  der Broschüre 
eine vortheilhafte Erwähnung geschieht.

M i t  der Grundzerstückelung geht übrigens die S u b 
stanz nicht verloren, die Grnndparzellen bleiben und wccb- 
scln n u r den Besitzer.

A ns der E rfahrung kann ferner angeführt werden, 
daß eben die kleinen Grundbesitzer pünktlicher ih rer Zah- 
lnngspflicht nachkommen, als die größeren Grnndeigenthümer, 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sic bei der B e 
arbeitung der eigenen Grundstücke noch Zeit fü r  Taglöhner
dienste erübrigen, weil die obliegende Gebühr aus kleineren 
Betrügen besteht, welche sie auch durch Taglohn sich erwerben 
können; was aber den größeren, bei der Bcwirthschaftung 
der eigenen Grundstücke vollauf beschäftigten Grundbesitzern 
unthunlich ist.

D ie  angegebene Z ah l von 24.247 hierländigen unbe- 
hausten Grundbesitzern dürste auf einer unrichtigen Erhe
bung beruhen, denn hiernach wäre ja jeder vierte Grundbe
sitzer ohne Haus ! B e i einer genauen E rm ittlu n g  w ird  sich 
unzweifelhaft herausstellen, daß kaum der 30. bis 40. G rund
besitzer durchschnittlich unbchaust ist.

D ie  Gesammtzahl der hierländigen Grundbesitzer m it 
95 .928 w ird  sich daher um viele Tausende herabmindern.

D ie  Broschüre bekämpft auch die in der letzten Land- 
tagsscssion ausgesprochene, ans thatsächliche Wahrnehmungen 
gestützte und gewiß ganz natürliche Behauptung, daß die 
übermäßige S teuer und die zwangsweise E intre ibung der
selben auch an der Verm inderung des Viehstandes und der 
Devastirnng der W älder Schuld trage.

D e r betreffende Ausschnßbericht wollte hiedurch gewiß 
nicht gesagt haben, daß diese W irkung durch die Steuer- 
executionen immer unm itte lbar hervorgebracht werde. I m  
Gegentheile wurde ausdrücklich hervorgehoben, daß fü r  den 
loyalen, den ehrlichen, den selbstbewußten Stcuercontri'buenten 
schon die bloße Androhung der Stcucrexccution ein h inre i
chendes M o tiv  ist, daß er alle K räfte  anstrengt, seine Sachen 
verschleudert und sich selbst des Unentbehrlichen entäußert, 
um die Execution von sich abzuwenden. Dieselbe W irkung 
müßte nach dem Berichte um so mehr eintreten, wenn die 
Steucrexccution ans den fundus in s tru c tu s  geführt würde, 
was der E rfahrung zu Folge fast ausnahmslos geschah. 
Eine Einsicht in  die diesfülligen Pfändungsrelationen würde 
diese Thatsache wohl außer allen Zweife l stellen. Möglich, 
daß es seitdem besser geworden ist, doch könnten auch h ier
über nu r die Pfändnngsrelationen eine sichere Auskunft 
geben. D aß in  einem solchen Falle der Contribuent, um  den 
fundus ins truc tus  zu retten, alles nu r immer Entbehrliche, 
selbst Parzellen des Grundes verkauft, Schulden contrahirt, 
W älder devastirt, ist wohl eine ganz natürliche Sache.



W enn daher die Broschüre sag t: „D ie  Steuerexccu- 
tionen haben durchaus keinen A ntheil an der V iehstands- 
vcrm indernng, weil das gepfändete und executive feilgebotene 
Vieh ja  nicht geschlachtet, sondern im  W ohnorte des S te u e r-  ' 
rückständlers ober in  einem nahe gelegenen O rte , jcdcirfalls 
in  K ram  verkauft, daher dein Lande erhalten w ird ," —  so 
dürfte weder die B ehaup tung , noch dürften die G ründe der
selben ganz richtig sein. Namentlich stehen diese G ründe 
schon m it der auch in  der Broschüre anerkannten Thatsache 
im  W iderspruche, daß der Viehstand in K ra in  sich wirklich 
bedeutend verm indert hat, w as nicht möglich gewesen w äre, 
w enn die G ründe richtig w ären . Uebrigens steht wirklich 
nichts im  Wege, daß daS fü r die rückständige S te u e r  ver
kaufte P ich  vom Fleischhacker gekauft, oder daß cs von dem 
allsälligcn K äufer an den Fleischhacker oder auch außer Lands 
verkauft wird.

D a s  W m lichc gilt von der D evastirung  der W älder. 
W enn indessen die Broschüre die Ursachen der WalddcvastatioU 
hauptsächlich in  dem übermäßigen Verbrauche des Holzes 
zu finden g laub t, so ließe sich beim doch auch gegen die 
dicsfälligen Berechnungen des V erbranchsquantum s einiges 
m it G rund  einwenden. Namentlich dürfte die Annahme des 
BrcnnholzbcdarfeS fü r 6 2 .7 7 5  F am ilien  m it ä  6 K laftern  
und fü r 3 2 .8 5 6  Fam ilien  m it ä  5  K laftern  im  D urch
schnitte der Wirklichkeit kaum entsprechen. W ürde überhaupt 
der übermäßige häusliche B ed arf des B rennholzes die U r
sache der W alddevastirungen sein, so würde diese Erschei
nung allm älig  und schon viel früher, nicht aber erst in der 
neuesten Zeit und in  einer so rapiden Weise zu T age ge
treten sein. Hinsichtlich der A usfuh r dcS M ercantilholzcs ist 
auch noch zu bemerken, daß auch aus dem Kankerthale in 
K ärn ten, sowie an s den C ubrancr W aldungen in  C roatien 
O u an titü tcn  desselben auf den krainischen B ahnstationen 
aufgegeben werden, die bei der Berechnung von dem a n s  | 
K ra in  bezogenen Holzquantm n abgeschlagen werden m üßten.

Entschieden m uß endlich auch der in der Broschüre 1 
ausgesprochenen Ansicht entgegen getreten w erden , daß bei 
einer neuen Revision des C atasters so bedeutende Aende- i 
rüngen  der C ultu ren  vorgefunden werden d ü rf te n , daß, 
wenn auch der damalige R einertrag  einzelner C ulturen  
herabgesetzt w ürde, dennoch die S tcucrquotc gewiß nicht 
geringer ausfallen würde, a ls  die gegenwärtige.

Um diese B ehaup tung  m it solcher B estim m theit au f
stellen zu können, dürften wohl vorläufig die factischen 
G rundlagen  vollkommen fehlen. W enn cs auch w ahr ist, 
daß nach E inführung  des stabilen C atasters drei V iertel 
des Laibachcr bei 4 0 .0 0 0  Joch umfassenden M orastes in 
bessere C ultn rgattungen  umgewandelt worden sind, so ist cs 
anderseits eben so w a h r , daß im  übrigen Lande ausge
dehntere V eränderungen nicht stattgefunden.

D ie  vereinzelten P arzellen , die llm w andlungcn er
fahren haben mögen, werden aber m it In b e g riff  des Lai
bachcr M orastes nicht im  S tan d e  sein, um  den ausschlag
gebenden C ultnrgattungen, nämlich die Acckcr p r. 2 3 3 .8 7 2  Joch 
und die Wiesen p r. 2 8 4 .4 1 3  Joch, wesentlich zu altcriren. 
Uebrigens fehlt ja  vorläufig auch noch jeder M aßstab , um 
das Ergebniß einer allfälligen künftigen Revision m it B e 
stimmtheit beurtheilen zu können.

W ie sehr der krainischc Grundbesitz einer Erleichterung 
des ans ihm lastenden Druckes bedarf, soll die nachstehende 
Zusammenstellung zeigen, welche die absolute Uebcrbürdung 
desselben ziffermäßig darthut.

D e r  R einertrag  des krainischen Grundbesitzes beträgt, 
wie bereits angegeben, 3 ,3 6 6 .8 8 9  fl. 25  ’/„ kr. C M . oder 
3 ,5 3 5 .2 3 3  fl. 89  kr. ö. W .

A us diesem R einerträge ist zu bestreiten:
1. D ie  l. s. G rundsteuer ordentlicher G ebühr

nach der Verschreibung p ro  18 65  m it fl. 5 6 5 6 3 8
der Drittclzuschlag p r .... . . . . . . . . . . . . . . . , . „ 1 8 8 5 4 6
der 2/0 Kriegszuschlag p r ......................... „ 1 8 8 5 4 6

zusammen fl. 9 4 2 7 3 0
2. D ie  verschiedenen Umlagen (lau t Tabelle X V  der B r o 

schüre) p r. 4 5 2 .5 1 0  fl. 4 0  kr.
3. An G rundentlastungscapitalien verblieb zn Folge der 

in der 10. S itzung des J a h re s  1 8 6 5  gemachten D a r 
stellung zur Last der Verpflichteten in der S u m m e  p r. 
1 ,6 8 8 .7 4 7  fl. 3 8 1/ ,  kr.

Nachdem die letzten Capitalien int J a h re  1 8 5 5  in 
die 20 jährige T ilgung  übergingen, so m uß dieses C apital 
vom J a h re  1 8 6 5  an in 10  J a h re n  eingezahlt werden. 
D ie  JnhreSquotc beträg t daher gleichmäßig vertheilt 
1 6 8 .8 7 4  fl. 73  '/ 2 kr., die 5pcrc. Zinsen davon betragen 
8 4 4 3  fl. 73  kr. D a  sic aber lau t beiliegender Tabelle 
V I in  10  J a h re n  die S u m m e  p r. 4 6 4 .3 6 5  fl. 5 4  kr. 
ausmachen w erden, so entfallen hievon jährlich durch
schnittlich 4 6 .4 3 6  fl. 5 5  kr. D ie  durchschnittliche jä h r
liche G .-E .-G eb ü hr beträgt daher 2 1 5 .3 1 1  fl. 28  kr.

4 . D ie  G rundsteuer ordentlicher G ebühr beträgt, wie schon 
früher angegeben wurde, 5 6 5 .6 3 8  fl., diese lOOfach ge
nommen gibt den W erth  der Grundstücke m it 5 6 ,5 6 3 .8 0 0  fl.

D ie  C apitalsan lage soll sich nach den allgemein gel
tenden Grundsätzen wenigstens m it 5  P erc. jährlich verzinsen. 
Z u r  Verzinsung dieses den G rundw erth  repräsentirenden 
C ap ita ls m it 5  P erc. ist somit jährlich die S u m m e  p r. 
2 ,8 2 8 .1 9 0  fl. erforderlich. D ie  S u m m e  der au s  dem 
G rnndrcincrtragc zu bestreitenden Lasten beläuft sich daher 
auf jährliche 4 .4 3 8 .7 4 1  fl. 68  kr. I m  Vergleiche dieser 
Lasten zum obigen R einerträge zeigt sich zu ih rer Bedeckung 
der jährliche Abgang p r. 9 0 3 .5 0 7  fl. 79  kr.

Ncbstdcm sind aber die Grundbesitzer zu den verschie
denen Concurrenzen fü r S tr a ß e n - ,  K irchen- und Schul- 
zwcckc, dann  zu jährlich wiederkehrenden G eld- und N a tu ra l
leistungen an die Geistlichkeit, Lehrer, Kirchendiener u. s. w. 
verpflichtet, welche Leistungen bei genauer Berechnung und 
Veranschlagung zu Geld eine sehr bedeutende Jah rcssu m m e 
abwerfen würden.

Z u r  E rfü llung  dieser Verpflichtungen und zur Bcdck- 
kung obigen Abganges m uß insbesondere von jenen Besitzern, 
deren Grundstücke m it Passiven belastet sind, von J a h r  zu 
J a h r  nothwendig das S tam m cap ita l angegriffen werden. 
D eshalb  m ehrt sich aber ihre Schuldenlast von J ä h r  zu J a h r .

M i t  Ausschluß der G rundentlastungs - C apitalien be
trugen n u r die in tabu lirten  Capitalien m it Ende des J a h re s  
1 8 6 0  Hicrlands die enorme S u m m e  pr. 3 1 ,4 0 7 .5 2 7  fl., * 
zu deren Verzinsung jährlich 1 ,5 7 0 .3 7 6  fl. 35  kr. erfor
derlich sind. W o ist aber die sicher nicht unbedeutende S u m m e  
der nichtintabulirten Capitalien, welche aus den Grundbesitz 
ausgeliehen worden sind und verzinset werden müssen?

D a ß  diese am  Grundbesitze haftende Schuldenlast wegen 
der voit J a h r  zu J a h r  steigenden Noth und der im m er 
ungünstiger werdenden Verhältnisse der Grundbesitzer seither 
sich nicht verm indert, sondern bedeutend zugenommen hat, 
würde eine neuerliche Erhebung sicher außer Zweifel setzen.

Diese D arstellung dürste die ans dem Grundbesitze 
lastende absolute llcbcrbürdung zur Genüge bewiesen haben.

B e i dieser Gelegenheit sei auch noch eines weiteren, 
auch in der Broschüre erwähnten Bcdrüngnisscs der hiesigen 
Grundbesitzer e rw ä h n t, nämlich der häufigen E lem entar- 
Ercignisse, w ofür durchschnittlich ein jährlicher S tcncrnachlaß

* Glej vojvodstvo Kranjsko, stran 15.



pr. 15 .824 ft. bew illig t werden muß. Wenn man bedenkt, 
daß der Schade wenigstens das Sechsfache der nachgelassenen 
S te u e r beträgt, so läßt cs sich beiläufig ermessen, welch' 
einen bedeutenden Druck auch die Elcmentar-Ereignisse auf 
den hierländigcn Grundbesitz üben.

D a s  Comite hat hicm it den gegenwärtigen S tand der 
S tcucrfragc K ram s, die bisherigen Fortschritte ih rer Lösung, 
sowie die Hindernisse dargestellt, welche derselben bisher im  
Wege gestanden sind. Es wurde die Frage der Ueberbür- 
dung, obgleich sie schon in  den früheren Landtags-Sessionen 
erschöpfend begründet worden is t, neuerdings erörtert, um 
so dem hohen Landtage die Nothwendigkeit und D ring lich 
keit der Lösung dieser Frage neuerdings zu vergegenwärtigen. 
K ra m  ist sowohl im  Verhältnisse zu den Nachbarländern, 
a ls  auch im  Verhältnisse zu seiner Leistungsfähigkeit, also 
re la tiv  und absolut überbürdet. Hiedurch ist aber auch der 
S tandpunkt, den der hohe Landtag auch in  dieser Session 
einzunehmen haben w ird , klar vorgezeichnet.

D e r hohe Landtag kann, ohne seine Pflichten gegen die 
Comittcnten tief zu verletzen, nicht aufhören, zu bitten, daß 
K ra in  hinsichtlich der Besteuerung nicht schlechter behandelt 
werden m öge, als die anderen Länder der M onarch ie; er 
kann nicht aufhören, zu verlangen, daß das dem Lande 
durch die Nichtbcobachtung der im  § 26 des Allerhöchsten 
Patentes vom Jahre 1817 enthaltenen Anordnung zuge
fügte schwere Unrecht beseitiget und die Folgen desselben 
nach Möglichkeit gut gemacht werden. D e r hohe Landtag w ird  
daher bei Festhaltung der bisherigen Grundlage einerseits die 
P a rific irn n g  unserer Steuerbasis m it jener von Kärnten 
und S te ie rm ark , andererseits eine schleunige Abhilfe gegen 
die zunehmende Verarm ung durch weitere Erleichterungen 
und möglichste Schonung des S ta inm cap ita ls  und des fundus 
in s tru c tu s  anstreben.

Nachdem jedoch nach den bisherigen Erfahrungen das 
hohe k. k. Finanzministerium kaum zu bewegen sein dürfte, 
auf eine Steuererleichterung fü r  K ra in  in  der Weise an
zutragen, daß die Stcucrvorschreibnng fü r  dasselbe nach 
einem geringeren Percentensatze stattfände, so scheint cs an
gezeigt zu sein, anstatt eines Percentennachlasses eventuell 
um  den 'Nachlaß einer bestimmten Sum m e von der ordentlichen 
Grundsteuerziffer zu bitten, welche dann unter die einzelnen 
Grundbesitzer nach Maßgabe ih rer relativen Ucberbürdung 
vertheilt, beziehungsweise denselben abgeschrieben werden würde.

Diese M o d a litä t hätte den V o rth e il,  daß sie eine 
gleichmäßig gerechte Berücksichtigung aller S teuerträger er
möglichen würde, und daß sie namentlich gegenüber den gegen
w ä rtig  üblichen ungewissen, sowohl das S ta a ts - als das 
Landesbudgct beirrenden Abschreibungen in  voraus und dau
ernd festgestellt werden könnte.

D a s  (Somite glaubte zu diesem Zwecke den Betrag von 
150.000 fl. ö. W . vorschlagen zu sollen, weil dieser Betrag 
m it Hinsicht auf die in den Tabellen I ,  I I ,  I V  und V  ge
gebene Darstellung jene Z iffe r nicht übersteigt, um welche

die ordentliche Grundsteuer K ra ins  auf Grundlage des Cata- 
stcrS geringer ausgefallen w äre, wenn man sich daselbst 
bei der Classificirung der Culturen und bei der Bestimmung 
des Reinertrages an jene Grundsätze gehalten hätte, wie in  
Kärnten und Steiermark. Obige Z iffe r ist aber auch deshalb 
nicht zu hoch gegriffen, weil K ra in  wegen der bisher gelei
steten, mehrere M illio n e n  betragenden Ueberzahlungen selbst 
gerechten Anspruch auf eine größere Berücksichtigung hat.

D ie  Wiederholung der B it te  wegen Ucbcrwachnng der 
Vorschriften in  B e tre ff des fundus ins truc tus  findet ihre 
Rechtfertigung darin, daß das Comite in  verläßlicher Weise 
zur Kenntniß gelangt ist, daß noch immer Steuerexecutioncn 
aus den fundus ins tructus geführt werden, was haupt
sächlich dem Umstande zuzuschreiben is t , daß die k. k. B e 
zirksämter ihre Vollzugsorgane nicht hinlänglich controliren.

Selbstverständlich kann die Controlc n u r durch R evi
sion der Pfändungs-Relationen wirksam geübt werden, und 
sie ist in  der T ha t um so nothwendiger, weil durch bloßes 
Einschreiten in  Folge einer Beschwerde bei der notorischen 
Uukenntniß und Unbeholfcnheit vieler, namentlich der ärmeren 
Steuercontribuenten, diesem wirthschaftlich und fiscalisch so 
verderblichen Mißbrauche nicht vollkommen gesteuert werden 
könnte.

D as Comite stellt demnach nachstehende Anträge: 
„D e r  hohe Landtag wolle beschließen:

An die hohe Regierung werde die B it te  gestellt, sie geruhe:
1. B e i S r .  k. k. Apost. M ajestät zu erwirken, daß 

die durch die A llerh. Entschließung vom 31. December 
1864 den einzelnen Grundbesitzern, aber auch ganzen 
Gemeinden und Bezirken allergnädigst gewährten S teuer
erleichterungen in  der Weise ans das ganze Hcrzogthnm K ra in  
ausgedehnt werden, daß fü r  dasselbe vom Jahre  1867 
an das G rundsteuer-O rd inarium  auf der Grundlage von 
12 Percent statt der bisherigen 16 Percent des Ca
tastralreinertrages e rm itte lt, und daß demgemäß auch 
die Zuschlagsziffcrn geregelt werden; oder aber even
tuell , daß vom gegenwärtigen G rundsteuer-O rd inarium  
pr. 565.637 fl. 42  kr. ein unter die einzelnen G rund- 
steuerträger nach Maßgabe ih rer relativen Ucbcrbür- 
dung zu »ertheilender Betrag pr. 150.000 fl. bleibend 
abgeschrieben werde, und daß der darnach verbleibende 
Rest vom Jahre 1867 an das G rundsteuer-Ordinarium  
bilde, nach welchem auch die Zuschlägeziffern zu regeln 
w ä re n ;

2. den k. k. Bezirksämtern den Auftrag  zu ertheilen, 
daß sie sich von der genauen Befolgung der hinsichtlich des 
fundus in s tru c tu s  bestehenden Vorschriften bei S teuer- 
cxecutivncn durch Revision der betreffenden Pfändungs- 
Relationen die Ueberzeugung zu verschaffen haben."

Laibach, am 24. December 1866.

D r .  Lovro T  o in  a n m. p., L. S  v e tc  c m. p., 
Obmann. Berichterstatter.

XV. Sitzung.



T a b e lle  I . T a b r l le  111.

C a t n f t  r  f l  1 -

N a t u r  a l - B r u t t o - E r t r ä g n i ß
p r .  J o c h  des m it  der betreffenden F ru c h tg a ttn n g C u  l t u r s k  o s t e n - A b  z u g s p  er  c e n t e

an g eb au ten  B o d e n s

F r u c h t - in in C u l t u r s - in in

g a t t u n g S teierm ark K ra in g a t t u n g S teierm ark K rain

Weizen 9 35/g» Metzen 8 30/64 Metzen Acker 607» 5 6 3/»

Korn 9 37 s » " s 57o» .. Wiese 2 8  V» 247»

Gerste 1 1 3 T/e 4 „ i i 37 64 .. Weide 3 3 7 * 29 7 »

Hirse H  .. 1 2 57o» .. G arten 507» 487»
H afer 1329/64 .. 1 2  4 5/g 4 „ Hochwald —

M a is i s 37/g» .. 1 4 47 g4 .. B au-A rea 5 4  V» 50

Haidckorn 8'V« 4 7 4 7 o4 .. W eingarten 657» 6 4 3/»

Erdäpfel 8 i 57 64 .. 73.—

Rüben 83*% » .. 65.—  „

Klcefutter 2 9 59/100 Centner 3 1 37ioo Centner D u r c h s c h n i t t

Heu 7 77 ,oo  .. 4 87,oo " in S teierm ark 5 2  V»

G rum m et 6 77,oo " 7 87/ioo „ „ K rain  . . 457»

W ein 16 2/40 Eim er 16 8/ i  o Eim er

Holz 17.00 K lafter 97ioo K lafter

T a b e lle  I I . T a b e lle  IV .

D a s  V e r h ä l t n i ß  d e r C u l t u r e n G e l d r e i n e r t r a g

Fläche in  österr. 
Jochen in S teierm ark in K rain in

Conv.-M ünze

fl.

m in

Gesummte O b e r
fläche

3 ,8 9 8 .2 5 0 1 ,732 .000 S teierm ark K rain

Aecker 5 3 2 .9 0 9 2 3 2 .4 9 0 Gesammt-
reinertrag

7 ,314 .148 3 ,3 6 6 .8 8 9  nach L  „  ... 
3 ,8 3 8 .1 3 0  vor J bev Revision

Eggärten 1 6 2 .522 1 .382 Aecker 3 ,6 8 4 .9 1 6 1 ,726 .952

Wiese 4 6 0 .7 5 3 2 8 4 .4 1 3 Wiesen 1 ,9 9 4 .8 7 3 9 0 9 .5 8 7

Weide 3 7 4 .521 3 6 1 .337 Weiden 2 8 5 .1 1 3 2 0 7 .4 9 3

W eingärten 5 4 .6 5 5 16 .768 W eingärten 6 1 7 .5 8 9 181 .489

Hochwald 1 ,5 5 1 .7 9 7 6 4 5 .6 7 4 Hochwälder 5 2 0 .731 2 5 2 .1 2 7

j Niederwald 5 7 .4 1 9 5 7 .6 3 0 Niederwälder 2 0 .326 26 .528



Tabetic V.

B e z e i c h n u n g
des

I n  Krain I n  Steiermark 
besteht der Preis 
für die gleichen

Somit in Krain 
der Preissatz 
höher um

Dieser höhere Preis 
verursacht in Krain mit

Natural-

Ertrag

Im  Durch-
Rücksicht auf die obige 
Productenmenge einen

K
P r o d u k t e s

schnittspreise 
in C. M.

Producte 
in C. M.

in C. M. höheren Naturalcrtrag 
mit in C. M.

fl. kr. Pf. fl. fr. pf. fl. fr. pf. fl. kr. pf.

1 Winterweizen
Metzen

40 4 1 1 6 2 19 3 2 7 1 12 2 8 4 1 9 0 50

2 Sommerweizen 18652 2 8 — 1 51 — — 17 — 5268 4 —
5 Winterroggcn 33 7 4 6 8 1 19 — 1 11 1 — 7 3 43 5 8 9 37 —

6 Sommerroggen 8414 1 10 — 1 6 1 — 3 3 52 5 52 1

7 Gerste 242283 1 10 — 1 1 1 — 8 3 35 3 3 2 56 —

8 Hafer 51 0 4 4 2 — 42 3 — 39 1 — 3 2 29 7 7 5 47 —

9 Hirse 26 3 0 1 5 1 8 3 — 56 2 — 12 1 53698 53 3

13 M ais 77431 1 12 3 1 4 1 — 8 2 10969 23 2

15 Buchweizen oder Haiden 55 7 2 0 7 1 1 — — 46 1 — 14 3 136980 3 1

23 Erdäpfel 1787727 — 16 1 — 13 1 — 3 — 89386 21 —

25 Stoppclrüben 42 9 5 7 7 — 10 — — 8 1 — 1 3 12529 19 3

26 Heu, süßes
Centner

1141179 31 1 26 2 — 4 3 90343 20 1

27 Heu, gemischtes 384078 — 26 — — 23 2 — 2 2 16003 15 —

29 Heu, saures 310499 — 22 — — 19 1 — 2 3 14231 12 1

30 Grummet, süßes 2 3 1 7 5 0 — 25 — — 21 — — 4 — 15450 — —

31 Grummet, gemischtes 145233 — 20 1 — 18 — — 2 1 5449 14 1

32 Grummet, saures 82542 — 17 — — 14 3 — 2 1 3 0 9 5 19 2

33 Kleefutter 59 4 6 6 7 — 31 — — 2 4 1 — 6 3 62733 2 2 1

17 Schilfheu 48169 — 12 — — 9 — — 3 ■— 2 4 0 4 2 7 —

4 Holz, hartes

Klafter

47 9 5 1 2 2 4 3 — 30 3 — — — — — —

4 Holz, weiches 20 5 9 6 2 28 2 16 2 12 41192

753149

24

22 —

5a jedoch die Klafter harten Holzes für Krain um 6 kr. 
gcrimv angesetzt ist, welcher Unterschied eine Ziffer pr. 
47.9£ fl. 12 kr. rcpräsentirt, so kommt von der jenseitigen
Gesamtsumme pr................................. 753.149 ft,. 22 kr.
ein Aug der eben gedachten Ziffer pr. 47.951 „ 12 „ 
und d sich hiernach ergebende Rest pr. 705.198 fl. 10 kr. 
stellt je Ziffer dar, um welche die Producte Krains höher 
gesetzt worden sind, als jene Steiermarks.

'Lse Reinertrags-Ziffer wirst nach dem Maßstabe 
von UpCt. eine einfache Grundsteuer - Gebühr ab mit 
112:85 fl. 64% kr. C.M . ober 118.463 fl. 18 fr. ö.W.

A Krain entfiele also, wenn es mit Steiermark pari- 
ficirt tre, anstatt der gegenwärtigen einfachen Steuer- 
gebühr ne Drittelzuschlag pr. . . 565.637 fl. 42 kr.
nach Abg der obengcdachten Mehr-

gebühpr........................  118.463 „ 18 ,,
nur cinSteuergebühr pr. . . - 447.174 fl. 14 kr.

Uebertrag . 447.174 fl. 14 kr.
Würden nun die Zuschläge aus der 

Basis dieser Gebühr verrechnet werden, 
und zwar der Drittelzuschlag pr. . . 149.05S „ 4 2/3 „
und der 2/s Kriegszuschlag pr. . . 149.058 „ 4%  „

so ergäbe daö eine Steuervorschrci- 
bung pr........................................... 745.190 fl. 23% kr.

Stellt man der gegenwärtigen Vorschreibung für das
Jah r 1865 pr.....................................  942.730 fl. — kr.
die vorstehende gegenüber pr. . . . 745.190 „ 23% „

so ergibt sich eine Differenz pr. . . 197.539 fl. 76%  kr.
um welche der krainische Grundbesitz nur an der landcs- 
fürstlichen Grundsteuer weniger zahlen würde, wenn er mit 
Steiermark parificirt wäre.



Tabelle V I.
lieber die non d e n , den Verpflichteten in K ram  obliegenden, m it Ende Deeember 18 64  verbliebenen G rundentlastungs- 
eapitalien per 1 ,6 8 8 .7 4 7  fl. 3 8 '/2 kr. m it Rücksicht au f die Verpflichtung zur T ilgung  desselben in  10  gleichmäßigen 
Ja h re s ra te n  ä  per 1 6 8 .8 7 4  fl. 7 3 '  ,  kr. von dem jährlich verbleibenden Reste entfallenden Sperr. Z insen , dann über den

vom Gesammtzinsenbetrage enfallenden jährlichen Durchschnitte.

Ueber die geschehene T ilgu n g  verblieb zur Verzinsung D ie  5pere. Z insen berechnen sich 
davon m it

im  J a h r e
d e r  C a p i ta ls b e t r a g

fl. kr. f l - kr.

1865 1688747

C
O

C
O 84437 37

1866 1519872 65 75953 63
1867 1350997 9 1 '/, 67549 89'/2
1868 1182123 18 59106 16
1869 1013248 4 4 '/ , 50662 42
1870 844373 71 42218 68 V,
1871 675498 97'/2 33774 95
1872 506624 24 25331 2 1 '/,
1873 337749 50 V, 16887 4 7 V,
1874 168874 77 8443 74

S u m m e 464365 , 54
daher lO jähriger Durchschnitt m it 46436 55

Präsident:
D ie G eneraldebatte ist eröffnet.

Ä. I. Statthalter Freiherr v. Lach:
D a rf  ich um  das W ort b itten?  Ic h  werde die Ehre 

haben, einige kurze Bemerkungen bezüglich einer S te lle  im 
Berichte zu machen. E s  w ird ans S e ite  9 von der be
harrlichen W eigerung der Regierung, die S tenerüberbürdung  
in  K ram  anzuerkennen, gesprochen. E s  ist dies nicht richtig, 
denn es liegt der R egierung ferne, eine Ueberbiirbung K ram s 
im  allgemeinen, insoweit sie die G rundsteuer betrifft, irgendwie 
in  Abrede zu stellen. E s  zeugt hierüber schon der I n h a l t  
der Allerhöchsten Entschließung vom 3 1 . D ecem ber 1864, 
wornacki es gestattet ist, künftighin b is zur Regelung der 
G rundsteuer in den am  m e is te n  ü b e r b ü r d e t e n  Landes
theilen umfassende Abschreibungen an der G rundsteuer vor
nehmen zu dürfen. E s  macht hierauf das citirtc F inanz- 
m inisterinl-D eeret aufm erksam , wornach das stabile M o 
ment der l i e b e r  b ü r  d u n g  beziffert und der bezifferte 
B etrag  gar nicht eingehoben werden soll. Nicht die Ueber« 
bürdung wird b estritten , sondern blos die vorausgesetzte 
g l e i c h m ä ß i g e  Lleberbürbung. E s  kann von einer g l e i c h 
m ä ß i g e n  U  e b e r b ü r  b r i n g  der G rundsteuer in  K ra in  
keine Rede sein, nachdem bei den im allgemeinen hochgestell
ten Catastralansätzen gleichwohl in einigen Landestheilen 
Herabsetzungen im R einerträge und in der G rundsteuer ge
schehen sind, an denen andere Landestheile nicht theilgenom- 
men haben.

E s  w ird im  ganzen V erlaufe des Berichtes die B r o 
schüre , welche vom H errn  F inanzdireeto r v. Felsenbrunn 
herausgegeben wurde, betitelt: „S tatistische Tabellen über 
die bircctcn S te u e rn  int Herzogthume K ra in ,"  einer ein
gehenden K ritik unterzogen. W enn m an diese bezüglichen 
S te llen  liest, so macht es den Eindruck, a ls  sei es hiebei 
auf die B eurtheilung  oder W iderlegung von o f f i e i l e n  
A n s c h a u u n g e n  abgesehen. Ic h  bin daher im Falle, über 
Ersuchen deö H errn  Verfassers mitzutheilen, daß seine A r
beit eine reine P riv a ta rb e it is t, daß sie n u r  seine P r iv a t

ansicht enthält und nicht bestimmt ist, die Anschauung der 
F inanzverw altung  irgendwie zu vertreten.

Präsident:
D ie  Generaldebatte ist eröffnet. S e .  Excellenz G ras  

A uersperg hat das W ort.
Avg. Graf Anton Auersperg;

Nachdem ich im V orjahre  die Ehre hatte, in der jetzt 
an  der T agesordnung stehenden F rage a ls  Berichterstatter 
im H ause B o rtra g  zu halten, so erlaube ich m ir zur U nter
stützung der gegenwärtig vorliegenden Commissionsanträge 
auch einige W orte beizufügen. Ic h  werde m ir erlauben, 
möglichst kurz zu sein, um W iederholungen zu vermeiden, 
da ohnedem über den Gegenstand die früheren Landtagsver
handlungen und die sehr eingehenden umfassenden Vorschrif
ten bereits sowohl dem Landtage, a ls  auch der hohen Re
gierung vorliegen.

E s  ist eine auffallende, fü r das Land doch nicht be
ruhigende Erscheinung, daß in  dieser F rage die seit mehr, 
a ls  2 0  J a h re n  erhobenen Klagen des Landes nicht in dem 
M aße, a ls  wie ich glaube, daß sie es verdienen, berücksich
tig t worden sind, obschon —  ich sage es m it dankbarer 
Anerkennung den gegenwärtigen und früheren Landesbehör
den —  in  der F rage selbst im wesentlichen eine Ueberein
stimm ung von jeher, sowohl zwischen der jeweiligen Landes- 
v e rtre tn ng , a ls  auch den eompetenteu Landesorganen ge
herrscht hat. D ie  A nträge, die von dieser S e ite  ausg in 
gen, haben ihren W iderstand bei der Centrak-Regierung in 
W ien gefunden. E s  ist in früheren Zeiten darauf hinge
wiesen worden, daß eine von dem Lande angesnchte Abhilfe 
n u r  dann erst stattfinden könne, wenn an die allgemeine 
Reform  der Steuergesetzgebung in Oesterreich gegangen werde; 
neuester Z eit jedoch ist a ls  G ru n d  der Ablehnung der vom 
Landtage ausgegangenen A nträge die E rklärung herabgelangt, 
daß eine allgemeine Ueberbiirbung des Landes nicht bestehe. 
S e .  Excellenz der H err S ta t th a l te r  haben dies soeben be
bestätigt, un ter H inweisung ans die Abschreibungen, welche 
in Folge einer Revision des C atasters stattgefunden haben,



wonach diese allgemeine Ueberbürdung nicht mehr stattfinde 
und eben auch durch thcilwcise Abschreibungen ihre theil- 
weisc Abhilfe gefunden habe. Diese Abschreibungen, die in  
Folge jener Catastralrevision stattgefunden haben, haben 
aber, wenn man ins D e ta il eingeht, n u r einzelne Landes
theile getroffen, und zwar vor allem jene, welche knapp an 
der Grenze Steicrm arks gelegen sind und wo die früheren 
Ueberschätzungcn in  desto grellerem Maße zu Tage tra ten ; 
dadurch aber hat man die Gleichstellung des ganzen Landes 
K ra m  m it dem ganzen Lande Steierm ark in  keiner genü
genden Weise erreicht. I m  Großen und Ganzen ist die 
allgemeine Ueberbürdung, ist die Ungleichmäßigkeit der 
Schätzungsziffern geblieben.

Wenn die hohe Centralregierung von dem Grundsätze 
ausgeht, daß keine allgemeine Ueberbürdung im  Lande K ra in  
den anderen Nachbarprovinzen gegenüber stattfindet, so t r i t t  
sie gewissermaßen m it sich selbst in Widerspruch; denn in  
diesem Falle, wenn nämlich die dicSsälligc Behauptung der 
alten Stände nicht erwiesen worden wäre, hätte sie damals 
auf das Ansuchen der Stände gar nicht einzugehen, die Re
vision gar nicht zu bewilligen gebraucht und auch in  neuerer 
Z e it nicht Ursache gehabt, in  jener Weise auf eine Abhilfe 
anzutragen, wie cs denn doch über das Einschreiten dieses 
Landtages geschehen ist. I s t  aber die Ueberbürdung wirklich 
w ahr und vorhanden, dann, muß man sagen, sind die halben 
M it te l,  sind die Palliativmaßregeln nicht das rechte M aß  
der Abhilfe, und es kann wirklich nu r durch das gründliche 
Eingehen auf den Kern der Frage Abhilfe gebracht werden, 
denn was bisher zugestanden worden is t : Parcielle Abschrei
bungen, und zwar erst nach A b lau f des Steuerjahres, Ab
schreibung einzelner Contribuenten ganzen Gemeinden gegen
über, das Hilst dem Uebel nu r thcilwcise ab. Es t r i t t  die 
große Gefahr e i lt , daß das Loos der Contribuenten in  die 
größere oder mindere Thätigkeit und W illfäh rigke it der be
treffenden unteren Steuerexecutivorganc anheimgegeben werde. 
E s  ist aber auch in  dieser nachträglichen Abschreibung der 
Restanten die große G efahr, daß dadurch ein P riv ileg iu m  
fü r  die Saumseligen und Renitenten gegeben werde, oder 
m itun te r auch thcilwcise ein Almosen. D ie  Abschreibungen, 
wie sie, ich weiß nicht, ob beantragt, aber wie die -Frage 
doch bereits v c n tilir t  worden is t , vielleicht nach ver
schiedenen Percenten, die auf gewisse Landestheile um 
zulegen w ä ren , entsprechen in Zukunft gleichfalls nicht 
und invo lv iren die große G efahr, daß eben das einzige 
große Verdienst des Catasters, daö Land gleichartig geschätzt 
zu haben, beseitigt werde und gerade im  In n e rn  des Landes 
eine neue, um so fühlbarere Ungleichartigkeit zu Tage trete, 
welche zu endlosen Reclamationcn m it der Z e it Anlaß geben 
müßte. W as die Abschreibung wegen Uneinbringlichkeit be
t r i f f t ,  so liegt cs auf der H a n d , daß dam it eigentlich den 
Contribuenten nicht gedient ist, sondern dies liegt wesentlich 
nu r im  Interesse des manipulirenden Beamten, welcher sich 
unnöthige Schritte dadurch ersparen kann. Einzelne in  
Folge von Elemcntarereignissen, von gehemmten Verkehrs
verhältnissen, momentan eintretende Uebcrbürdungcn gewisser 
Gegenden können immerhin und müssen ihre Abhilfe in betn 
administrativen Wege innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen 
suchen.

Rach dem Vorausgeschickten glaube ich nochmals be
tonen zu sollen, daß gerade die Gleichartigkeit der Schätzungen 
im  In n e rn  ein hohes Verdienst des Catasters ist, und wohl 
erklärbar dadurch, daß in  derselben Z e it durch dieselben 
Schätzungsorgane nach denselben Normen und Schätzungs- 
instrnctionen vorgegangen wurde; das M ißverhä ltn iß  zu 
den Nachbarländern, m it welchen bei E in führung des Ca- 
tastcrs die von K ra in  aufzubringende Steuersumme leider

zur höheren Belastung K ra ins  com bin irt wurde, das ist cs, 
waS die Abhilfe dringend erheischt, eine A b h ilfe , die eben 
nu r dadurch erreicht werden kann , daß man in  den Zuge
ständnissen auch das P rin c ip  der Allgemeinheit und Gleich
mäßigkeit festhält.

Ic h  glaube, der Landtag geht vollkommen consequent 
und ans den G rundlagen, die er in  den früheren Jahren 
angenommen ha t, v o r, wenn er sich in  seinen Beschlüssen 
an den Antrag des LandcSausschusses anschließt. D ie  H ilfe  
w ird  nach dem Gesagten aber nu r zu erreichen sein, wenn 
man entweder ein gewisses Percent bestim m t, welches an 
dem Gesammtsteuer-Ordinarium des Landes in  Abschreibung 
zu bringen is t, oder wenn man eine diesem Percente und 
dem vormaligen S tcucro rd inarium  des Landes entsprechende 
Pauschalsumme zur Abschreibung schon in  der S teuervor- 
schrcibnng beantragt und bei der hohen Regierung durchzu
setzen vermag. D ie  hohe Landesregierung und die F inanz- 
behörden des Landes haben bisher, wenn auch nicht ganz 
m it dem erwünschten Erfolge, die Schritte  und Bemühungen 
des Landtages unterstützt; ich glaube, sie werden die Ge
rechtigkeit der Ansprüche des Landes nicht verkennen und 
auch ferner ihre Bemühungen nicht aussetzen, w o fü r ihnen 
ja  das Land eine dankbare Anerkennung schuldet, bis das 
Z ie l erreicht is t, welches eben in  den Anträgen des Aus- 
schusses angedeutet is t, und wom it wenigstens auf diesem 
Felde den berechtigten Klagen des Landes fü r  immer ein 
Ende gemacht und die Abhilfe gründlich geschaffen w ird . 
(D o b ro ! B ra vo  !)

Präsident:

Wünscht noch Jemand der Herren das W o rt in  der 
Generaldebatte? (Nach einer Pause:) Wenn nicht, wünschen 
H e rr Berichterstatter zu sprechen?

Berichterstatter Svetec:
Nachdem die Sache vom geehrten H errn  Vorredner 

schon unterstützt worden is t, so habe ich zur Sache nichts 
mehr vorzubringen; nu r in  der Hinsicht werde ich m ir  eine 
Bemerkung erlauben, was die Besprechung der Broschüre 
des H errn  Finanzdirectors in  unserem Berichte be trifft. 
D e r Bericht hat sich wohl nirgends dahin ausgesprochen, 
daß er diese Broschüre fü r eine officicllc angesehen hätte, 
oder daß diese Broschüre unbedingt einen maßgebenden E in 
fluß gehabt hätte. D e r Ausschuß glaubte aber diese Broschüre 
m it Stillschweigen aus dem Grunde nicht übergehenzu sollen, 
weil in  der Broschüre selbst, in  der E in le itung auf der 
ersten S e ite , ausdrücklich der Bezug auf die vorjährigen 
Landtagsverhandlungen genommen wurde (R u f:  Sehr gu t!), 
woraus man natürlich schließen mußte, daß die Broschüre 
eigentlich den Zweck hatte, die im  vorjährigen Landtags
berichte zu Tage getretenen Ansichten zu widerlegen. E in  
weiterer G ru n d , diese Broschüre m it Stillschweigen nicht 
zu übergehen, w ar auch der, daß die Persönlichkeit, welche 
hier der Verfasser der Broschüre ist, eine maßgebende S te llung  
einnim m t und daß man fast kaum voraussetzen könnte, daß 
ein so hochstehender M a n n  privative eine andere M einung 
hätte, als er sie als Beamter des Staates hat (S eh r w ahr!), 
daß er etwas anderes in  der Broschüre niederschreiben und 
etwas anderes in  seinen Berichten an die höheren Behörden 
vertreten würde. D ies waren die Gründe, welche den A us
schuß veranlaßt haben, auch auf diese Broschüre Rücksicht 
zu nehmen. (D obro ! D obro !)

Präsident:
D ie  Generaldebatte ist geschlossen. W ir  gehen zur 

Spccialbcrathung des ersten Theiles des Ausschußantrages



über. Wünscht Jemand hiezu das W o rt?  (Nach einer Pause:) ! 
Wenn nicht, stimmen w ir  ab, und bitte ich jene Herren, 
welche m it dem ersten Theile des Ausschußantrages einver
standen sind, sich zu erheben. (D ie  ganze Versammlung i 
erhebt sich.) D e r Antrag ist einstimmig angenommen.

Wünscht Jemand zum zweiten Absätze das W o rt?

Abg. Krom er:
M i r  kommt vor, daß dieser T he il des A n trages , den 

ich soeben gelesen habe, den Zweck nicht erreichen dürfte. 
W enn auch die Bezirksäm ter angewiesen werden, die über 
vorgenommene Steuerexecutionen erstatteten Pfändungs- 
relationen einzusehen, so werden sic dadurch jene In fo rm a tio n  
nicht bekommen, die erforderlich ist, um beurtheilen zu können, 
ob der fundus ins tm e tus angegriffen worden sei oder nicht. 
Ic h  glaube, cs wäre viel besser und sicherer, wenn die 
Gemcindevorstände angewiesen würden, bei allen Grnndexc- 
cntioncn auf den Relationen zu bestätigen, daß bei der vor
genommenen Pfändung der nothwendige fundus in s tm e tu s  
nicht angegriffen worden sei. Ic h  rege n u r den Gedanken 
an, w e il, wie gesagt, ich erst jetzt in  die Lage gekommen 
bin, diesen zweiten Punkt zu lesen; vielleicht könnte in anderer 
A r t  abgeholfen werden.

Präsident:

Einen A ntrag stellen H e rr Abgeordneter nicht?

Allst. Krom er:
Ich  würde den Antrag dahin stellen, daß eine kurze 

Unterbrechung der S itzung zu dem Ende stattfinden möge, 
um  zu berathen, ob der von m ir  proponirtc M odus nicht 
zweckentsprechender wäre.

Präsident:

Ic h  entspreche diesem Wunsche und unterbreche die 
S itzung auf einige M inu ten . (D ie  S itzung w ird  um  2 U hr 
43 M in u te n  unterbrochen, wiederaufgenommen um 2 U hr 
48 M inu ten .)

Präsident:
M eine Herren, die S itzung ist wieder eröffnet. H e rr 

Kromer hat das W ort.

Allst. Kromer:

Nach der m it dem Ausschüsse eben gepflogenen Rück
sprache ist derselbe nicht g e w illt, meinen A ntrag statt des 
jeinigen zu acccptircn. Ic h  habe daher nu r zu bemerken, 
daß dieser zweite A n tra g , so wie er hier vorlieg t, nach 
meiner Anschauung durchaus unpraktisch bleiben w ird .

D ie  Regierung mag die Bezirksämter noch so oft und 
wiederholt beauftragen, daß sic die von den Steuerämtern 
aufgenommenen Pfändungsrelationen über Steuerexecutionen 
rcvid iren sollen; so hat diese ganze Revision gar keinen 
Zweck. Denn der Amtsvorstand ist unmöglich in  der Lage, 
den fundus ins tm e tus  jedes Einzelnen seiner Bezirksinsassen 
zu kennen und zu beurtheilen, ob in jedem concreten Falle 
der fundus in s tm e tu s  angegriffen ist oder nicht?

Ic h  habe daher gedacht, w i l l  man wirksame Abhilfe 
bieten, so kann selbe n u r dadurch geboten werden, daß der 
Gemeindevorsteher nach der Pfändung ans der Relation 
bestätiget, daß durch die vorgenommene Pfändung der noth
wendige fundus ins tm e tus  nicht m it angegriffen sei.

W ird  dieses nicht beliebt, so erkläre ich einfach, daß 
ich gegen den zweiten hier vorliegenden Antrag stimmen 
werde, weil ich ihn fü r ganz unpraktisch erachte

Präsident:
Stellen also, weil der Ausschuß nicht dam it einver

standen ist, H e rr Abgeordneter zu dem Ausschußantrag einen 
Zusatzantrag?

Allst. Kromer:
Nein.

Allst. T r .  Toman:
D e r Ausschuß hat vor Augen gehabt, daß cs noth

wendig sei, daß der Landtag in  dieser Beziehung nochmals 
seine B it te  dahin auösprcchc, daß von Seite der Exccutions- 
O rgane bei Executionen nicht der fundus in s tm e tu s  der 
Steuerzahler angegriffen werde, weil es Thatsache ist, daß 
trotz wiederholter B itte n  dennoch bei Steuerexecutionen der 
fundus ins tm e tus  angegriffen w ird , und ich glaube, der 
Landtag könne erwarten, daß, wenn er abermals und wieder
holt begründete B itte n  vorbring t, die Steuerbehörden um 
somehr darauf Rücksicht nehmen werden, da ja  ohnehin der 
A n g r iff des fundus in s tm e tu s  durch die Executionen gesetz
lich verboten ist.

W enn ich m ir erlaube, weiters gegen die Ansichten des 
H errn  Abg. Krom er das W o rt zu ergreifen, so geschieht 
cs, um zu bemerken, daß sein A ntrag, wenn er fo rm u lir t  
werden könnte, gar keinen E rfo lg  Hütte, weil derselbe rück
sichtlich der Executionen eine große Beschränkung einräum t 
und der Gemeinde eine ih r  n id jt zugehörige A u to ritä t zur 

: Entscheidung darüber, was fundus ins tm e tus  ist, und was 
fundus ins tm e tus  nicht ist, zuspricht. Bemerken möchte 

! ich aber, daß in  O berkrain, welches Land m ir  genau bekannt 
ist, vielleicht gar kein einziges Stück V ieh ist, welches nicht 

I zum fundus in s tm e tu s  gehört. J a , dieser nothwendige 
I fundus ins tm e tus  fü r  die Bearbeitung der Felder u. s. w. 

ist der dortigen Bevölkerung schon zum großen Theile ge
nommen. D e r Grundsatz nun, daß der Maßstab fü r  die 
Steuerbehörden darin gelegen sein soll, ans solches V ieh 
ii.  s. w. ihre Execution n id jt auszudehnen, dürfte ein rich
tiger sein und die Steuerbehörden leiten, ihre Executionen 
n id jt auf derlei fundus, in s tru c t®  auszudehnen.

M eh r, als daß w ir  wiederholt unsere B itte n  vorb rin 
gen, können w ir  n id jt thun, und idj glaube, daß die Re
gierung beflissen sein werde, den übergreifenden Executionen 
E inha lt zu thun, denn die letzte W irkung würde d ie  sein, 
daß die Steuern spärlicher einstießen werden ; der letzte Schaden 
würde also den S ta a t tre ffen, wcldjen boefj am ersprieß
lichsten die Behörden zu vertreten haben.

Präsident (zum Abg. Svetcc gewendet):

Werden nicht H e rr Berichterstatter das W o rt ergreifen?

Berichterstatter Svetcc:
Ic h  glaube nu r vorbringen zu müssen, daß der Weg, 

welchen der Ausschuß bezeichnet hat, der richtige sein dürfte, 
um zum Ziele zu gelangen, denn den Bezirksbeamtcn sind 
ja  dnrd jsd jn ittlid j und in  der Regel die Verhältnisse der 
einzelnen Bezirksinsassen ohnehin bekannt. Wenn sic sid) 
daher die M ühe nehmen, die Relationen genauer einzusehen, 
so werden sie and) in  der Lage sein, zu beurtheilen, ob der 
fundus ins tm e tus  geschont wurde oder n id jt. Es kommt 
daher nu r darauf an , daß die Bezirksbeamten auf diesen 
Umstand aufmerksam gcinackjt und allenfalls nochmals ange
wiesen werden, ihre Aufmerksamkeit den Pfändnngsrelationen 
zu widmen.

Präsident:
D ie Debatte ist geschlossen; w ir  schreiten nun zur 

A bstim m ung, und ich bitte jene H e rren , welche m it dem



er z cht des zur P rü fung  des Rechenschaftsberichtes bestellten Ausschusses, betreffend die Grundsteuerfrage. — Abstimmung hierüber. — Bestimmung der Tages- 9 ß 7
ordnung fü r  die 16. S itzung. — Schluß.

zweiten Absätze des Ausschußantrages einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (D ie  überwiegende M ehrzahl bleibt sitzen.) 
D e r A ntrag ist angenommen. (D e r Ausschußantrag w ird  
hierauf in  allen seinen Theilen auch in  d ritte r Lesung an
genommen.) —  W ir  k o m m e n ............... (R u fe : Schluß,
Schluß der S itzu n g !) Ic h  vernehme die R u fe : Schluß. 
E s ist dies ein Antrag, den ich annehmen m uß, ohne erst 
die Abstimmung darüber einzuleiten, indem es bereits 3 U hr 
vorüber ist. —  Ic h  würde die nächste S itzung auf morgen 
10 U hr beantragen.

Abg. D r. Bleiweis
Ic h  beantrage morgen um 9 Uhr.

Präsident:
Also die nächste S itzung ist morgen um 9 Uhr. D ie  

Tagesordnung ist folgende:
1. Fortsetzung der V orlagen, welche heute nicht erle

d igt worden sind; sodann (Unruhe im  Hause) —  meine Herren, 
ich bitte noch um ihre Geduld, cs ist eine ziemliche Menge. —

2. Bericht des S traßcn-C om its 's wegen E inreihung 
der V igaun-Z irkn ize r Gcmcindcstraßc als Concurrenzstraßc.

3. Bericht des S traßcn-Com ite 's über die P etition  
der Stadtgemeinde S te in  m it den Gemeinden des Bezirkes 
S te in  um eine S ubvention fü r  die Cerna-Straße und E r 
w irkung des Ausbaues des steierischen Theils.

4. Bericht des Straßen-Com ite 's über die P e tition  
der Gemeinde P la n ina  um Erklärung der P lan ina-K a ltcn  
selber Gcmcindcstraßc in die Kategorie der Concurrenzstraßen.

5. Bericht des S traßen-Com ite ’s über die P e tition  
der Gemeinde Senosctsch um Subvcntion irung der Rcka- 
straße und Enthebung von der Arbeitsleistung.

6. Bericht des S traßen-Com ite 's über die P e tition  
der Gemeinde G rafcnbrunn um Aufnahme der S t .  Pctcr- 
Dorncgger S traße in die Kategorie der Concurrenzstraßen.

7. Bericht des Pctitionsausschusses über die P e tition  
der Gemeinden K ronau, W urzen und W ald um Aufhebung 
der Sequestration.

8. Bericht des Finanzausschusses über den Bericht des 
LandcSausschusscs über die von ihm zu Folge des Land
tagsbeschlusses vom 15. Jänne r l .  I .  bewilligte Subven
tion fü r die B ran iza - und Obcrgnrk-Großluppcr Straße.

9. Bericht des Som ite ’s fü r  Ackerbauschule über den 
Antrag des Landesausschusscs auf Errichtung einer niederen 
Ackcrbauschule in  Laibach.

10. Bericht des Finanzausschusses über die D rin g lich 
keits-Petition der Gemeinde S top ic  und S t .  M ichael um 
Gewährung einer Unterstützung wegen Hungersnoth.

Ic h  habe unter die Herren die m ir  überkommene Denk
schrift über die Gründung einer austro-asiatischcn Compagnie 
vertheilen lassen. —  D ie  S itzung ist geschlossen.

Schluß M" Sitzung 3 Uhr 5 Minuten.
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